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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


SICHERHEITSDATENBLATT


Produktname


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG)
Nr. 2015/830  - Deutschland


:


Nicht verfügbar.Andere 
Identifizierungsarten


:


1.1 Produktidentifikator


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB


: EurMsdsContact@ppg.com


1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens


1.4 Notrufnummer


Lieferant


Telefonnummer :


Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 1 Dezember 2016


Produktcode : Q0050-J6


Verwendung des Produkts : Industrielle Verwendungen.


Verwendung des Stoffes/
des Gemisches


: Zusatzstoff


PPG Ibérica S.A.
Ctra. Gracia Manresa, Km. 19.2
08191 Rubi (Barcelona)
Spain
+34 902 333 405


- Technical contact : SERVICIO SEGURIDAD E HIGIENE
- Tel : +34 902 333 406
- Fax : +34 902 107 499


+34 902 333 406


Version : 4.06


Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.


Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]


2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Produktdefinition : Gemisch


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.


2.2 Kennzeichnungselemente


Signalwort :


Gefahrenhinweise :


Sicherheitshinweise


Kein Signalwort.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Nicht eingestuft.


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen


Keine bekannt.


Prävention :


Reaktion :


Lagerung :


Entsorgung :


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente


Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter


Nicht anwendbar.


Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.


:


:


: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.


Spezielle Verpackungsanforderungen


Gefährliche Inhaltsstoffe : Nicht anwendbar.


2.3 Sonstige Gefahren


Nicht anwendbar.:Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse


Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.


IdentifikatorenName des Produkts /
Inhaltsstoffs


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Massen-% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]


Einstufung


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze.


Essigsäure REACH #: 01-2119475328-30
EG: 200-580-7
CAS: 64-19-7
Verzeichnis: 607-002-00-6


≥1.0 - ≤5.0 Flam. Liq. 3, H226
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318


[1] [2]


[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff


Typ


3.2 Gemische : Gemisch


Es sind keine zusätzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder 
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.
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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.


Hautkontakt


Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und 
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat 
einholen.


Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden.


4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.


Hinweise für den Arzt Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen 
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.


Verschlucken


Einatmen


Augenkontakt


:


:


:


:


:


Besondere Behandlungen


Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Einatmen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Augenkontakt


Zeichen/Symptome von Überexposition


Hautkontakt


Verschlucken


Einatmen Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


:


:


:


Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine besondere Behandlung.:


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen


Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.


Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.


5.1 Löschmittel


:


Keine bekannt.


Geeignete Löschmittel :


Ungeeignete Löschmittel :


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Karbonoxide
Metalloxide/Oxide


Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung


:


:


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal


:


6.2 
Umweltschutzmaßnahmen


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche 
vermeiden.  Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen 
oder folgendermaßen vorgehen.  Ausgetretenes Material mit unbrennbarem 
Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur 
Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter 
geben.  Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).


Große freigesetzte Menge :


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich.  Alternativ,
oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in 
einen geeigneten Abfallbehälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Kleine freigesetzte Menge :


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren


Nicht für Notfälle 
geschultes Personal


:


Einsatzkräfte :


6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte


Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.


Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Geeignete persönliche Schutzausrüstung 
anlegen.


Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".


:


:
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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


Lagerungstemperatur: 5 bis 35°C (41 bis 95°F).  Entsprechend den örtlichen 
Vorschriften lagern.  Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht 
schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht 
zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit 
Nahrungsmitteln und Getränken lagern.  Behälter bis zur Verwendung dicht 
verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig 
verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.  Nicht in 
unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur Vermeidung einer Kontamination der 
Umwelt geeigneten Behälter verwenden.


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Schutzmaßnahmen :


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten


7.3 Spezifische Endanwendungen


Empfehlungen :


:Spezifische Lösungen für 
den Industriesektor


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.


Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienemaßnahmen.


:


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte


Essigsäure TRGS900 AGW (Deutschland, 11/2015).
  Schichtmittelwert: 25 mg/m³ 8 Stunden.
  Schichtmittelwert: 10 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 50 mg/m³ 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 20 ppm 15 Minuten.


Arbeitsplatz-Grenzwerte


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


8.1 Zu überwachende Parameter
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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Empfohlene 
Überwachungsverfahren


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.


Handschutz


Augen-/Gesichtsschutz


:


:


:


Hautschutz


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen


: Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter 
gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition


Hygienische Maßnahmen :


DNEL - Nicht verfügbar.


PNECs


PNECs - Nicht verfügbar.


DNEL


Individuelle Schutzmaßnahmen


Körperschutz


Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.


Chemische Spritzschutzbrille und Gesichtsschutz.


Handschuhe


:


: Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, PVC, Viton®


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.
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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.  Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen.  Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert.  Filtertyp:  Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) und Partikel  P3


Atemschutz :


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition


: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.


>37.78°C


Physikalischer Zustand


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt


Siedebeginn und Siedebereich


Relative Dichte


Löslichkeit(en)


Flüssigkeit.


1.02


In den folgenden Materialien teilweise löslich: kaltes Wasser.


Geruchlos.Geruch


pH-Wert


Farblos.Farbe


Verdampfungsgeschwindigkeit


Selbstentzündungstemperatur


Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: Nicht anwendbar. [Produkt unterstützt Verbrennung nicht.
]


Nicht verfügbar.


Viskosität Kinematisch (40°C): >0.21 cm2/s


Nicht verfügbar.Geruchsschwelle


Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


Zersetzungstemperatur :


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)


:


Material fördert die 
Verbrennung.


: Nein.


Nicht anwendbar.:Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen


Höchster bekannter Wert: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (bei 20°C) (Wasser).
Gewichteter Mittelwert: 3.17 kPa (23.78 mm Hg) (bei 20°C)


:Dampfdruck


Dampfdichte : Höchster bekannter Wert: 2.1  (Luft = 1)  (Essigsäure).


Nicht anwendbar.


Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: 16.64°C (62°F)
Dies beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: Essigsäure. Gewichteter 
Mittelwert: 0.51°C (32.9°F)


1.34 (Essigsäure) verglichen mit butylacetat


flüssig


Nicht anwendbar.


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7).
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Explosive Eigenschaften :


Oxidierende Eigenschaften :


9.2 Sonstige Angaben


Keine weiteren Informationen.


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.


Das Produkt stellt keine Explosionsgefahr dar.


10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte  können die folgenden Materialien 
umfassen:  Karbonoxide  Metalloxide/Oxide


Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.


:


:


:


10.5 Unverträgliche 
Materialien


:


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen


: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.


ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 


der Reaktivität vor.


Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.


Akute Toxizität


Essigsäure LC50 Einatmen Dampf Ratte 11000 mg/m³ 4 Stunden
LD50 Dermal Kaninchen 1.06 g/kg -
LD50 Oral Ratte 3310 mg/kg -


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Resultat Spezies Dosis Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Mutagenität


Reizung/Verätzung


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Sensibilisierung


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Schätzungen akuter Toxizität


Nicht verfügbar.


Wirkungsweg ATE-Wert
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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Einatmen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Augenkontakt


Nicht verfügbar.


Karzinogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Teratogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Reproduktionstoxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften


Hautkontakt


Verschlucken


Einatmen Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


:


:


:


Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.


Nicht verfügbar.


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition


Aspirationsgefahr


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen


:


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition


Kurzzeitexposition


Langzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.
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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Allgemein :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Teratogenität :


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Auswirkungen auf die 
Entwicklung


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Sonstige Angaben : Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen 
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.


Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in 
schweren Fällen Bewußtlosigkeit.
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.


Mobilität Nicht verfügbar.:


LogPow BCF Potential


12.3 Bioakkumulationspotenzial


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Essigsäure -0.17 - niedrig


12.1 Toxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


12.4 Mobilität im Boden


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)


Nicht verfügbar.:
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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


12.6 Andere schädliche 
Wirkungen


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


PBT : Nicht anwendbar.


vPvB : Nicht anwendbar.


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


:


Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Ja.Gefährliche Abfälle :


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.


:Entsorgungsmethoden


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


13.1 Verfahren der Abfallbehandlung


Produkt


Verpackung


Abfallschlüssel Abfallbezeichnung


Entsorgungsmethoden :


Verpackungsart Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen


:


08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten


Behälter 15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.


Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Leere Behälter 
und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie die 
Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.


14. Angaben zum Transport


-


Not regulated.


-


Not regulated.


ADR/RID IMDG IATAADN


Nicht unterstellt.


-


-


Nicht unterstellt.


-


-


14.1 UN-Nummer


14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung


14.3 
Transportgefahrenklassen


- -
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ADJ050 ZUSATZMITTEL  79508 YTTRIUM


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


14. Angaben zum Transport


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.


:


Zusätzliche Informationen
Nicht angegeben.


Nicht angegeben.
Nicht angegeben.


ADR/RID


ADN
IMDG


:


:
:


- -


No. No.


-


Nein.


Nicht anwendbar. Not applicable.


IATA : Nicht angegeben.


-


Nein.


Nicht anwendbar.


14.4 
Verpackungsgruppe


14.5 
Umweltgefahren


Meeresschadstoffe Not applicable.


Nationale Vorschriften


Sonstige EU-Bestimmungen


1 Anhang Nr. 4Wassergefährdungsklasse :


Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse


:


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch


EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)


Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe


Lagerklasse (TRGS 510) : 12


AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im 
Abwasser beitragen.


Klasse


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet.


Besonders besorgniserregende Stoffe


Keine der Komponenten ist gelistet.


Seveso-Richtlinie


Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
Referenzen : Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 


(BImSchG)  (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-
Verordnung - 12. BImSchV))
 ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gerfahrgutverordnung  Straße (GGVS)
[Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur 
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
 ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)


15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung


: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.


Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)


Einstufung Begründung


Nicht eingestuft.


Volltext der abgekürzten H-Sätze


H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 


Augenschäden.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830  -
Deutschland


Code Q0050-J6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 1 Dezember 2016:


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


Version


Datum der letzten Ausgabe


:


:


:


1 Dezember 2016


23 September 2016


4.06


Haftungsausschluss


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.


Historie


Erstellt durch : EHS


Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]


Eye Dam. 1, H318 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1
Flam. Liq. 3, H226 ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3
Skin Corr. 1A, H314 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1A
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  
   
1.1  Produktidentifikator  


     Hakupur 50-523 VS    
Reinigungskonzentrat  


 


1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird  


   Relevante identifizierte Verwendungen  
   Produkte zur Behandlung von Metalloberflächen, einschließlich Galvanik- und Galvanisierprodukte  
1.3  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  


   


Lieferant :     Chemische Werke Kluthe GmbH  
Werk Wieblingen  


Straße :     Mittelgewannweg 4-8  
Postleitzahl/Ort :     69123   Heidelberg-Wieblingen  
Telefon :     +496221/5301-0  
Telefax :     +496221/5301-176  
Ansprechpartner für Informationen :    sds.hd@kluthe.com  


 


 


1.4  Notrufnummer  
     +49 6221/ 5301-0 (7.30 - 16.00 Uhr)  


 


   
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  
   
2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs  
   Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Eye Dam. 1 ; H318 - Schwere Augenschädigung/-reizung : Kategorie 1 ; Verursacht schwere Augenschäden.  
   Skin Corr. 1A ; H314 - Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Kategorie 1A ; Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 


schwere Augenschäden.  
   Met. Corr. 1 ; H290 - Korrosiv gegenüber Metallen : Kategorie 1 ; Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
2.2  Kennzeichnungselemente  
   Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Gefahrenpiktogramme  


   


 
   Ätzwirkung (GHS05)  
   Signalwort  
   Gefahr  
   Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung  
   KALIUMHYDROXID ; INDEX-Nr. : 019-002-00-8  
   NATRIUMHYDROXID ; INDEX-Nr. : 011-002-00-6  
   Gefahrenhinweise  
   H290  Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
   H314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
   Sicherheitshinweise  
   P280  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
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   P264  Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
   P301+P330+P331  BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  
   P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 


vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
   P405  Unter Verschluss aufbewahren.  
   P406  In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.  
2.3  Sonstige Gefahren  
   Keine  
   
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
   
   WÄSSRIGE ALKALISCHE LÖSUNG  
3.2  Gemische  
   Gefährliche Inhaltsstoffe  


   
  KALIUMHYDROXID ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119487136-33 ; EG-Nr. : 215-181-3; CAS-Nr. : 1310-58-3  
  


  Gewichtsanteil :  ≥ 10 - < 25 %  
  Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Met. Corr. 1 ; H290  Skin Corr. 1A ; H314  Eye Dam. 1 ; H318  Acute Tox. 4 ; H302    


 


 


   
  NATRIUMHYDROXID ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119457892-27 ; EG-Nr. : 215-185-5; CAS-Nr. : 1310-73-2  
  


  Gewichtsanteil :  ≥ 10 - < 25 %  
  Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Met. Corr. 1 ; H290  Skin Corr. 1A ; H314  Eye Dam. 1 ; H318    


 


 


   Das Gemisch enthält die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der 
Kandidatenliste gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind  


     Keine  
 


   Das Gemisch enthält die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die zulassungspflichtig 
gemäß REACH, Anhang XIV sind  


     Keine  
 


   Zusätzliche Hinweise  
   Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.  
   
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
   
4.1  Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  


   


Allgemeine Angaben  


  


Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt 
vorzeigen). Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei 
auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und 
ärztlichen Rat einholen.  


 


   Nach Einatmen  
  Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.  


 


   
Bei Hautkontakt  


  
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und 
Seife. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.  


 


   
Nach Augenkontakt  


  
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und 
Augenarzt aufsuchen.  


 


   
Nach Verschlucken  


  
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort 
medizinische Hilfe holen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).  


 


4.2  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
   Atembeschwerden Husten Lungenreizung Reizung der Augen  
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4.3  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung  
   Keine  
   
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
   
   Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
5.1  Löschmittel  


   Geeignete Löschmittel  
  alkoholbeständiger Schaum Kohlendioxid (CO2) Löschpulver Sprühwasser  


 


   Ungeeignete Löschmittel  
  Wasservollstrahl  


 


5.2  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
   Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2) Stickoxide (NOx)  
5.3  Hinweise für die Brandbekämpfung  
   Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Schutzkleidung.  
5.4  Zusätzliche Hinweise  
   Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Wenn gefahrlos möglich, 


unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen.  
   
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
   


6.1  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren  


   Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben 
und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.  


6.2  Umweltschutzmaßnahmen  
   Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
6.3  Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  


   
Mechanisch aufnehmen. Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verunreinigte Flächen gründlich 
reinigen. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel vermeiden. In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur 
Entsorgung bringen.  


6.4  Verweis auf andere Abschnitte  
   Keine  
   
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  
   


   


 
7.1  Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
   Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Die Arbeitsbereiche sollten so gestaltet werden, dass ihre 


Reinigung jederzeit möglich ist.  
   Schutzmaßnahmen  
   Alle Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Einatmen von Dämpfen 


oder Nebel/Aerosole.  
   Brandschutzmaßnahmen  
   Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
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   Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung  
  Dämpfe/Aerosole sollten unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden.  


 


   Umweltschutzmaßnahmen  
  Schächte und Kanäle sind gegen das Eindringen des Produktes zu schützen.  


 


   Spezifische Anforderungen oder Handhabungsregelungen  
  Beim Verdünnen/Lösen stets Wasser vorlegen und Produkt langsam hineinrühren.  


 


7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
   Anforderungen an Lagerräume und Behälter  
   Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.  
   Zusammenlagerungshinweise  


   Lagerklasse (VCI):    8B      
Lagerklasse (TRGS 510) :    8B      


 


7.3  Spezifische Endanwendungen  
   Keine  
   
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen  
   
8.1  Zu überwachende Parameter  
   Arbeitsplatzgrenzwerte  
   Keine  
   DNEL/DMEL und PNEC-Werte  
   DNEL/DMEL  
   Grenzwerttyp :  DNEL Verbraucher (lokal) ( NATRIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-73-2 )  
   Expositionsweg :  Einatmen  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeit - lokal  
   Grenzwert :  1 mg/m3  
   Grenzwerttyp :  DNEL Arbeitnehmer (lokal) ( NATRIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-73-2 )  
   Expositionsweg :  Einatmen  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeit - lokal  
   Grenzwert :  1 mg/m3  
8.2  Begrenzung und Überwachung der Exposition  


   


 
   Persönliche Schutzausrüstung  
   Augen-/Gesichtsschutz  
   Gestellbrille mit Seitenschutz  
   Hautschutz  
   Handschutz  
   Geeigneter Handschuhtyp : Stulpenhandschuhe  
   Geeignetes Material : CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)  
   Durchbruchszeit : >=   480   min  
   Dicke des Handschuhmaterials : 0,5   mm  


   
Zusätzliche Handschutzmaßnahmen : Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen. Handschuhe 
nicht im Bereich drehender Maschinenteile oder Werkzeuge tragen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung 
Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet aufbewahren.  


   Bemerkung : Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration 
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und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben 
genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.  


   Körperschutz  
   Laborkittel Overall  
   Empfohlenes Material : Naturfaser (z.B. Baumwolle) hitzebeständige Synthetikfaser  
   Zusätzliche Körperschutzmaßnahmen : Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich 


zur üblichen Arbeitskleidung) erforderlich. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe  
   Bemerkung : Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.  
   Atemschutz  
   Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 


getragen werden. Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung / Aerosol- oder Nebelbildung.  
   Geeignetes Atemschutzgerät  
   Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter :  A-P2    
   Bemerkung  


   
Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) 
anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss 
Isoliergerät benutzt werden!  


   Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen  
   Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.  
   
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
   
9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  


   
Aussehen :    flüssig  
Farbe :     hellgelb  
Geruch :     charakteristisch  


 


   Sicherheitsrelevante Basisdaten  


   


Schmelzpunkt/Schmelzbereich :        Keine Daten verfügbar           
Siedebeginn und Siedebereich :  ( 1013 hPa )    ca.    100,0     °C       
Zersetzungstemperatur :        Keine Daten verfügbar           
Flammpunkt :        keine/keiner        DIN 51755 Teil 1    
Zündtemperatur :        keine/keiner           
Oxidierende Flüssigkeiten :        Nicht anwendbar.           
Untere Explosionsgrenze :        keine/keiner           
Obere Explosionsgrenze :        keine/keiner           
Explosive Eigenschaften :        Nicht anwendbar.           
Dampfdruck (20°C):  ( 20 °C )       Keine Daten verfügbar           
Dichte :  ( 20 °C )    ca.    1,460     g/cm3       
Wasserlöslichkeit :  ( 20 °C )       mischbar           
pH-Wert :  ( 20 °C / 10 g/l )       12,3 - 13,3           
pH-Wert :  ( 20 °C / Konz. )    >    13,0           
Verteilungskoeffizient log P O/W:        Keine Daten verfügbar           
Kinematische Viskosität :  ( 40 °C )       nicht bestimmt           
Geruchsschwelle :        Keine Daten verfügbar           
Relative Dampfdichte :  ( 20 °C )       Keine Daten verfügbar        (Luft = 1)    
Verdampfungsgeschwindigkeit :        Keine Daten verfügbar           
Maximaler VOC-Gehalt (EG) :  ( 20 °C )       0,0     Gew-%   gem. RL 1999/13/EG    
Gehalt VOC (Decopaint) :  ( 20 °C )       0,0     Gew-%   gem. RL 2004/42/EG    


 


9.2  Sonstige Angaben  
   Keine weiteren Daten verfügbar  
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
   
10.1  Reaktivität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.2  Chemische Stabilität  
   Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).  
10.3  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
   Exotherme Reaktion mit: Säure  
10.4  Zu vermeidende Bedingungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.5  Unverträgliche Materialien  
   Säure Oxidationsmittel.  
10.6  Gefährliche Zersetzungsprodukte  
   Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.  
   
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  
   
11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen  
   Akute Wirkungen  
   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
   Akute orale Toxizität  
   Parameter :  LD50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3 )  
   Expositionsweg :  Oral  
   Spezies :  Ratte  
   Wirkdosis :  333 - 388 mg/kg  
   Methode :  OECD 425  
   Reizung und Ätzwirkung  
   Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
   Primäre Reizwirkung an der Haut  
   Parameter :  Primäre Reizwirkung an der Haut ( KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3 )  
   Spezies :  Kaninchen  
   Ergebnis :  Ätzend  
   Parameter :  Primäre Reizwirkung an der Haut ( NATRIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-73-2 )  
   Spezies :  Kaninchen  
   Ergebnis :  Ätzend  
   Reizung der Augen  
   Parameter :  Reizung der Augen ( KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3 )  
   Spezies :  Kaninchen  
   Ergebnis :  Ätzend  
   Parameter :  Reizung der Augen ( NATRIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-73-2 )  
   Spezies :  Kaninchen  
   Ergebnis :  Ätzend  
   Sensibilisierung  
   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  


   CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und 
fortpflanzungsgefährdende Wirkung)  


   Karzinogenität  
   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
   Keimzellmutagenität  
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   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
   Reproduktionstoxizität  
   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
   Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition  
   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
   Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition  
   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
   Aspirationsgefahr  
   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
11.2  Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung  
   Es liegen keine Informationen vor.  


11.3  Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und 
toxikologischen Eigenschaften  


   Es liegen keine Daten für die Zubereitung / das Gemisch vor.  
11.4  Andere schädliche Wirkungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
11.5  Zusätzliche Angaben  
   Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet. Einstufung 


gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Toxikologische Daten liegen keine vor.  
   
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  
   
12.1  Toxizität  
   Aquatische Toxizität  
   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
   Akute (kurzfristige) Fischtoxizität  
   Parameter :  LC50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3 )  
   Spezies :  Gambusia affinis (Moskitofisch)  
   Wirkdosis :  80 mg/l  
   Expositionsdauer :  96 h  
   Parameter :  LC50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3 )  
   Spezies :  Poecilia reticulata (Guppy)  
   Wirkdosis :  165 mg/l  
   Expositionsdauer :  24 h  
   Parameter :  LC50 ( NATRIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-73-2 )  
   Spezies :  Poecilia reticulata (Guppy)  
   Wirkdosis :  145 mg/l  
   Expositionsdauer :  24 h  
   Akute (kurzfristige) Daphnientoxizität  
   Parameter :  EC50 ( NATRIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-73-2 )  
   Spezies :  Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
   Wirkdosis :  76 mg/l  
   Expositionsdauer :  24 h  
   Bakterientoxizität  
   Parameter :  EC50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3 )  
   Spezies :  Photobacterium phosphoreum  
   Wirkdosis :  22 mg/l  
   Expositionsdauer :  15 min  
   Parameter :  EC50 ( NATRIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-73-2 )  
   Spezies :  Photobacterium phosphoreum  
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   Wirkdosis :  22 mg/l  
   Expositionsdauer :  15 min  
12.2  Persistenz und Abbaubarkeit  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.3  Bioakkumulationspotenzial  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.4  Mobilität im Boden  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.6  Andere schädliche Wirkungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.7  Zusätzliche ökotoxikologische Informationen  
   Keine  
   
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  
   
   Das Produkt ist eine Lauge. Vor Einleitung eines Abwassers in die Kläranlage ist in der Regel eine Neutralisation 


erforderlich. Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.  
13.1  Verfahren der Abfallbehandlung  
   Entsorgung des Produkts/der Verpackung  
   Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV  
   Abfallschlüssel Produkt  
   Abfallcode (91/689/EWG) :   11 01 07*    
13.2  Zusätzliche Angaben  
   Keine  
   
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  
   
14.1  UN-Nummer  
   UN 1719  
14.2  Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  


   Landtransport (ADR/RID)  
  ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.   ( KALIUMHYDROXID-LÖSUNG · NATRIUMHYDROXID-LÖSUNG )  


 


   Seeschiffstransport (IMDG)  
  CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.   ( POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION · SODIUM HYDROXIDE-SOLUTION )  


 


   Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)  
  CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.   ( POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION · SODIUM HYDROXIDE-SOLUTION )  


 


14.3  Transportgefahrenklassen  


   


Landtransport (ADR/RID)  


  


Klasse(n) :  8  
Klassifizierungscode :  C5  
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) :  80  
Tunnelbeschränkungscode :  E  
Sondervorschriften :  LQ 1 l · E 2  
Gefahrzettel :  8  


 


 


   
Seeschiffstransport (IMDG)  


  
Klasse(n) :  8  
EmS-Nr. :  F-A / S-B  
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Sondervorschriften :  LQ 1 l · E 2 · Trenngruppe 18 - Alkalien  
Gefahrzettel :  8  


 


 


   
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)  


  
Klasse(n) :  8  
Sondervorschriften :  E 2  
Gefahrzettel :  8  


 


 


14.4  Verpackungsgruppe  
   


 
II  


14.5  Umweltgefahren  
   Landtransport (ADR/RID) :  Nein  
   Seeschiffstransport (IMDG) :  Nein  
   Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) :  Nein  
14.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
   Keine  
   
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  
   


15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch  


   Nationale Vorschriften  
   Wassergefährdungsklasse (WGK)  
   Klasse : 1 (Schwach wassergefährdend)   Einstufung gemäß VwVwS    
   Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen  
   Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)  
   Keine entzündbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV.  
15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung  
   Es liegen keine Informationen vor.  
   
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  
   
16.1  Änderungshinweise  
   12. Aquatische Toxizität  
16.2  Abkürzungen und Akronyme  
   Keine  
16.3  Wichtige Literaturangaben und Datenquellen  
   Keine  


16.4  Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  


   Es liegen keine Informationen vor.  
16.5  Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)  


   
H290  Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
H302  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H318  Verursacht schwere Augenschäden.  


 


16.6  Schulungshinweise  
   Keine  
16.7  Zusätzliche Angaben  
   Keine  
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die 
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten 
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung 
unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.  


 
 








ANTIKRATERPASTE


SICHERHEITSDATENBLATT


Produktname :


Nicht verfügbar.Andere 
Identifizierungsarten


:


1.1 Produktidentifikator


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB


: EurMsdsContact@ppg.com


1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens


1.4 Notrufnummer


Lieferant


Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21 Februar 2019


Produktcode : XX0580-C4


Verwendung des Produkts : Industrielle Verwendungen.


Verwendung des Stoffes/
des Gemisches


: Pigmentpaste


PPG France Business Support SAS
3, ZAE "Les Dix Muids"
B.P. 89
59583 Marly Cedex
France
33 (0)3 27 19 35 00


- Technical contact : Product Compliance EMEA
- Tel : +33 (0)3 27 19 35 00


+33 (0)3 27 19 35 00 (0800-1700)


Version : 7.04


DeutschlandErfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG)
Nr. 2015/830 


Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.


Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]


2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Produktdefinition : Gemisch


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.


2.2 Kennzeichnungselemente


Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
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ANTIKRATERPASTE


Code XX0580-C4 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 21 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen


Keine bekannt.


Gefahrenpiktogramme :


Signalwort :


Gefahrenhinweise :


Prävention :


Sicherheitshinweise


Reaktion :


Lagerung :


Entsorgung :


Achtung


Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.


Schutzhandschuhe tragen.  Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen.  Nach 
Gebrauch Hände gründlich waschen.


BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
ausspülen.  Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
ausspülen.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente


Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter


Nicht anwendbar.


Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.


:


:


: Nicht anwendbar.


Spezielle Verpackungsanforderungen


Gefährliche Inhaltsstoffe : Nicht anwendbar.


2.3 Sonstige Gefahren


Nicht anwendbar.:Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse


P280, P264, P305 + P351 + P338


IdentifikatorenName des Produkts /
Inhaltsstoffs


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Massen-% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]


Einstufung


3.2 Gemische :


Gemisch
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ANTIKRATERPASTE


Code XX0580-C4 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 21 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze.


1-Butoxy-2-propanol REACH #: 01-2119475527-28
EG: 225-878-4
CAS: 5131-66-8
Verzeichnis: 603-052-00-8


≥10 - ≤25 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319


[1]


Silika, amorph, ausgefällt und Gel CAS: 112926-00-8 ≥5.0 - ≤10 Nicht eingestuft. [2]


Bis(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)
methan


EG: 205-598-9
CAS: 143-29-3


≥1.0 - ≤5.0 Aquatic Chronic 3, H412 [1]


[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie


Typ


SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.


Es sind keine zusätzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder 
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.


Hautkontakt


Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und 
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat 
einholen.


Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden.


4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.


Verschlucken


Inhalativ


Augenkontakt


:


:


:


:


Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen.


Verursacht schwere Augenreizung.:Augenkontakt


Zeichen/Symptome von Überexposition
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ANTIKRATERPASTE


Code XX0580-C4 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 21 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


Hinweise für den Arzt Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen 
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.


:


Besondere Behandlungen


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Zu den Symptomen können gehören:
Reizung
Rötung


:


:


:


Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Tränenfluss
Rötung


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine besondere Behandlung.:


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Karbonoxide
Metalloxide/Oxide


Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.


Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung


Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.


5.1 Löschmittel


:


:


:


Keine bekannt.


Geeignete Löschmittel :


Ungeeignete Löschmittel :


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal


:


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren


Nicht für Notfälle 
geschultes Personal


: Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.
Für ausreichende Lüftung sorgen.  Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät 
tragen.  Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
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Überarbeitungsdatum
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung


6.2 
Umweltschutzmaßnahmen


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern.  Eintritt in Kanalisation,
Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.  Ausgetretenes Material in 
eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen 
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Verschmutzte Absorptionsmittel können 
genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).


Große freigesetzte Menge :


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich.  Alternativ,
oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in 
einen geeigneten Abfallbehälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Kleine freigesetzte Menge :


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


Einsatzkräfte :


6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte


Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.


Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".


:


:


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Schutzmaßnahmen :


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.


Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienemaßnahmen.
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 bis 35°C (41 bis 95°F).
Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen.  Nur im Originalbehälter 
aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut 
belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen 
(siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern.  Behälter 
bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche 
geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu 
verhindern.  Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur Vermeidung einer 
Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Siehe vor Umgang oder 
Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten


7.3 Spezifische Endanwendungen


:


Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte


Silika, amorph, ausgefällt und Gel DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2017).
  8-Stunden-Mittelwert: 4 mg/m³ 8 Stunden. Form: einatembare 
Fraktion
  8-Stunden-Mittelwert: 0.3 mg/m³ 8 Stunden. Form:
alveolengängige Fraktion


Empfohlene 
Überwachungsverfahren


Arbeitsplatz-Grenzwerte


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.


:


1-Butoxy-2-propanol DNEL Kurzfristig Dermal 50 % Arbeiter Örtlich
DNEL Langfristig Dermal 44 mg/kg 


bw/Tag
Arbeiter Systemisch


DNEL Langfristig Inhalativ 270.5 mg/
m³


Arbeiter Systemisch


DNEL Langfristig Dermal 50 % Arbeiter Örtlich


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Exposition Wert Population Wirkungen


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


8.1 Zu überwachende Parameter


DNEL


Typ
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Handschutz


Augen-/Gesichtsschutz


:


:


Hautschutz


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen


: Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter 
gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition


Hygienische Maßnahmen :


PNECs


1-Butoxy-2-propanol - Frischwasser 0.525 mg/l Bewertungsfaktoren
- Meerwasser 0.0525 mg/l Bewertungsfaktoren
- Abwasserbehandlungsanlage 10 mg/l Bewertungsfaktoren
- Süßwassersediment 2.36 mg/kg dwt -
- Meerwassersediment 0.236 mg/kg dwt Bewertungsfaktoren
- Boden 0.16 mg/kg dwt -


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum 
Kompartiment


Wert MethodendetailsTyp


Individuelle Schutzmaßnahmen


Körperschutz


Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.


Handschuhe


:


Bei längerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden Handschuhtypen tragen:


Kann verwendet werden: Butylkautschuk


:


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.  Unter Berücksichtigung der 
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des 
Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch 
gewährleisten.  Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für 
Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann.
Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der 
Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden.  Empfohlene Schutzhandschuhe 
sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel . Bei 
längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 
(Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen 
Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit 
grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen.  Der Benutzer muss sicherstellen, dass 
er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten 
geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der 
Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.


Chemikalienresistente Schutzbrille.  Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.  Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen.  Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert.  Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140.  Filtertyp:  Filter gegen 
organische Dämpfe (Typ A) und Partikel  P3


Atemschutz :


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition


: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.


>37.78°C


Physikalischer Zustand


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt


Siedebeginn und Siedebereich


Relative Dichte


Löslichkeit(en)


Flüssigkeit.


1.3


In den folgenden Materialien teilweise löslich: kaltes Wasser.


Schwacher Geruch.Geruch


pH-Wert


Weiß.Farbe


Verdampfungsgeschwindigkeit


Selbstentzündungstemperatur


Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: Nicht anwendbar. [Produkt unterstützt Verbrennung nicht.
]


Nicht verfügbar.


Viskosität Kinematisch (40°C): <0.14 cm2/s


Nicht verfügbar.Geruchsschwelle


Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


Zersetzungstemperatur :


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)


:


Material fördert die 
Verbrennung.


: Nein.


Nicht anwendbar.:Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen


Höchster bekannter Wert: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (bei 20°C) (Wasser).
Gewichteter Mittelwert: 2.61 kPa (19.58 mm Hg) (bei 20°C)


:Dampfdruck


Dampfdichte : Höchster bekannter Wert: 4.55  (Luft = 1)  (1-Butoxypropan-2-ol).


Nicht anwendbar.


Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: 0°C (32°F) Dies 
beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: Wasser. Gewichteter Mittelwert:
-15.45°C (4.2°F)


Nicht verfügbar.


flüssig


Nicht anwendbar.


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7).
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ANTIKRATERPASTE


Code XX0580-C4 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 21 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Nicht verfügbar.Explosive Eigenschaften :


Oxidierende Eigenschaften :


9.2 Sonstige Angaben


Keine weiteren Informationen.


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.


10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte  können die folgenden Materialien 
umfassen:  Karbonoxide  Metalloxide/Oxide


Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.


:


:


:


10.5 Unverträgliche 
Materialien


:


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen


: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.


ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 


der Reaktivität vor.


Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.


Akute Toxizität


1-Butoxy-2-propanol LD50 Dermal Kaninchen 3100 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 2.2 g/kg -


Bis(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)methan LD50 Dermal Kaninchen >2 g/kg -
LD50 Oral Ratte 1746 mg/kg -


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Resultat Spezies Dosis Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reizung/Verätzung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :


Augen :


Respiratorisch :


Sensibilisierung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Schätzungen akuter Toxizität


Nicht verfügbar.


Wirkungsweg ATE-Wert


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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ANTIKRATERPASTE


Code XX0580-C4 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 21 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen.


Verursacht schwere Augenreizung.:Augenkontakt


Karzinogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Mutagenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Teratogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reproduktionstoxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Zu den Symptomen können gehören:
Reizung
Rötung


:


:


:


Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Tränenfluss
Rötung


Haut :
Respiratorisch :


Nicht verfügbar.


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition


Aspirationsgefahr


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen


:


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition


Kurzzeitexposition


Langzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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ANTIKRATERPASTE


Code XX0580-C4 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 21 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Allgemein :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Teratogenität :


Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Auswirkungen auf die 
Entwicklung


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Sonstige Angaben :


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen 
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.


Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in 
schweren Fällen Bewußtlosigkeit.
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.


LogPow BCF Potential


12.3 Bioakkumulationspotenzial


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


1-Butoxy-2-propanol 1.15 - niedrig


12.1 Toxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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ANTIKRATERPASTE


Code XX0580-C4 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 21 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


Mobilität Nicht verfügbar.:


12.6 Andere schädliche 
Wirkungen


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


PBT : Nicht anwendbar.


vPvB : Nicht anwendbar.


12.4 Mobilität im Boden


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)


Nicht verfügbar.:


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


:


Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Ja.Gefährliche Abfälle :


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.


:Entsorgungsmethoden


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


13.1 Verfahren der Abfallbehandlung


Produkt


Verpackung


Abfallschlüssel Abfallbezeichnung


Entsorgungsmethoden :


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen


:


08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.


Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim 
Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere 
Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.
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ANTIKRATERPASTE


Code XX0580-C4 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 21 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


14. Angaben zum Transport


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.


:


Zusätzliche Informationen
Nicht angegeben.


Nicht angegeben.
Nicht angegeben.


ADR/RID


ADN
IMDG


:


:
:


-


-


Not regulated.


-


-


Not regulated.


ADR/RID IMDG IATA


No. No.


ADN


Nicht unterstellt.


-


-


-


Nein.


Nicht anwendbar. Not applicable.


IATA : Nicht angegeben.


Nicht unterstellt.


-


-


-


Nein.


Nicht anwendbar.


14.1 UN-Nummer


14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung


14.3 
Transportgefahrenklassen


14.4 
Verpackungsgruppe


14.5 
Umweltgefahren


Meeresschadstoffe


-


Not applicable.


-


14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender


14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code


: Nicht anwendbar.


Sonstige EU-Bestimmungen


Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse


:


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch


EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)


Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet.


Besonders besorgniserregende Stoffe


Keine der Komponenten ist gelistet.
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ANTIKRATERPASTE


Code XX0580-C4 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 21 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften


Nationale Vorschriften


1Wassergefährdungsklasse :


Referenzen :


Lagerklasse (TRGS 510) : 12


Klasse


Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG)  (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-
Verordnung - 12. BImSchV))
 ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gerfahrgutverordnung  Straße (GGVS)
[Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur 
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
 ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)


15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung


: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.


Seveso-Richtlinie


Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.


Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)


Nicht gelistet.


Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Abkürzungen und Akronyme


ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
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Überarbeitungsdatum


: 21 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


Version


Datum der letzten Ausgabe


:


:


:


21 Februar 2019


5 Juni 2018


7.04


ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)


Einstufung Begründung


Skin Irrit. 2, H315 Rechenmethode
Eye Irrit. 2, H319 Rechenmethode


Haftungsausschluss


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.


Historie


Erstellt durch : EHS


Volltext der abgekürzten H-Sätze


H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]


Aquatic Chronic 3, H412 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND -
Kategorie 3


Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
Skin Irrit. 2, H315 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
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ADJ038 SULFAMIC ADDITIVE


SICHERHEITSDATENBLATT


Produktname :


Sulfaminsäure; Sulphaminsäure; Sulfamsäure; Aminschwefelsäure;
Aminosulfonsäure; Aminoschwefelsäure; Amidosulfosäure; Amidosulfonsäure;
Amidoschwefelsäure; NSC 1871


Andere 
Identifizierungsarten


Chemische Formel H3-N-O3-S


:


:


1.1 Produktidentifikator


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB


: EurMsdsContact@ppg.com


Indexnummer : 016-026-00-0


CAS-Nummer : 5329-14-6


1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird


Zur Verwendung in Beschichtungen-Industriell


Identifizierte Verwendungen


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens


REACH Registrierungsnummer


EG-Nummer : 226-218-8


Registrierungsnummer Juristische Person


1.4 Notrufnummer


Lieferant


01-2119488633-28 -


Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 12 März 2019


Produktcode : A-Q0038-YF


Verwendung des Produkts : Industrielle Verwendungen.


PPG France Manufacturing SAS
Route d'Estreux
B.P.6
59990 Saultain
France


- Technical contact : Laboratoire Electro Auto
- Tel : +33 (0)3 27 19 35 00
- Fax : +33 (0)3 27 19 35 31


+33 (0)3 27 14 97 00


Version : 5


DeutschlandErfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG)
Nr. 2015/830 
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ADJ038 SULFAMIC ADDITIVE


Code A-Q0038-YF Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 12 März 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.


Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]


2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Produktdefinition : Stoff mit einem Bestandteil


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.


2.2 Kennzeichnungselemente


Gefahrenpiktogramme :


Signalwort :


Gefahrenhinweise :


Prävention :


Sicherheitshinweise


Reaktion :


Lagerung :


Entsorgung :


Achtung


Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Schutzhandschuhe tragen.  Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen.  Freisetzung 
in die Umwelt vermeiden.


BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
ausspülen.  Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
ausspülen.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente


Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter


Nicht anwendbar.


Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.


:


:


: Nicht anwendbar.


Spezielle Verpackungsanforderungen


Gefährliche Inhaltsstoffe : Sulfamidsäure


2.3 Sonstige Gefahren


Substance meets the 
criteria for PBT


: Nicht anwendbar.


Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.


Nicht anwendbar.:Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse


P280, P273, P305 + P351 + P338
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen


Das Handhaben bzw. die Verarbeitung dieses Materials kann Staub erzeugen, der 
eine mechanische Reizung der Augen, der Haut, der Nase und des Rachens 
bewirken kann.


Substance meets the 
criteria for vPvB


: Nicht anwendbar.


Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.


IdentifikatorenName des Produkts /
Inhaltsstoffs


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Massen-% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]


Einstufung


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze.


Sulfamidsäure EG: 226-218-8
CAS: 5329-14-6
Verzeichnis: 016-026-00-0


100 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412


[A]


[A] Bestandteil
[B] Verunreinigung
[C] Stabilisierendes Zusatzmittel


Typ


SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.


3.1 Stoffe : Stoff mit einem Bestandteil


Enthält keine weiteren Inhaltsstoffe, die nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten eingestuft sind und zur 
Einstufung des Stoffes beitragen und die dadurch in diesem Abschnitt genannt werden müssten.


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.


Hautkontakt


Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und 
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat 
einholen.


Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden.


4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.


Verschlucken


Inhalativ


Augenkontakt


:


:


:


:


Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Verursacht schwere Augenreizung.:Augenkontakt
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


Hinweise für den Arzt Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten.  Die 
betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung 
bleiben.


:


Besondere Behandlungen


Inhalativ : Exposition gegenüber Konzentrationen in der Luft, die über den gesetzlichen oder 
empfohlenen Grenzwerte liegen, können Reizungen der Nase, des Rachens und der 
Lungen verursachen.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen.


Zeichen/Symptome von Überexposition


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Zu den Symptomen können gehören:
Reizungen der Atemwege
Husten


Keine spezifischen Daten.


Zu den Symptomen können gehören:
Reizung
Rötung


:


:


:


Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Tränenfluss
Rötung


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine besondere Behandlung.:


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Stickoxide
Schwefeloxide


Dieses Material ist für Wasserorganismen schädlich und hat langfristige 
Auswirkungen..  Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muß eingedämmt 
werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluß gelangen.


Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung


Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.


5.1 Löschmittel


:


:


:


Keine bekannt.


Geeignete Löschmittel :


Ungeeignete Löschmittel :


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal


:
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6.2 
Umweltschutzmaßnahmen


Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen.  Sich der Freisetzung mit dem Wind 
nähern.  Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche 
vermeiden.  Staubentwicklung vermeiden.  Nicht trocken aufnehmen.  Staub mit 
Geräten aufsaugen, die mit einem HEPA-Filter ausgestattet sind, und in einen 
verschlossenen und gekennzeichneten Abfallbehälter füllen.  Staubbildung und 
Verteilung durch Wind verhindern.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).  Stoff 
ist wasserverschmutzend.  Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich 
sein.


Große freigesetzte Menge :


Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen.  Staubentwicklung vermeiden.  Durch 
die Verwendung eines Staubsaugers mit einem HEPA-Filter wird die 
Staubausbreitung reduziert.  Verschüttetes Material in einen dazu bestimmten 
gekennzeichneten Abfallbehälter füllen.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Kleine freigesetzte Menge :


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren


Nicht für Notfälle 
geschultes Personal


:


Einsatzkräfte :


6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte


Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.


Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Einatmen von Staub vermeiden.  Für 
ausreichende Lüftung sorgen.  Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen.
Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.


Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".


:


:


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Schutzmaßnahmen : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.  Nicht verschlucken.  Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Einatmen von Staub vermeiden.  Im Originalbehälter oder einem zugelassenen 
Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde.
Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten.  Leere Behälter enthalten 
Produktrückstände und können gefährlich sein.  Behälter nicht wiederverwenden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung


Nicht unter der folgenden Temperatur lagern: 5°C (41°F).  Aufbewahren gemäß den 
örtlichen Bestimmungen.  Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem 
Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen 
aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und 
nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern.  Behälter bis zur Verwendung dicht 
verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig 
verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.  Nicht in 
unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur Vermeidung einer Kontamination der 
Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Siehe vor Umgang oder Gebrauch 
Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten


7.3 Spezifische Endanwendungen


Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienemaßnahmen.


:


Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.


Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.


Empfohlene 
Überwachungsverfahren


Arbeitsplatz-Grenzwerte


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.


:


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


8.1 Zu überwachende Parameter


DNEL
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Handschutz


Augen-/Gesichtsschutz


:


:


Hautschutz


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen


: Nur bei ausreichender Belüftung verwenden.  Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch,
Gas, Dämpfe oder Nebel entstehen, verwenden Sie Prozesskammern, örtliche 
Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um die Exposition der Arbeiter 
unterhalb der empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen zu halten.


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition


Hygienische Maßnahmen :


Sulfamidsäure DNEL Langfristig Dermal 10 mg/kg 
bw/Tag


Arbeiter Systemisch


DNEL Langfristig Dermal 5 mg/kg 
bw/Tag


Verbraucher Systemisch


DNEL Langfristig Inhalativ 70.5 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Inhalativ 17.4 mg/m³ Verbraucher Systemisch
DNEL Langfristig Oral 5 mg/kg 


bw/Tag
Verbraucher Systemisch


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Exposition Wert Population Wirkungen


PNECs


Sulfamidsäure - Frischwasser 0.048 mg/l -
- Meerwasser 0.0048 mg/l -
- Abwasserbehandlungsanlage 2 mg/l -
- Süßwassersediment 0.173 mg/kg dwt -
- Boden 0.00638 mg/kg 


dwt
-


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum 
Kompartiment


Wert Methodendetails


Typ


Typ


Individuelle Schutzmaßnahmen


Handschuhe :


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.  Unter Berücksichtigung der 
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des 
Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch 
gewährleisten.  Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für 
Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann.
Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der 
Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden.  Empfohlene Schutzhandschuhe 
sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel . Bei 
längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 
(Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen 
Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit 
grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen.  Der Benutzer muss sicherstellen, dass 
er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten 
geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der 
Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.


Chemikalienresistente Schutzbrille.  Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.  Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen.  Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert.  Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140.  Filtertyp:  P3


Atemschutz :


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition


: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.


Körperschutz


Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.


:


Bei längerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden Handschuhtypen tragen:


Empfohlen: Naturkautschuk (Latex)-Dicke: 0.5 mm
Chloropren-Dicke: 0.5 mm


Nicht verfügbar.


Physikalischer Zustand


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt


Siedebeginn und Siedebereich


Relative Dichte


Löslichkeit(en)


Feststoff. [Kristalle. Pulver.]


205°C


2.12


In den folgenden Materialien unlöslich: kaltes Wasser.


Geruchlos.Geruch


pH-Wert


Weiß.Farbe


Verdampfungsgeschwindigkeit


Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: Nicht anwendbar. [Produkt unterstützt Verbrennung nicht.
]


Nicht verfügbar.Geruchsschwelle


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)


: Nicht verfügbar.


Material fördert die 
Verbrennung.


: Nein.


Nicht anwendbar.:Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen


181.4 g/l:Wasser Löslichkeit bei 
Raumtemperatur


Produkttyp : Pulver.


Nicht verfügbar.


unlöslich in Wasser.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Selbstentzündungstemperatur


Nicht verfügbar.


0.101


Viskosität Kinematisch (40°C): Nicht anwendbar.


Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser


Explosive Eigenschaften


:


:


:


:


Oxidierende Eigenschaften :


9.2 Sonstige Angaben


Zersetzungstemperatur :


Keine weiteren Informationen.


Nicht anwendbar.


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7).


10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte  können die folgenden Materialien 
umfassen:  Stickoxide  Schwefeloxide


Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.


:


:


:


10.5 Unverträgliche 
Materialien


:


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen


: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.


ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 


der Reaktivität vor.


Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.


Akute Toxizität


Sulfamidsäure LD50 Oral Ratte 3160 mg/kg -


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Resultat Spezies Dosis Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reizung/Verätzung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :


Augen :


Respiratorisch :


Sensibilisierung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.
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ADJ038 SULFAMIC ADDITIVE


Code A-Q0038-YF Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 12 März 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Exposition gegenüber Konzentrationen in der Luft, die über den gesetzlichen oder 
empfohlenen Grenzwerte liegen, können Reizungen der Nase, des Rachens und der 
Lungen verursachen.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen.


Verursacht schwere Augenreizung.:Augenkontakt


Karzinogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Mutagenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Teratogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reproduktionstoxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Zu den Symptomen können gehören:
Reizungen der Atemwege
Husten


Keine spezifischen Daten.


Zu den Symptomen können gehören:
Reizung
Rötung


:


:


:


Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Tränenfluss
Rötung


Respiratorisch :


Nicht verfügbar.


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition


Aspirationsgefahr


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen


:


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition


Kurzzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.
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ADJ038 SULFAMIC ADDITIVE


Code A-Q0038-YF Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 12 März 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit


Wiederholtes oder längeres Einatmen des Staubs kann zu chronischer Reizung der 
Atemwege führen.


Allgemein :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Teratogenität :


Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Auswirkungen auf die 
Entwicklung


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Langzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Sonstige Angaben :


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen 
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.


Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in 
schweren Fällen Bewußtlosigkeit.
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.


12.3 Bioakkumulationspotenzial


12.1 Toxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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ADJ038 SULFAMIC ADDITIVE


Code A-Q0038-YF Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 12 März 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


Mobilität Nicht verfügbar.:


LogPow BCF Potential


12.6 Andere schädliche 
Wirkungen


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Sulfamidsäure 0.101 - niedrig


PBT : Nicht anwendbar.


P: Nicht verfügbar. B: Nicht verfügbar. T: Nicht verfügbar.


vPvB : Nicht anwendbar.


vP: Nicht verfügbar. vB: Nicht verfügbar.


12.4 Mobilität im Boden


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)


Nicht verfügbar.:


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


:


Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Ja.Gefährliche Abfälle :


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.


:Entsorgungsmethoden


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


13.1 Verfahren der Abfallbehandlung


Produkt


Verpackung


Abfallschlüssel Abfallbezeichnung


Entsorgungsmethoden :


Verpackungsart Europäischer Abfallkatalog (EAK)


08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten


Behälter 15 00 00 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN,
WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (A. N. G.)


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.
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ADJ038 SULFAMIC ADDITIVE


Code A-Q0038-YF Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 12 März 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen


: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim 
Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere 
Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.


14. Angaben zum Transport


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.


:


Zusätzliche Informationen
Nicht angegeben.


Das Produkt ist nur als umweltgefährdender Stoff reguliert, wenn es in Tankbehältern transportiert 
wird.
Nicht angegeben.


ADR/RID


ADN


IMDG


:


:


:


8


III


UN2967


8


III


UN2967


ADR/RID IMDG IATA


No. No.


ADN


UN2967


SULFAMINSÄURE


8


III


Ja.


Nicht anwendbar. Not applicable.


IATA : Nicht angegeben.


UN2967


SULFAMINSÄURE


8


III


Nein.


Nicht anwendbar.


Tunnelcode : (E)


14.1 UN-Nummer


14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung


14.3 
Transportgefahrenklassen


14.4 
Verpackungsgruppe


14.5 
Umweltgefahren


Meeresschadstoffe


SULPHAMIC ACID


Not applicable.


Sulphamic acid


14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender


14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code


: Nicht anwendbar.


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch


EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)


Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet.


Besonders besorgniserregende Stoffe


Keine der Komponenten ist gelistet.
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ADJ038 SULFAMIC ADDITIVE


Code A-Q0038-YF Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 12 März 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften


Nationale Vorschriften


Sonstige EU-Bestimmungen


1Wassergefährdungsklasse :


Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse


:


Referenzen :


Lagerklasse (TRGS 510) : 8B


Klasse


Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG)  (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-
Verordnung - 12. BImSchV))
 ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gerfahrgutverordnung  Straße (GGVS)
[Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur 
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
 ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)


15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung


: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.


Seveso-Richtlinie


Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.


Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)


Nicht gelistet.
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ADJ038 SULFAMIC ADDITIVE


Code A-Q0038-YF Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 12 März 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


Version


Datum der letzten Ausgabe


:


:


:


Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.


12 März 2019


5 Juli 2018


5


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Abkürzungen und Akronyme


ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)


Einstufung Begründung


Skin Irrit. 2, H315 Behördliche Daten
Eye Irrit. 2, H319 Behördliche Daten
Aquatic Chronic 3, H412 Behördliche Daten


Haftungsausschluss


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.


Historie


Erstellt durch : EHS


Sonstige Angaben : Binder.


Volltext der abgekürzten H-Sätze


H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]


Aquatic Chronic 3, H412 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND -
Kategorie 3


Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
Skin Irrit. 2, H315 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)


: SULFAMINSÄURE


Industriell


Liste der 
Verwendungsdeskriptoren:


: Name der identifizierten Verwendung: Zur Verwendung in Beschichtungen-
Industriell
Prozesskategorie: PROC05, PROC08a, PROC08b
Bereitstellung des Stoffs für diese Verwendung in Form von: Als solche(r/s)
Endverwendungssektor: SU03
Folgende für diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC02, ERC06d
Marktsektor nach chemischen Produkttypen: PC01, PC09a


Beitragende 
Umweltszenarien


:  Formulierung zu einem Gemisch - ERC02
 Verwendung als reaktive Reglersubstanzen für Polymerisationsreaktionen an 
einem Industriestandort (Einschluss oder kein Einschluss in oder auf einem 
Artikel) - ERC06d


Gesundheit Beitragende 
Szenarien


:  Mischen in Chargenverfahren - PROC05
 Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für 
nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen - PROC08a
 Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell 
für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen - PROC08b


Abschnitt 1 - Titel
Kurztitel des 
Expositionsszenarios:


Code : A-Q0038-YF


Produktdefinition : Stoff mit einem Bestandteil


Produktname : ADJ038 SULFAMIC ADDITIVE


Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches


Nummer des ES: : 1


Industrieverband : CEPE


Generisches 
Expositionsszenario


: Nicht anwendbar.


Abschnitt 2 - Begrenzung und Überwachung der Exposition


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für 1: Formulierung zu einem Gemisch 


Technische Bedingungen 
und Maßnahmen auf 
Prozessebene (Quelle) zur 
Verhinderung von 
Freisetzungen


: Wasser:
Nicht in die Abwasserleitung gelangen lassen. Abwasser oder Reinigungswasser 
nicht in die öffentliche Kanalisation einleiten. Nicht unverdünnt bzw. in größeren 
Mengen in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.


Bedingungen und 
Maßnahmen bezüglich 
Abwasseraufbereitungsanlage


: Kommunale Kläranlage


Bedingungen und 
Maßnahmen bezüglich der 
externen Behandlung von 
Abfällen zur Entsorgung


: Abfallbehandlung:
Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abfällen müssen die zutreffenden 
örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.
Entsorgungsmethoden:
Abfallprodukte oder gebrauchte Behälter gemäß örtlich geltenden Vorschriften 
entsorgen.


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 16/206/29/2017







ADJ038 SULFAMIC ADDITIVE SULFAMINSÄURE


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für 2: Verwendung als reaktive 
Reglersubstanzen für Polymerisationsreaktionen an einem Industriestandort (Einschluss oder kein Einschluss 
in oder auf einem Artikel)


Technische Bedingungen 
und Maßnahmen auf 
Prozessebene (Quelle) zur 
Verhinderung von 
Freisetzungen


: Wasser:
Nicht in die Abwasserleitung gelangen lassen. Abwasser oder Reinigungswasser 
nicht in die öffentliche Kanalisation einleiten. Nicht unverdünnt bzw. in größeren 
Mengen in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.


Bedingungen und 
Maßnahmen bezüglich 
Abwasseraufbereitungsanlage


: Kommunale Kläranlage


Bedingungen und 
Maßnahmen bezüglich der 
externen Behandlung von 
Abfällen zur Entsorgung


: Abfallbehandlung:
Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abfällen müssen die zutreffenden 
örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.
Entsorgungsmethoden:
Abfallprodukte oder gebrauchte Behälter gemäß örtlich geltenden Vorschriften 
entsorgen.


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  3: Mischen in Chargenverfahren 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  4: Transfer von Stoffen oder 
Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen 


Produkteigenschaften


Produkteigenschaften


:


:


Setzt eine Temperatur von bis zu …. voraus 60°C


Setzt eine Temperatur von bis zu …. voraus 60°C


Physikalischer Zustand


Physikalischer Zustand


:


:


flüssig


flüssig


Menschliche Faktoren, die 
nicht vom 
Risikomanagement 
beeinflusst werden


Menschliche Faktoren, die 
nicht vom 
Risikomanagement 
beeinflusst werden


:


:


Expositionsniveau: 10 m³/Tag


Expositionsniveau: 10 m³/Tag


Andere Bedingungen, die 
sich auf die Exposition der 
Arbeitnehmer auswirken 
können


: Raumgröße: >= 20 m³


Technische Bedingungen 
und Maßnahmen zur 
Beherrschung der 
Verbreitung von der Quelle 
bis zum Arbeitnehmer


Leckagen sofort beseitigen. Verspritzen vermeiden.


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Die Begrenzungsmaßnahmen müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden.
 Unterweisung des Arbeitspersonals zur Minimierung der Exposition gewährleisten.


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


: Schutzhandschuhe tragen.
Geeigneten Augenschutz tragen.
Falls erforderlich
Schutzkleidung tragen.
Gas//Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Atemschutz tragen.


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


:


:


:


Häufigkeit und Dauer der 
Verwendung/Exposition


Häufigkeit und Dauer der 
Verwendung/Exposition


Expositionsdauer pro Tag: > 4 h


Expositionsdauer pro Tag: > 4 h


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 17/206/29/2017
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Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  5: Transfer von Stoffen oder 
Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen 


Produkteigenschaften : Setzt eine Temperatur von bis zu …. voraus 60°C


Physikalischer Zustand : flüssig


Menschliche Faktoren, die 
nicht vom 
Risikomanagement 
beeinflusst werden


: Expositionsniveau: 10 m³/Tag


Andere Bedingungen, die 
sich auf die Exposition der 
Arbeitnehmer auswirken 
können


Andere Bedingungen, die 
sich auf die Exposition der 
Arbeitnehmer auswirken 
können


:


:


Raumgröße: >= 20 m³


Raumgröße: >= 20 m³


Technische Bedingungen 
und Maßnahmen zur 
Beherrschung der 
Verbreitung von der Quelle 
bis zum Arbeitnehmer


Technische Bedingungen 
und Maßnahmen zur 
Beherrschung der 
Verbreitung von der Quelle 
bis zum Arbeitnehmer


Leckagen sofort beseitigen. Verspritzen vermeiden.


Leckagen sofort beseitigen. Verspritzen vermeiden.


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


:


:


Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Die Begrenzungsmaßnahmen müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden.
 Unterweisung des Arbeitspersonals zur Minimierung der Exposition gewährleisten.


Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Die Begrenzungsmaßnahmen müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden.
 Unterweisung des Arbeitspersonals zur Minimierung der Exposition gewährleisten.


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


:


Schutzhandschuhe tragen.
Geeigneten Augenschutz tragen.
Falls erforderlich
Schutzkleidung tragen.
Gas//Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Atemschutz tragen.


Schutzhandschuhe tragen.
Geeigneten Augenschutz tragen.
Falls erforderlich
Schutzkleidung tragen.
Gas//Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Atemschutz tragen.


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


:


:


:Häufigkeit und Dauer der 
Verwendung/Exposition


Expositionsdauer pro Tag: > 4 h


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 18/206/29/2017
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Abschnitt 3 - Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle


Webseite: : Nicht anwendbar.


Expositionsabschätzung 
(Umwelt):


Expositionsabschätzung 
(Umwelt):


:


:


Es wurde keine Expositionsbeureiltung für die Umwelt dargelegt.


Es wurde keine Expositionsbeureiltung für die Umwelt dargelegt.


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


:


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


:


:


:


Verwendetes ECETOC TRA-Modell (Freigabe Mai 2010).


Verwendetes ECETOC TRA-Modell (Freigabe Mai 2010).


Verwendetes ECETOC TRA-Modell (Freigabe Mai 2010).


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


:


:


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt: 1: Formulierung zu einem Gemisch 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt: 2: Verwendung als reaktive Reglersubstanzen 
für Polymerisationsreaktionen an einem Industriestandort (Einschluss oder kein Einschluss in oder auf einem 
Artikel)


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 3: Mischen in Chargenverfahren 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 4: Transfer von Stoffen oder Gemischen 
(Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 5: Transfer von Stoffen oder Gemischen 
(Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen 


Abschnitt 4 - Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb 
der im ES festgelegten Grenzen arbeitet


Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH-
Stoffsicherheitsbeurteilung


Umwelt : Nicht verfügbar.


Gesundheit : Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht unbedingt 
auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine Skalierung notwendig sein, um 
geeignete standortspezifische Risikomanagement-Massnahmen zu bestimmen.
Management/Beaufsichtigung ist vorhanden, um zu gewährleisten, dass die 
vorhandenen RMM korrekt eingesetzt und die OC befolgt werden, Schulung des 
Personals in guter Praxis und guter Personalhygiene, regelmäßige Reinigung von 
Geräten und Arbeitsbereich.
Werden andere Maßnahmen zum Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen 
eingesetzt, muss von den Benutzern ein Risikomanagement auf mindestens dem 
gleichen Niveau gewährleistet werden.


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 19/206/29/2017
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Umwelt : Nicht verfügbar.


Gesundheit : Keine besonderen Lüftungsvorschriften. Auf gute Sauberkeit und Ordnung achten.


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 20/206/29/2017
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung 1907/2006/EG


Produktname: ALZ 038124CN CPU Aqua˜EC pH Regulator A50 0 450 664-00
Produktnummer: 2012092060044
Druckdatum: 2019-05-06 v4.3 Überarbeitet am: 2019-05-06 DE/de Seite 1- 19


Abschnitt 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens


1.1. Produktidentifikator


Produktname ALZ 038124CN CPU
Aqua˜EC pH Regulator A50
0 450 664-00


Produktnummer 2012092060044


Referenznummer 0450664-00


1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird


Identifizierte Verwendungen
Halbfabrikat


Basierend auf dem “use descriptor system” gemäß der Vorgabe der europäischen Chemikalienagentur EChA
Verwendungssektor SU 3
Produktkategorie PC9a, PC9b


Weitere Informationen vgl. Abschnitt Expositionsszenario
Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und/oder gewerbsmäßigen Gebrauch bestimmt, und nicht für den privaten
Verbraucher.


1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


Bezeichnung des Unternehmens


Hersteller/Lieferant Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG
Strasse/Postfach Christbusch 25
Nat.-Kennz./Postleitzahl/Ort DE 42285 Wuppertal
Telefon +49 (0)202 529-0
Telefax +49 (0)202 529-2800


Auskunft zum SDB


Auskunftsgebender Bereich Regulatory Affairs
Telefon +49 (0)202 529-2385
Telefax +49 (0)202 529-2804
Email-Adresse sds-competence@axalta.com


1.4. Notrufnummer


Notrufnummer des Herstellers +49 (0)202 529-6655
Nationale Notrufnummer gemäß Verord-
nung 1907/2006 Annex II


+49 (0)551 38 31 80


Für weitere Informationen bitte auch unsere Internetseiten zu Rate ziehen


http://www.axaltacoatingsystems.com


Abschnitt 2. Mögliche Gefahren


Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.


2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Einstufung des Gemisches


Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Corr. 1B, H314;


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Kopien dürfen nur für Personen angefertigt werden, die Produkte von Axalta Coating Systems verwenden Seite 1







B
12


24
61


46


SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung 1907/2006/EG
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2.2. Kennzeichnungselemente


Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008


Piktogramm/e und Signalwort des Produkts


Signalwort: Gefahr


Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung


Enthält Essigsaeure


Gefahrenhinweise


H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.


Sicherheitshinweise


P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort


ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell


vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.


2.3. Sonstige Gefahren


Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). Diese Mischung enthält
keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB).


Nur für gewerbliche Anwender.


Abschnitt 3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen


3.1. Stoffe


Dieses Produkt ist ein Gemisch. Angaben zur Gesundheitsgefährdung basieren auf dessen Bestandteilen.


3.2. Gemische


Chemische Charakterisierung


Mischung von synthetischen Kunstharzen und Lösemitteln sowie Wasser


Gefährliche Inhaltsstoffe


Stoffe, die laut Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ein Gesundheits- oder Umweltrisiko darstellen


CAS 64-19-7 Essigsaeure
EC 200-580-7 REACh 01-2119475328-30 45 - < 55 %
Einstufung Flam. Liq. 3, H226; Skin Corr. 1A, H314; Note B;


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Kopien dürfen nur für Personen angefertigt werden, die Produkte von Axalta Coating Systems verwenden Seite 2
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Den in diesem Gemisch verwendeten chemischen Stoffen sind bis zum angegebenen Änderungsstand dieses
Sicherheitsdatenblatts nur die oben genannten REACH-Registriernummern zugeordnet.


Zusätzliche Hinweise
Klartexte der H-Sätze siehe unter Kapitel 16.


Abschnitt 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen


4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


Allgemeine Hinweise


Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen. Nie einer ohnmächtigen Person
etwas durch den Mund einflößen.


Einatmen


Ein Einatmen der Dämpfe oder Nebel vermeiden. Nach Einatmen der Dämpfe im Unglücksfall an die frische Luft gehen. Bei
unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden
und ärztlichen Rat einholen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.


Hautkontakt


Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden! Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen
und Haut sofort abwaschen mit viel Previn R© oder Wasser.


Augenkontakt


Kontaktlinsen entfernen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließenden Wasser
spülen. Ärztlichen Rat einholen.


Verschlucken


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Ruhig
halten.


4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Siehe Erfahrungen aus der Praxis in Abschnitt 11.


4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.


Abschnitt 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.1. Löschmittel


Geeignete Löschmittel


entfälltDas Produkt selbst brennt nicht.Wassersprühstrahl, Trockenlöschmittel, Schaum


Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden sind


Wasservollstrahl


5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Kopien dürfen nur für Personen angefertigt werden, die Produkte von Axalta Coating Systems verwenden Seite 3







B
12


24
61


46


SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung 1907/2006/EG


Produktname: ALZ 038124CN CPU Aqua˜EC pH Regulator A50 0 450 664-00
Produktnummer: 2012092060044
Druckdatum: 2019-05-06 v4.3 Überarbeitet am: 2019-05-06 DE/de Seite 4- 19


Gefährliche Verbrennungsprodukte


Im Brandfall bildet sich dichter, schwarzer Rauch, der gefährliche Zersetzungsprodukte enthält. Das Einatmen von
Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.


Gefährliche Zersetzungsprodukte


Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO),
Stickstoffoxyde (NOx), dichter, schwarzer Rauch entstehen.


5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung


Brand- und Explosionsgefahren


Keine Daten verfügbar


Spezielle Schutzausrüstung und Brandbekämpfungsmaßnahmen


Wenn notwendig tragen: Feuerfester Chemieschutzanzug. Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges
Atemschutzgerät tragen. Im Brandfall Tanks durch Wasserbesprühung kühlen. Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung
nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen.


Zusätzliche Information


Temperaturklasse entfällt
Brandklasse B ( DIN EN 2 )


Abschnitt 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung


6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren


An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten. Dämpfe nicht einatmen.


6.2. Umweltschutzmaßnahmen


Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend
den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. Emissionen durch flüchtige organische
Verbindungen möglichst vermeiden.


6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen (siehe Kapitel 13) in den daf ür vorgesehenen Behältern sammeln.
Vorzugsweise mit Reinigungsmitteln säubern, möglichst keine Lösemittel benutzen.


6.4. Verweis auf andere Abschnitte


Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.


Abschnitt 7. Handhabung und Lagerung


7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Hinweise für sichere Handhabung


Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in der Luft und ein Überschreiten der Luftgrenzwerte
vermeiden. Das Produkt nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden.


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Kopien dürfen nur für Personen angefertigt werden, die Produkte von Axalta Coating Systems verwenden Seite 4
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Das Tragen antistatischer Kleidung inkl. Schuhwerk wird empfohlen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Kontakt mit den
Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder
rauchen.


Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Wenn das
Material ein Überzug ist, den trockenen Überzug nur mit geeignetem Atemgerät oder angemessener Ventilation und
Handschuhen abschleifen, brennschneiden, löten oder schweißen.


Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz


Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige
Gemische bilden. Behälter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehälter! Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde
entsprechen.


7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten


Anforderungen an Lagerräume und Behälter


Hinweise auf dem Etikett beachten. Lagertemperatur: +5 bis +35 ◦C. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt
untersagt. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.


Wegen der Möglichkeit eines Druckaufbaus, Gemische nicht in Metallbehältern lagern. Wie jeweils anwendbar, Glas oder Plastik
verwenden.


VCI Lagerklasse: 8B


Lagerklasse (TRGS 510): 8B


Zusammenlagerungshinweise


Fern von Oxidationsmitteln und stark alkalischen und stark sauren Materialien lagern.
Lagerungshinweise und Zusammenlagerungsbeschränkungen gemäß TRGS 510 beachten.
Nicht zusammenlagern mit explosiven Stoffen, verdichteten, verflüssigten und unter Druck gelagerten Gasen,
Druckgaspackungen, entzündlichen flüssigen Stoffen, entzündend wirkenden Stoffen, nichtbrennbaren giftigen Stoffen sowie
ansteckungsgefährlichen Stoffen.


7.3. Spezifische Endanwendungen


Siehe die Expositionsszenarien im Anhang


Abschnitt 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen


8.1. Zu überwachende Parameter


DNEL


CAS-Nr. Chemische Bezeichnung Anwen-
dungsbereich


Expositi-
onswege


Expositi-
onshäu-
figkeit


Art Wert


64-19-7 Essigsaeure Arbeitnehmer Inhalative Langzeitig Lokale Effekte 10,158 ppm


PNEC


CAS-Nr. Chemische Bezeichnung Kompartiment Art Wert
64-19-7 Essigsaeure Aquatic Boden 0,47 mg/kg


Aquatic Süßwasser 3,058 mg/l
Aquatic Sea-water 0,306 mg/l
Aquatic waste-water treatment plant 85 mg/l


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Kopien dürfen nur für Personen angefertigt werden, die Produkte von Axalta Coating Systems verwenden Seite 5
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Gemeinschaftliche / nationale Arbeitsplatzgrenzwerte


CAS-Nr. Chemische Bezeichnung Quelle Zeit Type Wert Bemerkung
64-19-7 Essigsaeure 15 min KGVI 50 mg/m3


15 min KGVI 20 ppm
MAK 25 mg/m3
MAK 10 ppm


1x15
min


AGW 25 mg/m3


1x15
min


AGW 10 ppm


8 hr IOELV8 25 mg/cm3
8 hr IOELV8 10 ppm


Verzeichnis


IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte
TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration


8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition


Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen


Für angemessene Lüftung sorgen. Dies kann durch gute allgemeine Ablufterfassung oder sofern praktisch durchführbar, durch
eine lokale Absaugung erreicht werden. Wenn diese nicht ausreichen, um die Partikel- und Lösemitteldampfkonzentrationen
unter dem AGW zu halten, muss ein geeigneter Atemschutz getragen werden. Maske mit Gasfilter, Typ A (EN 141)


Schutzausrüstung


Um einen Kontakt mit den Augen, der Haut oder der Kleidung zu verhindern, soll eine persönliche Schutzausrüstung getragen
werden.


Atemschutz


Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen.


Handschutz


Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus
ergebenden Norm EN 374 genügen. Die Durchbruchzeit von Handschuhen ist für das Produkt selbst nicht bekannt. Das
Handschuhmaterial wird aufgrund der Stoffe in der Zubereitung empfohlen.


Chemische Bezeichnung Handschuhmaterial Handschuhdicke Durchbruchzeit


Nitrilkautschuk 0.33 mm 60 min


Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Bestä ndigkeit,
Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden. Zum Schutz bei bestimmungsgemäßer Verwendung (z.B. Spritzschutz) ist ein
Nitrilschutzhandschuh der Chemikalienbeständigkeit Gruppe 3 (z.B. Dermatril R© Handschuh) zu verwenden. Nach
Kontamination ist der Handschuh zu wechseln. Sollte ein Eintauchen der Hände in das Produkt nicht vermeidbar sein (z.B.
Wartung, Instandsetzung) ist ein Butyl- oder Fluorkautschukhandschuh zu verwenden. Bei Bezug des Handschuhs von Ihrem
Hersteller sind die Angaben zur Durchdringungszeit der in Kapitel 3 dieses Sicherheitsdatenblattes genannten Stoffe zu
erfragen. Bei Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen können Handschuhe beschädigt und damit unwirksam werden.
Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der
Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt
werden. Für die Beurteilung der Gefährdung durch Hautkontakt ist die TRGS 401 zu beachten.


Zusätzliche Hinweise:


Siehe BG Regel 195 für den Einsatz von Schutzhandschuhen.


Augenschutz


Zum Schutz gegen Produktspritzer Schutzbrille tragen.


Haut- und Körperschutz


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
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Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder
hitzebeständiger Synthetikfaser.


Hygienemaßnahmen


Die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen oder anerkannten Hautreiniger benutzen. Keine organischen Lösemittel
verwenden! Regeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten.


Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Angaben zur Ökologie sind dem Kapitel 12 zu entnehmen.


Abschnitt 9. Physikalische und chemische Eigenschaften


9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


Form: flüssig; Farbe: klar; Geruch: Der Geruch ist nicht wahrnehmbar.;


Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit


Eigenschaft Wert Methode
pH-Wert 0,9 – 1,1
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt entfällt
Siedepunkt/Siedebereich 100 ◦C
Flammpunkt entfällt EN ISO 3679
Verdampfungsgeschwindigkeit Langsamer als Ether
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Nicht relevant da Produkt flüssig
Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar
Obere Explosionsgrenze entfällt
Dampfdruck 15,0 hPa
Dampfdichte Keine Daten verfügbar
Dichte 1,07 g/cm3 20 ◦C - DIN 53217/ISO 2811
Löslichkeit(en)


Wasserlöslichkeit vollkommen mischbar
Löslichkeit in anderen


Lösungsmitteln
mischbar mit den meisten organischen Lösemitteln
Eingetragen in: Abschnitt 3. Zusammensetzung/ An-
gaben zu Bestandteilen


Verteilungskoeffizient:
n-Octanol/Wasser


Dieses Produkt ist ein Gemisch. Für die Bestandtei-
leinformationen siehe Abschnitt 12.


Selbstentzündungstemperatur Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur Dieses Produkt ist ein Gemisch. Für weitere Informa-


tionen siehe Abschnitt 10.
Viskosität (23 ◦C) <20 s ISO 2431 - 1993 6 mm
Explosive Eigenschaften Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften Nicht oxidierend


9.2. Sonstige Angaben


Lösemitteltrennprüfung < 3% ADR/RID
Gesamtlösemittelgehalt (inkl.
Wasser)


100,0 % Grundlage Dampfdruck >= 0.01 kPa


organischer Lösemittelgehalt 50,0 % Grundlage Dampfdruck >= 0.01 kPa
Europäische VOC 50,0 % Grundlage Dampfdruck >= 0.1 hPa


Abschnitt 10. Stabilität und Reaktivität


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
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10.1. Reaktivität
Von Oxidationsmitteln, stark sauren oder alkalischen Substanzen fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.


10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist chemisch stabil.


10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.


10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Kapitel 7).


10.5. Unverträgliche Materialien
nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang


10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt.


Abschnitt 11. Toxikologische Angaben


11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt ist nicht als solches geprüft, sondern nach der konventionellen Methode und den toxikologischen Gefahren
entsprechend eingestuft. Die Zubereitung wurde gemäss der durch die Richtlinie 1272/2008/EG für gefährliche Zubereitungen
festgesetzten Methode bewertet und dementsprechend in Bezug auf toxikologische Wirkungen eingestuft. Einzelheiten siehe
Kapitel 2 und 3.


Erfahrungen aus der Praxis
Verschlucken kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.


Akute Toxizität


Akute inhalative Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Akute dermale Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Akute orale Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Reizung


Augen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Ätzwirkung


Augen


EINECS-Nr. Chemische Bezeichnung Spezies Methode Ergebnis
200-580-7 Essigsaeure ätzend


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
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Haut


EINECS-Nr. Chemische Bezeichnung Spezies Methode Ergebnis
200-580-7 Essigsaeure ätzend


Sensibilisierung


Sensibilisierung durch Einatmen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Sensibilisierung durch Hautkontakt
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Karzinogenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Mutagenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Reproduktionstoxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben
Prüfergebnisse zur Umweltverträglichkeit des Produktes liegen nicht vor. Die Angaben in diesem Kapitel stimmen mit den
Informationen aus dem Stoffsicherheitsbericht vom Revisionsdatum überein.


12.1. Toxizität


Keine Information verfügbar.


12.2. Persistenz und Abbaubarkeit


Keine Information verfügbar.


12.3. Bioakkumulationspotenzial


Keine Information verfügbar.


12.4. Mobilität im Boden


Keine Information verfügbar.


12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


Aufgrund der verfügbaren Daten ist für keinen Inhaltsstoff dieses Einstufungskriterium erfüllt (siehe Abschnitt 3).


12.6. Andere schädliche Wirkungen


Die Zubereitung wurde gemäß der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1272/2008/EG bewertet und nicht als
umweltgefä hrlich eingestuft.


Adsorb. org. gebundenes Halogen (AOX)


Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX beitragen.


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
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Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung


13.1. Verfahren der Abfallbehandlung


Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.


Produkt


Empfehlung:
Als Entsorgungsverfahren wird die energetische Verwertung empfohlen. Sofern nicht möglich ist nur die
Sonderabfallverbrennung geeignet.


Abfallschlüssel Nr. Beschreibung
08 01 11 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten


Ungereinigte/restentleerte Verpackungen


Empfehlung:
Restentleerte Gebinde sind der Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzuführen. Nicht ordnungsgemäß entleerte
Gebinde sind Sonderabfall (Abfallschlüssel-Nummer 150110).


Abschnitt 14. Angaben zum Transport


Der Transport hat in Übereinstimmung mit dem ADR für Straße, RID für Eisenbahn, IMDG für See und der ICAO/IATA für Luft zu
erfolgen.


14.1. UN-Nummer
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 2790


14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung


ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: ESSIGSÄURE, LÖSUNG


14.3. Transportgefahrenklassen


Gefahrenklasse


ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 8


Untergeordnete Gefahrklasse


ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: entfällt


Gefahrzettel


Tunnelbeschränkungscode


ADR/RID: E


Sondervorschriften


ADR/RID: Keine Daten verfügbar


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
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Kemler Kode


ADR/RID: 80


HazChem Code


ADR/RID: 2R


EmS


IMDG: F-A,S-B


14.4. Verpackungsgruppe
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: II


14.5. Umweltgefahren
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: kein(e,er)


Meeresschadstoff


IMDG: nein


14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender


siehe Abschnitt 6 - 8


14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß
IBC-Code


Die Abgabe erfolgt ausschließlich in verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten Verpackungen.


Abschnitt 15. Rechtsvorschriften


15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch


Nationale Vorschriften


Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß deutscher Gesetzgebung hergestellt.


Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:
Paragraph 10(3) der GefStoffV ist zu beachten.


Störfallverordnung:
siehe Angaben zu Inhaltsstoffen in Kapitel 3 und Kennbuchstabe in Kapitel 15.


Klassifizierung nach BetrSichV:


TA Luft Klasse 1 Wert [%]
- Ausgabedatum 2002 0


Sonstige: 50 %


Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefährdend)
(Ermittlung nach AwSV)


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
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Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:
Nur für gewerbliche Anwender.
Gefahrstoffverordnung - insbesondere die Umgangsvorschriften der Abschnitte 5 und 6 sowie Anhang V “Besondere
Vorschriften für bestimmte Gefahrstoffe und Tätigkeiten”
TRGS 500 “Schutzmaßnahmen: Mindeststandards”


BGV A1 “Grundsätze der Prävention”
BGR 190 “Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten”
BGR 192 “Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz”
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.


Nur für gewerbliche Anwender.


15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung


Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.


Abschnitt 16. Sonstige Angaben
H-Sätze mit jeweiliger/n Kennziffer/n aus Kapitel 3


H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Note B Manche Stoffe (Säuren, Basen usw.) werden als wässrige Lösungen in unterschiedlichen Konzentrationen in


Verkehr gebracht; dies erfordert auch eine unterschiedliche Einstufung und Kennzeichnung, da von den
verschiedenen Konzentrationen unterschiedliche Gefahren ausgehen können. In Teil 3 haben Einträge mit der
Anmerkung B allgemeine Bezeichnungen wie “Salpetersäure ...%” In diesem Fall muss der Lieferant die
Konzentration in Prozent auf dem Kennzeichnungsetikett angeben. Unter % ist ohne anderslautende Angabe
stets der Gewichtsprozentsatz zu verstehen.


Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.


Stoffnr. CAS Nr: http://support.cas.org/content/chemical-substances
http://echa.europa.eu/


Gesundheitsgefährdende oder umweltge-
fährliche Stoffe im Sinne der Richtlinie
67/548/EWG.


http://echa.europa.eu/search-for-chemicals
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
https://www.cdc.gov/niosh/ipcs/


Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und
Verbotsverordnungen


Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Richtlinie 98/24/EG
Richtlinie 2004/37/EG


VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008


EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


Grenzwert für den reinen Stoff http://osha.europa.eu/OSHA


Schulungshinweise


Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Richtlinie 98/24/EG
Weitere Information


Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwä rtigen Wissensstand und genügen der nationalen
sowie der EU-Gesetzgebung. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen
verantwortlich. Das Produkt soll nur durch Personen über 18 Jahren gehandhabt werden, die ausreichend über die Arbeitsweise,
die gefährlichen Eigenschaften sowie die nötigen Sicherheitsmaßnahmen informiert wurden. Die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und stellen keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sind erforderlich nach Paragraph 6 der
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Gefahrstoffverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.12.2004.


Berichtsversion


Version Veränderungen
4.3 8, 9, 15, 16, Annex


Überarbeitet am: 2019-05-06


c© 2019 Axalta Coating Systems, LLC und allen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Kopien dürfen nur für Personen angefertigt werden, die Produkte von Axalta Coating Systems verwenden Seite 13












CB 352


SICHERHEITSDATENBLATT


Produktname :


Nicht verfügbar.


Andere Identifizierungsarten


1.1 Produktidentifikator


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB


: EurMsdsContact@ppg.com


1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens


1.4 Notrufnummer


Lieferant


Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 4 Juli 2019


Produktcode : A-Z710021-JH


Verwendung des Produkts : Industrielle Verwendungen.


Verwendung des Stoffes/
des Gemisches


: Biozid.


PPG Industries Lackfabrik GmbH
Stackenbergstrasse 34
Postfach 11 06 52
D-42329 Wuppertal
Germany
+49 (0) 202 788 1000


- Technical contact : PPG INDUSTRIES LACKFABRIK GMBH
- Tel : +49 202 788 1000
- Fax : +49 202 788 1242


+49 (0) 202 78 2499


Version : 17.01


DeutschlandErfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG)
Nr. 2015/830 


Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.


Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]


2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Produktdefinition : Gemisch


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.


Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.


1/16German (DE) Germany Deutschland



Q396367

Linien







CB 352


Code A-Z710021-JH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 4 Juli 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen


Keine bekannt.


2.2 Kennzeichnungselemente


Gefahrenpiktogramme :


Signalwort :


Gefahrenhinweise :


Prävention :


Sicherheitshinweise


Reaktion :


Lagerung :


Entsorgung :


Gefahr


Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.


Schutzhandschuhe tragen.  Schutzkleidung tragen.  Augenschutz oder 
Gesichtsschutz tragen.  Einatmen von Dampf vermeiden.


BEI EINATMEN:  Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 
sorgen.  BEI VERSCHLUCKEN:  Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen.  BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):  Alle kontaminierten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen.  Haut mit Wasser abwaschen.  BEI KONTAKT 
MIT DEN AUGEN:  Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.  Eventuell 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.


Unter Verschluss aufbewahren.


Nicht anwendbar.


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente


Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter


Nicht anwendbar.


Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.


:


:


: Nicht anwendbar.


Spezielle Verpackungsanforderungen


Gefährliche Inhaltsstoffe : Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-
3-on (3:1)


2.3 Sonstige Gefahren


Nicht anwendbar.:Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse


P280, P261, P304 + P340, P301 + P310, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338,
P405


Das Produkt erfüllt die 
Kriterien für PBT oder 
vPvB


: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft 
werden.


2/16German (DE) Germany Deutschland
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CB 352


Code A-Z710021-JH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 4 Juli 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.


IdentifikatorenName des Produkts /
Inhaltsstoffs


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Massen-% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]


Einstufung


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze.


Magnesiumnitrat EG: 233-826-7
CAS: 10377-60-3


≥1.0 - ≤5.0 Ox. Sol. 3, H272
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319


[1]


Reaction mass aus: 5-Chlor-
2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)


REACH #: 01-2120764691-48
CAS: 55965-84-9
Verzeichnis: 613-167-00-5


≥0.30 - ≤2.6 Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 2, H310
Acute Tox. 2, H330
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 
(M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=100)


[1]


Kupferdinitrat EG: 221-838-5
CAS: 3251-23-8


≤0.30 Ox. Sol. 2, H272
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400 
(M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=1)


[1] [2]


[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie


Typ


SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.


3.2 Gemische : Gemisch


Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw.
gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt 
angegeben werden müssten.


Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit fließendem 
Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen und dabei die Augenlider geöffnet halten.
Sofort einen Arzt hinzuziehen.


4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.


Inhalativ


Augenkontakt


:


:


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.


Hautkontakt Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden.


Hinweise für den Arzt Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten.  Die 
betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung 
bleiben.


Verschlucken


:


:


:


Besondere Behandlungen


Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Bei Verdacht, dass immer 
noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atmemschutzmaske 
oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.
Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen 
oder tragen Sie Handschuhe dabei.


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Verursacht schwere Verätzungen.  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.


Verursacht schwere Augenschäden.:Augenkontakt


Zeichen/Symptome von Überexposition


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Zu den Symptomen können gehören:
Magenschmerzen


Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Rötung
Es kann Blasenbildung auftreten


:


:


:


Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen
Tränenfluss
Rötung


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine besondere Behandlung.:


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen


Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
Dieses Material ist für Wasserorganismen sehr giftig und hat langfristige 
Auswirkungen.  Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muß eingedämmt 
werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluß gelangen.


Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.


5.1 Löschmittel


:


Keine bekannt.


Geeignete Löschmittel :


Ungeeignete Löschmittel :


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Karbonoxide
Stickoxide
Schwefeloxide
halogenierte Verbindungen
Metalloxide/Oxide


Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung


:


:


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal


:


6.2 
Umweltschutzmaßnahmen


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern.  Eintritt in Kanalisation,
Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.  Ausgetretenes Material in 
eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen 
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Verschmutzte Absorptionsmittel können 
genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).  Stoff 
ist wasserverschmutzend.  Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich 
sein.  Verschüttete Mengen aufnehmen.


Große freigesetzte Menge :


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich.  Alternativ,
oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in 
einen geeigneten Abfallbehälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Kleine freigesetzte Menge :


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren


Nicht für Notfälle 
geschultes Personal


:


Einsatzkräfte :


Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Dampf oder Nebel nicht einatmen.  Für 
ausreichende Lüftung sorgen.  Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen.
Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.


Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".


:
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte


Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.


:


Lagerungstemperatur: 5 bis 60°C (41 bis 140°F).  Aufbewahren gemäß den örtlichen 
Bestimmungen.  Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht 
schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht 
zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit 
Nahrungsmitteln und Getränken lagern.  Unter Verschluss aufbewahren.  Behälter 
bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche 
geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu 
verhindern.  Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur Vermeidung einer 
Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Siehe vor Umgang oder 
Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Schutzmaßnahmen :


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten


7.3 Spezifische Endanwendungen


Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.  Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine 
Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird.  Nicht in die Augen 
oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen.  Dampf oder Nebel nicht 
einatmen.  Nicht verschlucken.  Wenn das Material bei normalem Gebrauch eine 
Gefahr für die Atemwege darstellt, nur bei ausreichender Belüftung verwenden oder 
einen geeigneten Atemschutz tragen.  Im Originalbehälter oder einem zugelassenen 
Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde.
Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten.  Leere Behälter enthalten 
Produktrückstände und können gefährlich sein.  Behälter nicht wiederverwenden.


Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienemaßnahmen.


:


Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.


Arbeitsplatz-Grenzwerte


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


8.1 Zu überwachende Parameter
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte


Kupferdinitrat DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2018).
  Spitzenbegrenzung: 0.02 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
Form: alveolengängige Fraktion
  8-Stunden-Mittelwert: 0.01 mg/m³ 8 Stunden. Form:
alveolengängige Fraktion


Empfohlene 
Überwachungsverfahren


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.


Handschutz


Augen-/Gesichtsschutz


:


:


:


Hautschutz


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen


: Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch, Gas, Dämpfe oder Nebel entstehen, verwenden 
Sie Prozesskammern, örtliche Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen,
um die Exposition der Arbeiter unterhalb der empfohlenen oder gesetzlich 
vorgeschriebenen Grenzen zu halten.


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des 
Arbeitsplatzes tragen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung 
waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition


Hygienische Maßnahmen :


Magnesiumnitrat DNEL Langfristig Oral 12.5 mg/kg bw/
Tag


Allgemeinbevölkerung Systemisch


DNEL Langfristig Dermal 12.5 mg/kg bw/
Tag


Allgemeinbevölkerung Systemisch


DNEL Langfristig Dermal 20.8 mg/kg bw/
Tag


Arbeiter Systemisch


DNEL Langfristig Inhalativ 43.5 mg/m³ Allgemeinbevölkerung Systemisch
DNEL Langfristig Inhalativ 147 mg/m³ Arbeiter Systemisch


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Exposition Wert Population Wirkungen


PNECs


PNECs - Nicht verfügbar.


DNEL


Typ


Individuelle Schutzmaßnahmen


Chemikalienresistente Schutzbrille.  Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.  Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen.  Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert.  Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140.  Filtertyp:  Filter gegen 
organische Dämpfe (Typ A) und Partikel  P3


Atemschutz :


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition


: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.


Körperschutz


Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.


Handschuhe


:


: Butylkautschuk


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.  Unter Berücksichtigung der 
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des 
Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch 
gewährleisten.  Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für 
Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann.
Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der 
Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden.  Empfohlene Schutzhandschuhe 
sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel . Bei 
längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 
(Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen 
Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit 
grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen.  Der Benutzer muss sicherstellen, dass 
er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten 
geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der 
Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.


100°C


Physikalischer Zustand


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt


Siedebeginn und Siedebereich


Flüssigkeit.


Charakteristisch.Geruch


pH-Wert


Hell.Farbe


Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: Nicht anwendbar.


2.2


Nicht verfügbar.Geruchsschwelle


:


:


:


:


:


:


:


:


9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: 0°C (32°F) Dies 
beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: Wasser.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Relative Dichte


Löslichkeit(en)


1.03


In den folgenden Materialien löslich: kaltes Wasser.


Verdampfungsgeschwindigkeit


Selbstentzündungstemperatur


Viskosität Kinematisch (40°C): <0.14 cm2/s


Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser


Explosive Eigenschaften


:


:


:


:


:


:


:


Oxidierende Eigenschaften :


9.2 Sonstige Angaben


Zersetzungstemperatur :


Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)


:


Keine weiteren Informationen.


Nicht verfügbar.:Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen


Höchster bekannter Wert: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (bei 20°C) (Wasser).:Dampfdruck


Viskosität : < 30 s (ISO 6mm)


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


flüssig


Nicht anwendbar.


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.


Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen 
Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7).


10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte  können die folgenden Materialien 
umfassen:  Karbonoxide  Stickoxide  Schwefeloxide  halogenierte Verbindungen 
Metalloxide/Oxide


Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.


:


:


:


10.5 Unverträgliche 
Materialien


:


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen


: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.


ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 


der Reaktivität vor.


Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.
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CB 352


Code A-Z710021-JH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 4 Juli 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Akute Toxizität


Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1)


LD50 Oral Ratte 53 mg/kg -


Kupferdinitrat LD50 Oral Ratte 794 mg/kg -


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Resultat Spezies Dosis Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Karzinogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Mutagenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Teratogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reproduktionstoxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reizung/Verätzung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :


Augen :


Respiratorisch :


Sensibilisierung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :
Respiratorisch :


Nicht verfügbar.


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Schätzungen akuter Toxizität


Oral 3533.33 mg/kg
Dermal 20000 mg/kg
Einatmen (Dämpfe) 200 mg/l


Wirkungsweg ATE-Wert


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition


Aspirationsgefahr


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


10/16German (DE) Germany Deutschland







CB 352


Code A-Z710021-JH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 4 Juli 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Verursacht schwere Verätzungen.  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.


Verursacht schwere Augenschäden.:Augenkontakt


Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen 
Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.


Allgemein :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Teratogenität :


Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Auswirkungen auf die 
Entwicklung


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Zu den Symptomen können gehören:
Magenschmerzen


Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Rötung
Es kann Blasenbildung auftreten


:


:


:


Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen
Tränenfluss
Rötung


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition


Kurzzeitexposition


Langzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Sonstige Angaben :


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen 
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.


Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in 
schweren Fällen Bewußtlosigkeit.
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Code A-Z710021-JH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 4 Juli 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.


Enthält Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen.


Mobilität Nicht verfügbar.:


12.3 Bioakkumulationspotenzial


12.6 Andere schädliche 
Wirkungen


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Nicht verfügbar.


12.1 Toxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


12.4 Mobilität im Boden


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)


Nicht verfügbar.:


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


:


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.


Ja.Gefährliche Abfälle :


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.


:Entsorgungsmethoden


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


13.1 Verfahren der Abfallbehandlung


Produkt
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Code A-Z710021-JH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 4 Juli 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Verpackung


Abfallschlüssel Abfallbezeichnung


Entsorgungsmethoden :


Verpackungsart Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen


:


08 01 99 Abfälle a. n. g.


Behälter 15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten 
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.


Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim 
Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere 
Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.


14. Angaben zum Transport


Zusätzliche Informationen
Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen 
von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird.


ADR/RID :


8


II


UN3265


8


II


UN3265


ADR/RID IMDG IATA


Yes. Yes. The 
environmentally 


hazardous substance 
mark is not required.


ADN


UN3265


CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, ORGANIC, N.


O.S.


8


II


Ja.


Nicht anwendbar. Not applicable.


(Reaction mass aus:
5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG nr.
247-500-7] und 
2-Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG nr.
220-239-6] (3:1))


UN3265


CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, ORGANIC, N.


O.S.


(Reaction mass aus:
5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG nr.
247-500-7] und 
2-Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG nr.
220-239-6] (3:1))


8


II


Ja.


Nicht anwendbar.


14.1 UN-Nummer


14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung


14.3 
Transportgefahrenklassen


14.4 
Verpackungsgruppe


14.5 
Umweltgefahren


Meeresschadstoffe


CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, ORGANIC, N.


O.S.


(reaction mass of:
5-chloro-2-methyl-
4-isothiazolin-3-one 
[EC no. 247-500-7]
and 2-methyl-2H-
isothiazol-3-one [EC 
no. 220-239-6] (3:1))


(reaction mass of:
5-chloro-2-methyl-


4-isothiazolin-3-one 
[EC no. 247-500-7]
and 2-methyl-2H-


isothiazol-3-one [EC 
no. 220-239-6] (3:1))


CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, ORGANIC, N.


O.S.


(reaction mass of:
5-chloro-2-methyl-
4-isothiazolin-3-one 
[EC no. 247-500-7]
and 2-methyl-2H-
isothiazol-3-one [EC 
no. 220-239-6] (3:1))
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Code A-Z710021-JH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 4 Juli 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


14. Angaben zum Transport


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.


:


Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen 
von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird.
Die Kennzeichnung als Meeresschadstoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von 
≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird.


ADN


IMDG


:


:


IATA : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff kann vorliegen, wenn diese durch sonstige 
Transportvorschriften erforderlich ist.


14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender


14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code


: Nicht anwendbar.


Nationale Vorschriften


3Wassergefährdungsklasse :


Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse


:


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch


EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)


Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe


Lagerklasse (TRGS 510) : 8B


AOX : Das Produkt enthält organisch gebundene Halogene und kann zum AOX-Wert im 
Abwasser beitragen.


Klasse


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet.


Besonders besorgniserregende Stoffe


Keine der Komponenten ist gelistet.


Seveso-Richtlinie


Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.


Bemerkung


Kategorie


E1


Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)


Nicht gelistet.


Gefahrenkriterien


Kategorie Bezugsnummer


E1 1.3.1
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: 4 Juli 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften


Referenzen : Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG)  (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-
Verordnung - 12. BImSchV))
 ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gerfahrgutverordnung  Straße (GGVS)
[Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur 
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
 ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)


15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung


: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.


Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Abkürzungen und Akronyme


ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


Version


Datum der letzten Ausgabe


:


:


:


4 Juli 2019


19 Juni 2019


17.01


Einstufung Begründung


Skin Corr. 1C, H314 Rechenmethode
Eye Dam. 1, H318 Rechenmethode
Skin Sens. 1, H317 Rechenmethode
Aquatic Acute 1, H400 Rechenmethode
Aquatic Chronic 1, H410 Rechenmethode


Haftungsausschluss


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.


Historie


Erstellt durch : EHS


Volltext der abgekürzten H-Sätze


H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 


Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.


Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]


Acute Tox. 2, H310 AKUTE TOXIZITÄT (Dermal) - Kategorie 2
Acute Tox. 2, H330 AKUTE TOXIZITÄT (Einatmen) - Kategorie 2
Acute Tox. 3, H301 AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 3
Acute Tox. 4, H302 AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 4
Aquatic Acute 1, H400 KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
Aquatic Chronic 1, H410 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND -


Kategorie 1
Eye Dam. 1, H318 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1
Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
Ox. Sol. 2, H272 OXIDIERENDE FESTSTOFFE - Kategorie 2
Ox. Sol. 3, H272 OXIDIERENDE FESTSTOFFE - Kategorie 3
Skin Corr. 1C, H314 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1C
Skin Irrit. 2, H315 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
Skin Sens. 1A, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) 
Nr. 2015/830 • Deutschland 


SICHERHEITSDATENBLATT 
Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 21 Juni 2017 Version : 12 


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens 
1.1 Produktidentifikator 


Product name 


Produktcode 


Andere 
ldentifizierungsarten 


CB372 


A-2710281-QH


Nicht verfügbar.


1.2 Relevante Identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird 


Verwendung des Produkts Industrielle Verwendungen. 


Verwendung des Stoffes/ 
des Gemisches 


Biozid. 


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 


PPG lndustries Lackfabrik GmbH 
Stackenbergstrasse 34 
Postfach 11 06 52 
D-42329 Wuppertal
Germany
+49 (0) 202 788 1000


-Technical contact: PPG INDUSTRIES LACKFABRIK GMBH
- Tel: +49 202 788 1000
- Fax: +49 202 788 1242


E-Mall-Adresse der
verantwortlichen Person
für dieses SDB


1.4 Notrufnummer 


Lieferant 


Telefonnummer 
+49 (0) 202 78 2499


EurMsdsContact@ppg.com 


1 ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 


Produktdefinition : Gemisch 


Einstufung gemäß der Verordnung {EG) Nr, 1272/2008 [CLP/GHS] 
Skin Corr. 18, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 3, H412 


Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG} 1272/2008 und deren Änderungen. 


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H -Sätze. 
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Deutschland 


Code : A-271028 1-QH 


CB372 


Ausgabedatum/ 
Überarbeitungsdatum 


: 21 Juni 2017 


1 ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen. 


2.2 Kennzeichnungselemente 


Gefahrenpiktogramme 


Signalwort 


Gefahrenhinweise 


Sicherheitshinwejse 


Prävention 


Reaktion 


Lagerung 


Entsorgung 


Gefährliche Inhaltsstoffe 


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente 


Anhang XVII
Beschränkung der 
Herstellung des 
lnverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, 
Mischungen und 
Erzeugnisse 


Gefahr 


Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Sehr giftig für Wasserorganismen. 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 


Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. 
Schutzkleidung tragen. Einatmen von Dampf vermeiden. 


BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 
sorgen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter ausspülen. 


Unter Verschluss aufbewahren. 


Nicht anwendbar. 


P280, P261, P304 + P340, P301 + P310, P305 + P351 + P338, P405 


N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar. 


Spezlelle Verpackungsanforderungen 
Mit kindergesicherten : Nicht anwendbar. 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter 


Tastbarer Warnhinweis 


2.3 Sonstige Gefahren 


Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen 


Gerrnan (DE) 


Nicht anwendbar. 


Bewirkt schwere Verätzungen des Verdauungstrakts. 
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!ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische : Gemisch 


Einstufung 


Name des Produkts / Identifikatoren Massen-% Verordnung (EG) Nr. 
Inhaltsstoffs 1272/2008 [CLP] 


N-(3-Aminopropyl )-N- EG: 219-145-8 .:1.0 • <5.0 Acute Tox. 3, H301 
dodecylpropan-1,3-diam in CAS: 2372-82-9 Skin Corr. 1A, H314 


Eye Dam. 1, H318 
STOT RE 2, H373 (Oral) 
Aquatic Acute 1, H400 
(M=10) 


1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on EG: 220-120-9 �1.0 - S5.0 Acute Tox. 4, H302 
CAS: 2634-33-5 Skin lrrit. 2, H315 
Verzeichnis: 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318 


Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
(M=1) 


2-Methyl-2H-isothiazol-3-on EG: 220-239-6 .:1.0 - <3.8 Acute Tox. 3, H301 
CAS: 2682-20-4 Acute Tox. 3, H311 


Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 18, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 
(M=10) 
Aquatic Chronic 2, H411 


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze. 


Typ 


[1] [2]


(1) [2)


[1] [2)


Es sind keine zusätzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder 
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten. 


illl 


[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff


Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben. 


SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer. 
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 
Deutschland 


Code : A-Z710281-QH 


CB 372 


Ausgabedatum/ 
Überarbeltungsdatum 


: 21 Juni 2017 


!ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 


Augenkontakt Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit fließendem 
Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen und dabei die Augenlider geöffnet halten. 
Sofort einen Arzt hinzuziehen. 


Einatmen 


Hautkontakt 


Verschlucken 


Schutz der Ersthelfer 


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. 


Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden. 


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen. 


Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer 
noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atmemschutzmaske 
oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. 
Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen 
oder tragen Sie Handschuhe dabei. 


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 


MögHche akute Ayswjrkungen auf dje Gesundheit 
Augenkontakt Verursacht schwere Augenschäden. 


Einatmen 


Hautkontakt 


Verschlucken 


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 


Verursacht schwere Verätzungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 


Verursacht starke Verätzungen am Verdauungstrakt. Verursacht schwere 
Verätzungen. 


Zeichen/Symptome von Oberexposition 
Augenkontakt Zu den Symptomen können gehören: 


Einatmen 


Hautkontakt 


Verschlucken 


Schmerzen 
Tränenfluss 
Rötung 


Keine spezifischen Daten. 


Zu den Symptomen können gehören: 
Schmerzen oder Reizung 
Rötung 
Es kann Blasenbildung auftreten 


Zu den Symptomen können gehören: 
Magenschmerzen 


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 


Hinweise für den Arzt 


Besondere Behandlungen 


German (DE) 


Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die 
betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung 
bleiben. 


Keine besondere Behandlung. 
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jABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1 Löschmittel 


Geeignete Löschmittel 


Ungeeignete Löschmittel 


Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. 


Keine bekannt. 


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen 


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 


Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. 
Dieses Material ist für Wasserorganismen sehr giftig. Dieses Material ist für 
Wasserorganismen schädlich und hat langfristige Auswirkungen.. Mit diesem Stoff 
kontaminiertes Löschwasser muß eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, 
Kanalisation oder Abfluß gelangen. 


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: 
Karbonoxide 
Stickoxide 
Schwefeloxide 


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal 


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung 


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, 
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. 


Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien. 


\ ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 


Nicht für Notfälle Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
geschultes Personal einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht 


benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Für 
ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. 
Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. 


Einsatzkräfte Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". 


6.2 
Umweltschutzmaßnahmen 


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff 
ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich 
sein. Verschüttete Mengen aufnehmen. 


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
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1 ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
Kleine freigesetzte Menge 


Große freigesetzte Menge 


6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte 


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Altemativ, 
oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in 
einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. 
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, 
Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in 
eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. 
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, 
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen 
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können 
genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material. 
Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall. 
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung. 
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung. 


!ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ 
Expositionsszenarien hinzugezogen werden. 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Schutzmaßnahmen Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. 
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.· Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine 
Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen 
oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder Nebel nicht 
einatmen. Nicht verschlucken. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere 
Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Nur bei ausreichender 
Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Im 
Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus 
einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen 
halten. leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. 
Behälter nicht wiederverwenden. 


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene 


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten 
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Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienem aßnahmen. 


Lagerungstemperatur: 0 bis 40°C (32 bis 104°F). Entsprechend den örtlichen 
Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht 
schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht 
zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit 
Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Behälter 
bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche 
geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu 
verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer 
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j ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. 


7 .3 Spezifische Endanwendungen 


Empfehlungen Nicht verfügbar. 


Spezifische Lösungen für : Nicht verfügbar. 
den Industriesektor 


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ 
Expositionsszenarien hinzugezogen werden. 
8.1 Zu überwachende Parameter 


Arbeitsolatz-Grenzwerte 


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Exposltionsgrenzwerte 


N-(3-Am inopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diam in DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2015). 


1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 


2-Methyl-2H-isothiazol-3-on


Empfohlene 
Überwachungsverfahren 


DNEL 


DNEL - Nicht verfügbar. 


PNECs 


PNECs - Nicht verfügbar. 


Spitzenbegrenzung: 0.4 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. 
Form: einatembare Fraktion 


8-Stunden-Mittelwert: 0.05 ppm 8 Stunden. Form: einatembare
Fraktion
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2015).
Hautsensi blllsator.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2015).
Hautsensibillsator.


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären -Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) 
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert. 


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 


German (DE) Germany Deutschland 







Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 
Deutschland 


Code : A-271028 1-QH 


CB372 


Ausgabedatum/ 
Überarbeitungsdatum 


: 21 Juni 2017 


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen 


lndiyiduelle Schutzmaßnahmen 


Hygienische Maßnahmen 


Augen-/Gesichtsschutz 


Hautschutz 


Handschutz 


Handschuhe 


Körperschutz 


Anderer Hautschutz 


Atemschutz 


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition 
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Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch, Gas, Dämpfe oder Nebel entstehen, verwenden 
Sie Prozesskammern, örtliche Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, 
um die Exposition der Arbeiter unterhalb der empfohlenen oder gesetzlich 
vorgeschriebenen Grenzen zu halten. 


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des 
Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung 
waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind. 


Chemische Spritzschutzbrille und Gesichtsschutz. 


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, 
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der 
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des 
Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch 
gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für 
Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. 
Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der 
Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe 
sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel . Bei 
längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 
(Durchbruchzeit grösser480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen 
Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit 
grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen. 


Nitril Neopren 


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden. 


Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen. 


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten. Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen. Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert. Filtertyp: Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) und Partikel P3 


Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen. 
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Ausgabedatum/ 
Überarbeitungsdatum 
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! ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 


Aussehen 


Physikalischer Zustand 


Farbe 


Geruch 


Geruchsschwelle 


pH-Wert 


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 


Sledebeginn und Siedeberelch 


Flammpunkt 


Verdampfungsgeschwindigkeit 


Material fördert die 
Verbrennung. 


Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 


Dampfdruck 


Relative Dichte 


Löslichkelt(en) 


Verteilungskoeffizient: n
Octanol/Wasser 


Selbstentzündungstemperatur 


Zersetzungstemperatur 


Viskosität 


Explosive Eigenschaften 


Oxidierende Eigenschaften 


9.2 Sonstige Angaben 


Keine weiteren Informationen. 


Flüssigkeit. 


Gelb. 


Charakteristisch. 


Nicht verfügbar. 


8.5 


Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: 7.5 bis 7.7°C (45.5 
bis 45.9°F) Dies beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: N
(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diam in. 


100°c 


Geschlossenem Tiegel: 100°c 


Nicht verfügbar. 


Ja. 


flüssig 


Höchster bekannter Wert: 0 kPa (0 mm Hg) {bei 20°C) (N-(3-Aminopropyl)-N
dodecylpropan-1,3-diamin}. 


1.02 


In den folgenden Materialien löslich: kaltes Wasser. 


Nicht anwendbar. 


Geringster bekannter Wert: 280°C (536°F) (N-(3-Aminopropyt)-N-dodecylpropan-
1,3-diamin}. 


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7). 


< 30 s (ISO 6mm) 


Das Produkt stellt keine Explosionsgefahr dar. 


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar. 


1 ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
1 0.1 Reaktivität 


10.2 Chemische Stabilität 


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen 


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen 


German (DE) 


Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 
der Reaktivität vor. 


Das Produkt ist stabil. 


Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf. 


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden. 
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Code 


CB372 


: A-2710281-QH Ausgabedatum/ 
Überarbeitungsdatum 


!ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten. 


: 21 Juni 2017 


10.5 Unverträgliche 
Materialien 


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: 


10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 


Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren. 


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien 
umfassen: Karbonoxide Stickoxide Schwefeloxide 


!ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologlschen Wirkungen 


Akute Toxizität 


Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition 
Inhaltsstoffs 


N-(3-Aminopropyl )-N- LD50 Oral Ratte 261 mg/kg -


dodecylpropan-1,3-diamin 
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on LD50 Oral Ratte 1020 mg/kg -


2-Methyl-2H-isothiazol-3-on LCSO Einatmen Stäube und Ratte 0.19 mg/1 4 Stunden 


Schlussfolgerung / 
Zusammenfassung 


Nebel 
LD50 Dermal 
LD50 Oral 


: Nicht verfügbar. 


Schätzungen akuter Toxizität 


Wirkungsweg 


Oral 
Dermal 
Einatmen (Stäube und Nebel) 


RejzungNerätzyna 
Schlussfolgerung / 
Zusammenfassung 


Sensibilisierung 


Name des Produkts / 
Inhaltsstoffs 


N-(3-Aminopropyl )-N-
dodecylpropan-1,3-diam in 


Schlussfolgerung / 
Zusammenfassung 


Mutaaenität 


Schlussfolgerung / 
Zusammenfassung 


Karzjnogenjtät 
Schlussfolgerung / 
Zusammenfassung 


Reproduktionstoxizität 


Schlussfolgerung / 
Zusammenfassung 


German {DE) 


Nicht verfügbar. 


Expositiosweg 


Haut 


Nicht verfügbar. 


Nicht verfügbar. 


Nicht verfügbar. 


Nicht verfügbar. 


Germany 


Ratte 242 mg/kg -


Ratte - 235 mg/kg -


Männlich 


ATE-Wert 


4267.3 mg/kg 
9680 mg/kg 
7.6 mg/1 


Spezies Resultat 


Meerschweinchen Nicht sensibilisierend 
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!ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
Teratoqenität 


Schlussfolgerung / 
Zusammenfassung 


: Nicht verfügbar. 


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaljger Exposition 


Name des Produkts / Inhaltsstoffs 


2-Methyl-2H-isothiazol-3-on


Kategorie 


Kategorie 3 


Soezlfische Zieloraan-Toxlzität bei wiederholter Exoosition 


Name des Produkts / Inhaltsstoffs 


N-(3-Aminopropyl )-N-dodecyl propan-1,3-diam in 


Aspjratjonsqefahr 


Nicht verfügbar. 


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen 


Nicht verfügbar. 


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit 


Kategorie 


Kategorie 2 


: 21 Juni 2017 


Expositiosweg Zielorgane 


Nicht anwendbar. Atemwegsreizung 


Expositlosweg Zielorgane 


Oral Nicht bestimmt 


Einatmen 
Verschlucken 


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 


Hautkontakt 


Augenkontakt 


Verursacht starke Verätzungen am Verdauungstrakt. Verursacht schwere 
Verätzungen. 


Verursacht schwere Verätzungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 


Verursacht schwere Augenschäden. 


Symptome im Zusammenhang mit den physikaHschen, chemischen und toxikologischen Ejgenschaften 


Einatmen Keine spezifischen Daten. 


Verschlucken Zu den Symptomen können gehören: 
Magenschmerzen 


Hautkontakt Zu den Symptomen können gehören: 


Augenkontakt 


Schmerzen oder Reizung 
Rötung 
Es kann Blasenbildung auftreten 


Zu den Symptomen können gehören: 
Schmerzen 
Tränenfluss 
Rötung 


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition 


Kurzzeitexposition 
Mögliche sofortige 
Auswirkungen 


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen 


Langzeitexposition 
Mögliche sofortige 
Auswirkungen 


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen 


Nicht verfügbar. 


Nicht verfügbar. 


Nicht verfügbar. 


Nicht verfügbar. 


Mögliche chronjsche Auswirkungen auf die Gesundheit 
Nicht verfügbar. 
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 
Deutschland 


Code 


CB 372 


: A-Z710281-QH Ausgabedatum/ 
Überarbeitungsdatum 


1 ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
Schlussfolgerung / 
Zusammenfassung 


Nicht verfügbar. 


: 21 Juni 2017 


Allgemein Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen 
Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten. 


Karzinogenität 


Mutagenität 


Teratogenität 


Auswirkungen auf die 
Entwicklung 


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit 


Sonstige Angaben 


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 


Nicht verfügbar. 


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen 
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details. 


Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen, 
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in 
schweren Fällen Bewußtlosigkeit. 
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen. 
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen. 
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen. 
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt. 


Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 


! ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität 


Schlussfolgerung / 
Zusammenfassung 


: Nicht verfügbar. 


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 


Schlussfolgerung / : Nicht verfügbar. 
Zusammenfassung 


12.3 Bloakkumulationspotenzial 


Nicht verfügbar. 


12.4 Mobilität im Boden 


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (Koc) 


Mobilität 


Nicht verfügbar. 


Nicht verfügbar. 


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
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CB 372 


1 ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
PBT Nicht anwendbar. 
vPvB Nicht anwendbar. 


12.6 Andere schädliche Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 
Wirkungen 


j ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ 
Expositionsszenarien hinzugezogen werden. 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 


Produkt 
Entsorgungsmethoden 


Gefährliche Abfälle 


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. 
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden. 
Ja. 


Europäischer AbfaHkataiog {EAK) 


Abfallschlüssel 


08 01 99 


Verpackung 
Entsorgungsmethoden 


Verpackungsart 


Behälter 


Abfallbezeichnung 


Abfälle a. n. g. 


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. 
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist. 


Europäischer Abfallkatalog (EAK) 


15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten 
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 


Besondere Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim 
Vorsichtsmaßnahmen Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. leere 


Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. 


j 14. Angaben zum Transport


ADR/RID ADN IMDG IATA 


14.1 UN-Nummer ,. UN1760 ,. UN1760 ,. UN1760 ,. UN1760 


14.2 JcORROSIVE LIQUID, llfl!ORROSIVE LIQUID, llfl!ORROSIVE LIQUID, llfl!ORROSIVE LIQUID, 
Ordnungsgemäße N.O.S. N.O.S. N.O.S. N.O.S. 
UN-
Versandbezeichnung 


1 
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14. Angaben zum Transport
�-(3-Am inopropyl)-N- wro-(3-Aminopropyl)-N- r(/ro-(3-am inopropyl )-N- �-(3-am inopropyl)-N-
dodecylpropan-1, dodecyl propan-1, dodecylpropane-1, dodecylpropane-1, 
3-diamin, 2-Methyl-2H- 3-diamin, 2-Methyl-2H- 3-diamine, 3(2H)- 3-diamine, 3(2H)-
isothiazol-3-on) isothiazol-3-on) lsothiazolone, lsothiazolone,


2-methyl-) 2-methyl-)


14.3 ,. 8 ,. 8 ,. 8 ,. 8 
Transportgefahrenklassen 


14.4 ,. II ,. II ,. II ,. II 
Verpackungsgruppe 


14.5 Ja. Ja. Yes. ,. Yes. The 
Umweltgefahren environmentally 


hazardous substance 
mark is not required. 


Meeresschadstoffe Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. (N-(3-aminopropyl)-N- Not applicable. 
dodecylpropane-1, 


3-diamine, 1,
2-benzisothiazol-3(2H)


-one)


Zusätzliche Informationen 
ADR/ RID l'!ie Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen 


von :S5 1 oder :S5 kg transportiert wird. 
ADN riis Produkt ist nur als umweltgefährdender Stoff reguliert, wenn es in Tankbehältern transportiert 


wird. 
IMDG l'!ie Kennzeichnung als Meeresschadstoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von 


:S5 1 oder :S5 kg transportiert wird. 
IATA l'!ie Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff kann vorliegen, wenn diese durch sonstige 


Transportvorschriften erforderlich ist. 


14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender 


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren, 
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein. 


14.7 Massengutbeförderung Nicht anwendbar. 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code 


!ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 


EG Verordnung {EG) Nr. 1907/2006 {REACH} 
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet. 
Besonders besorgniserregende Stoffe 
Keine der Komponenten ist gelistet. 
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jABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
Anhang XVII • : Nicht anwendbar. 
Beschränkung der 
Herstellung des 
lnverkehrbrlngens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse 


Sonstige EU-Bestimmungen 


Seveso-Richtnnie 
Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert. 


Gefahrenkriterien 


Kategorie 


E1: Gewässergefährdend - Akut oder Chronisch Kategorie 1 
2: Giftig 
9i: Sehr giftig für die Umwelt 


Nationale Vorschriften 
Lagerklasse (TRGS 510) SA 


Störfallverordnung Zutreffend. Kategorie: 2 Giftig 


Wassergefährdungsklasse Klasse 2 Anhang Nr. 4 


Referenzen Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BlmSchG) (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft); Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005); Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)); Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall
Verordnung - 12. BlmSchV)) 


German (DE) 


; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission; Gerfahrgutverordnung Straße (GGVS)
[Europäisches übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV -
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AW - Abfallverzeichnis


Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des lnverkehrbringens
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz ( 
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)); Technische Regeln für
Gefahrstoffe:: Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
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1 ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
Stoffsicherheitsbeurteilung 


1 ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
,.. Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen. 


Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität 
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008] 
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert 
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis 
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 
RRN = REACH Registriernummer 


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung {EG) 121212008 {CLP/GH§) 


Einstufung 


Skin Corr.1B, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 3, H412 


VoUtext der abgekürzten H-§ätze 


H301 
H302 
H311 
H314 


H315 
H317 
H318 
H330 
H335 
H373 {Oral) 


H400 
H411 
H412 


Yolltext der Einstufungen [CLPJGH§J 


Begründung 


Rechenmethode 
Rechenmethode 
Rechenmethode 
Rechenmethode 
Rechenmethode 


Giftig bei Verschlucken. 
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Giftig bei Hautkontakt. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 
Augenschäden. 
Verursacht Hautreizungen. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Verursacht schwere Augenschäden. 
Lebensgefahr bei Einatmen. 
Kann die Atemwege reizen. 
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 
Exposition durch Verschlucken. 
Sehr giftig für Wasserorganismen. 
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 


AKUTE TOXIZITÄT {Einatmen)- Kategorie 2 
AKUTE TOXIZITÄT {Oral)- Kategorie 3 
AKUTE TOXIZITÄT {Dermal)- Kategorie 3 
AKUTE TOXIZITÄT {Oral)- Kategorie 4 
AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1 


Acute Tox. 2, H330 
Acute Tax. 3, H301 
Acute Tox. 3, H311 
Acute Tax. 4, H302 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 
Aquatic Chronic 3, H412 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Corr. 1A, H314 
Skin Corr. 18, H314 
Skin lrrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 


LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2 
LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3 
SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1 
ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1A 
ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 18 
ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT· Kategorie 2 
SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1 


Skin Sens. 1A, H317 
STOT RE 2, H373 {Oral) 


STOT SE 3, H335 
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SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A 
SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT {WIEDERHOLTE 
EXPOSITION) {Oral)- Kategorie 2 
SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT {EINMALIGE 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 


1 


Historie 


Ausgabedatum/ 
Überarbeitungsdatum 
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Erstellt durch 


Version 


Haftungsausschluss 


21 Juni 2017 


18 April 2017 


EHS 


12 


1 EXPOSITION) (Atemwegsreizung) - Kategorie 3 


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Feh/gebrauch wird keine Haftung übernommen. 
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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
             Unternehmens


1.1. Produktidentifikator


SV0831590950 Zusatzmittel


SV08-3159 0950
50248100


1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder
     Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird


Geeigneter Verwendungszweck
Fahrzeuglack


1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt
     bereitstellt


BASF Coatings GmbH
Postfach 6123
48136 Muenster
Deutschland
E-Mail-Adresse:
Product-Safety-Coatings@basf.com
Kontaktstelle für Informationen:
+49/2501/143688


1.4. Notrufnummer


+49/2501/143227
_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 2: Mögliche Gefahren


2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]


- Acute Tox. 4, H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Acute Tox. 4, H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- Acute Tox. 4, H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Skin Corr./Irrit. 2, H315 Verursacht Hautreizungen.
- Eye Dam./Irrit. 2, H319 Verursacht schwere Augenreizung.


2.2. Kennzeichnungselemente


Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
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Gefahrenpiktogramm:


Signalwort:
Achtung


Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.


Sicherheitshinweise (Vorbeugung):
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz


tragen.


Sicherheitshinweise (Reaktion):
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit


Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.


P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.


Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.


Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
2-Butoxiethanol


2.3. Sonstige Gefahren


Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren
gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder
Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.


_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen


3.1. Stoffe


nicht anwendbar


3.2. Gemische
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Chemische Charakterisierung


organisches Lösemittel


Gefährliche Inhaltsstoffe
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008


CAS-Nr. EG-Nr. Registrierungsnr. INDEX-Nr.
Gew.%
Klasse, Kategorie, Gefahrenhinweis


2-Butoxiethanol
111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36-XXXX 603-014-00-0
 75,0 -  100,0
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr./Irrit. 2, H315
Eye Dam./Irrit. 2, H319


Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist
der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.


_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


In allen Zweifelsfällen oder bei bleibenden Symptomen ärztlichen Rat einholen.
Bei Bewusstlosigkeit keine Verabreichungen über den Mund.


Nach Einatmen
Betroffenen sofort aus der Gefahrenzone bringen. Warm und ruhig lagern. Ist die
Atmung unregelmäßig oder Atemstillstand eingetreten, künstliche Beatmung
vornehmen. Arzt rufen! Bei Bewusstlosigkeit in die stabile Seitenlage bringen.


Nach Hautkontakt
Benetzte Kleidungsstücke entfernen. Verschmutzte Hautpartien gründlich mit Wasser
und Seife oder geeignetem Hautreinigungsmittel reinigen. Keine Verdünnungen bzw.
Lösemittel verwenden.


Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen. Augenlider geöffnet halten und reichlich mit sauberem,
frischem Wasser oder einer speziellen Augenspüllösung spülen. Arzt konsultieren.


Nach Verschlucken
Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spülen (nur wenn die Person bei
Bewusstsein ist) und sofort Arzt konsultieren. Betroffenen ruhig halten. Kein
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Erbrechen herbeiführen.


4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und
     Wirkungen


Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.


4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine Daten vorhanden.
_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.1. Löschmittel


Geeignete Löschmittel
Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser).
Löschwasser darf nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen.


Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl


5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren


Aufgrund der organischen Bestandteile in dem Produkt entsteht beim Brand dichter
schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschäden verursachen.


5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere Schutzausrüstung
Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.


Zusätzliche Hinweise
Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes kühlen.


_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung


6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und
     in Notfällen anzuwendende Verfahren


Hinweise zum Umgang mit dem Produkt sind den Abschnitten 7 und 8 dieses
Sicherheitsdatenblatts zu entnehmen.


6.2. Umweltschutzmaßnahmen
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Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen,
Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen mit den jeweils
zuständigen Behörden in Verbindung setzen.


6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen
Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. Vorzugsweise mit
Reinigungsmitteln säubern, möglichst keine Lösemittel benutzen.


6.4. Verweis auf andere Abschnitte


Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und
13 entnommen werden.


_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung


7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Hinweise zum sicheren Umgang
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Spritznebel nicht
einatmen.


Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persönliche Schutzausrüstung siehe
Abschnitt 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.


Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.
Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.


Behälter trocken und dicht verschlossen an einem kühlen, gut gelüfteten Ort
aufbewahren.


7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
     Unverträglichkeiten


Anforderungen an Lagerräume und Behälter
Behälter dicht geschlossen halten. Behälter sind keine Druckbehälter; nicht mit
Druck leeren. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um
jegliches Auslaufen zu verhindern. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der
Zutritt untersagt.


Von Zündquellen und offenen Flammen fernhalten. Explosionsschutzmaßnahmen
entfallen, wenn das Produkt betriebsmäßig nicht über dem Flammpunkt erwärmt wird.


Zusammenlagerungshinweise
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Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.


Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf
dem Etikett beachten. Lagerung an einem trocknen, gut gelüfteten Ort. Vor Hitze
und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten.


Lagertemperatur: 5 - 30 °C


7.3. Spezifische Endanwendungen


Detaillierte Informationen können den technischen Merkblättern entnommen werden.
_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/ Persönliche
             Schutzausrüstung


8.1. Zu überwachende Parameter


Arbeitsplatzbezogene Grenzwerte


CAS-Nr. Grenzwerte
ml/m3 (ppm) mg/m3


2-Butoxiethanol
111-76-2 AGW     10     49


TRGS 430 "Isocyanate - Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen"
Polyisocyanate         : entfällt
EBW der Polyisocyanate : entfällt


Komponenten mit DNEL
111-76-2: 2-Butoxiethanol


Anwendungsbereich: Arbeiter(Inhalation)
Mögliche Gesundheitsauswirkungen: Langzeit-Exposition - systemische
Effekte: 20 ppm


Anwendungsbereich: Arbeiter(Inhalation)
Mögliche Gesundheitsauswirkungen: Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte: 50
ppm


Anwendungsbereich: Arbeiter(Inhalation)
Mögliche Gesundheitsauswirkungen: Kurzzeit-Exposition - systemische
Effekte: 135 ppm


Anwendungsbereich: Arbeiter(dermal)
Mögliche Gesundheitsauswirkungen: Langzeit-Exposition - systemische
Effekte: 75 mg/kg bw/d


Anwendungsbereich: Arbeiter(dermal)
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Mögliche Gesundheitsauswirkungen: Kurzzeit-Exposition - systemische
Effekte: 89 mg/kg bw/d


Komponenten mit PNEC
111-76-2: 2-Butoxiethanol


Boden: 2,8 mg/kg
Wasser: 8,8 mg/l


8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition


Geeignete technische Steuerungseinrichtungen


Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder technische
Raumlüftung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die
Arbeitsplatzkonzentration unter den arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten zu halten,
muss ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden.


Persönliche Schutzausrüstung


Atemschutz
Werden arbeitsplatzbezogene Grenzwerte überschritten, muss ein für diesen Zweck
zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden.


Ein Verzeichnis zertifizierter Atemschutzgeräte existiert als
BGI 693 beim Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.


Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh:
z.B. Butylkautschuk-Handschuhe


Materialstärke: = 0,5 mm


Bezüglich der Angaben zur Durchdringungszeit wenden Sie sich bitte an den
Handschuhhersteller.


Die Angaben basieren auf Informationen von Handschuhherstellern,
Rohstoffherstellern oder Literaturangaben zu den im Produkt enthaltenen
Inhaltsstoffen.


Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische
Eignung (z.B. mechanische Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik)
geprüft werden.


Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung,
Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen.


Die Handschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen
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sofort ersetzt werden. Vorbeugender Hautschutz (Hautschutzcreme) wird empfohlen.


Zusätzliche Hinweise: siehe "Benutzung von Schutzhandschuhen" (DGUV Regel
112-195)


Augenschutz
Bei Gefahr von Augenkontakt erforderlich.


Dichtschliessende Schutzbrille verwenden.


Körperschutz
Antistatische und flammhemmende Schutzkleidung aus Naturfaser und/oder
hitzebeständiger Synthetikfaser tragen.


Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


Siehe Abschnitt 7 und 12
_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
     Eigenschaften


Form                         : flüssig


Farbe                        : farblos


Geruch                       : arttypisch


pH-Wert                      : 4,0 - 7,0


Zustandsänderung
Siedetemperatur/ Siedebereich: 168 - 172 °C
Schmelzpunkt/ Schmelzbereich : -70 °C


Flammpunkt                   : +067 °C  ISO 3679


Zündtemperatur               : 232 °C
                               Lösemittel


Explosionsgrenzen, untere    : k.D.v.
                   obere     : k.D.v.


Dampfdruck                   : 0,9 hPa bei 20°C


Dichte                       : 0,906 g/cm3 bei 20°C


Löslichkeit                  : wassermischbar


Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006


Produktname: SV0831590950 Zusatzmittel
             
Produktnr.         : SV08-3159 0950 Seite 8 von  15
Druckdatum         : 22.06.2018 Versionsnummer  12
Überarbeitet am    : 12.01.2018 DE DE  00000056151


     8







Viskosität                   : 6,0 mm2/s


9.2. Sonstige Angaben


Auslaufzeit                  : <030/3 s bei 20°C  ISO 2431
_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität


10.1. Reaktivität


Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil
(siehe Abschnitt 7).


10.2. Chemische Stabilität


Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang
beachtet werden.


10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen


Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und
Umgang beachtet werden.


10.4. Zu vermeidende Bedingungen


Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen.


10.5. Unverträgliche Materialien


Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten,
um exotherme Reaktionen zu vermeiden.


10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte


Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie z.B.
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide entstehen.


_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 11: Toxikologische Angaben


11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Das Gemisch wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bewertet. Weitere
Informationen siehe Abschnitt 2 und 3.


Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des arbeitsplatzbezogenen
Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden wie Reizung der Schleimhäute und
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Atmungsorgane, Nieren- und Leberschäden sowie zur Beeinträchtigung des zentralen
Nervensystems führen. Anzeichen und Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel,
Müdigkeit, Muskelschwäche, betäubende Wirkung und in Ausnahmefällen
Bewusstlosigkeit.
Wiederholtes oder anhaltendes Einatmen von Lösemittelkonzentrationen oberhalb des
arbeitsplatzbezogenen Grenzwertes kann zur Entwicklung langanhaltender Störungen
des zentralen Nervensystems, wie chronischer toxischer Enzephalopathie,
einschließlich Verhaltensveränderungen und Gedächtnisstörungen, führen.
Lösemittel können durch Hautresorption einige der oben genannten Effekte
verursachen. Längerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt beeinträchtigt
die natürliche Hautrückfettung und kann zu nichtallergischer Kontaktdermatitis
und/oder Hautresorption führen.


Akute Toxizität
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.


Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.


Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenreizung.


Lösemittelspritzer können Reizungen am Auge und reversible Schäden verursachen.


Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Keimzellmutagenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Karzinogenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Reproduktionstoxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben
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Zu diesem Produkt liegen keine Testergebnisse vor.


Produkt nicht in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.


12.1. Toxizität


Das Gemisch wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bewertet und nicht als
umweltgefährdend eingestuft.


12.2. Persistenz und Abbaubarkeit


Zum biologischen Abbau und zum Eliminationsverhalten sind keine Daten vorhanden.


12.3. Bioakkumulationspotenzial


k.D.v.


12.4. Mobilität im Boden


k.D.v.


12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthält keinen
Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die
vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfüllt.


12.6. Andere schädliche Wirkungen


Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 über
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.


_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung


13.1. Verfahren der Abfallbehandlung


Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.


Europäisches Abfallverzeichnis


Entscheidung 2014/955/EU der Kommission vom 18.Dezember 2014


07 07 04*
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von
Feinchemikalien und Chemikalien a.n.g.;
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
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Mit einem Sternchen (*) versehene Abfälle sind als gefährlicher Abfall im Sinne
der Richtlinie 2008/98/EG über gefährliche Abfälle zu betrachten. Die Umsetzung
dieser Richtlinie in deutsches Recht ist durch die
AVV-Abfallverzeichnis-Verordnung vom 19. November 2008 gegeben.


Ungereinigte Verpackung


Empfehlung
Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind im Sinne der
AVV-Abfallverzeichnis-Verordnung zu entsorgen.


_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 14: Angaben zum Transport


14.1. UN-Nummer


Landtransport (ADR/RID):
unterliegt nicht den Vorschriften


Seetransport (IMDG):
unterliegt nicht den Vorschriften


Lufttransport (IATA/ICAO):
unterliegt nicht den Vorschriften


Binnenschifffahrt (ADN):
nicht bewertet


14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung


Landtransport (ADR/RID):
unterliegt nicht den Vorschriften


Seetransport (IMDG):
unterliegt nicht den Vorschriften


Lufttransport (IATA/ICAO):
unterliegt nicht den Vorschriften


Binnenschifffahrt (ADN):
nicht bewertet


14.3. Transportgefahrenklassen


Landtransport (ADR/RID):
unterliegt nicht den Vorschriften


Seetransport (IMDG):
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unterliegt nicht den Vorschriften


Lufttransport (IATA/ICAO):
unterliegt nicht den Vorschriften


Binnenschifffahrt (ADN):
nicht bewertet


14.4. Verpackungsgruppe


Landtransport (ADR/RID):
unterliegt nicht den Vorschriften


Seetransport (IMDG):
unterliegt nicht den Vorschriften


Lufttransport (IATA/ICAO):
unterliegt nicht den Vorschriften


Binnenschifffahrt (ADN):
nicht bewertet


14.5. Umweltgefahren


Landtransport (ADR/RID):
keine


Seetransport (IMDG):
keine


Binnenschifffahrt (ADN):
nicht bewertet


14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender


keine


14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-
      Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code


nicht bewertet
_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 15: Rechtsvorschriften


15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/
      spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das
      Gemisch
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Angaben zur VOC-Richtlinie 1999/13/EG (bezogen auf die Lieferform des Produktes)
Flüchtige organische Lösemittel: 100 %
VOC                            : 100 %
VOC-Wert, berechnet            : 906 g/l
Flüchtige CMR-Stoffe           : entfällt


Nationale Vorschriften


Wassergefährdungsklasse: 1 (AwSV (Deutschland) vom 01.08.2017)


TA-Luft 2002
5.2.5: Organische Gase, allgemeine Regelung 100 %


Störfallverordnung (Deutschland)
Unterliegt nicht der Störfallverordnung


Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln
Folgende Vorschriften sind zu beachten:
"Betreiben von Arbeitsmitteln" (DGUV Regel 100-500)
Merkblatt "Lösemittel (M 017)"
"Benutzung von Schutzkleidung" (DGUV Regel 112-189)
"Benutzung von Atemschutzgeräten" (DGUV Regel 112-190)
"Benutzung von Augen-und Gesichtsschutz" (DGUV Regel 112-192)
"Benutzung von Schutzhandschuhen" (DGUV Regel 112-195)
Merkblatt "Hand- und Hautschutz (A 023)"


Mutterschutz- und Jugendarbeitsschutzgesetz
Beschäftigungsbeschränkungen beachten.


15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung


Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt
_____________________________________________________________________________________


Abschnitt 16: Sonstige Angaben


Nur für den berufsmäßigen Verwender.


Das Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang
II, in der durch Verordnung (EU) 2015/830 geänderten Fassung.


Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entbinden den Verwender nicht
von der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung entsprechend der
Gefahrstoffverordnung.


Gefahrenhinweise der unter Abschnitt 2 und 3 aufgeführten Inhaltsstoffe


Acute Tox.
Akute Toxizität
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Eye Dam./Irrit.
Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Skin Corr./Irrit.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut


H302
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315
Verursacht Hautreizungen.
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
H332
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.


Bei Mehrkomponentensystemen Sicherheitsdatenblätter aller Komponenten beachten.


Erläuterung der Abkürzungen:
k.D.v. keine Daten vorhanden
n.a.   nicht anwendbar


AGW    Arbeitsplatzgrenzwert gemäß TRGS 900, Stand 1/2006
MAK    Maximale Arbeitsplatzkonzentration
       (aufgehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)
MAKCL  Maximale Arbeitsplatzkonzentration Spitzenbegrenzung
AGWAK  Akzeptanzkonzentration (Risiko 4:10000) TRGS 910 DE
AGWTO  Toleranzkonzentration (Risiko 4:1000) TRGS 910 DE
TRK*   Technische Richtkonzentration
       (aufgehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)
KW-Gemische Gruppe I bis V*
       MAK (aufgehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)


_____________________________________________________________________________________


Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren
derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der
Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte
Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann
aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres
Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.
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PHENOXY PROPANOL ADDITIVE


SICHERHEITSDATENBLATT


Produktname :


Nicht verfügbar.Andere 
Identifizierungsarten


:


1.1 Produktidentifikator


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB


: EurMsdsContact@ppg.com


1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens


1.4 Notrufnummer


Lieferant


Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 7 Mai 2018


Produktcode : Q001400353-H6


Verwendung des Produkts : Industrielle Verwendungen.


Verwendung des Stoffes/
des Gemisches


: Lösungsmittel.


PPG Industries Italia S.r.l.,
Via Serra, N. 1
15028 Quattordio (AL)
Italy
+39 0131 770 1


- Technical contact : LABORATORIO ELETTROFORESI
- Tel : +39 0131 770 782
- Fax : +39 0131 773 731


+39 0131 770 1 (0800-1700)


Version : 5.05


DeutschlandErfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG)
Nr. 2015/830 


Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.


Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]


2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Produktdefinition : Gemisch


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.


2.2 Kennzeichnungselemente


Eye Irrit. 2, H319


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
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PHENOXY PROPANOL ADDITIVE


Code Q001400353-H6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 7 Mai 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen


Keine bekannt.


Gefahrenpiktogramme :


Signalwort :


Gefahrenhinweise :


Prävention :


Sicherheitshinweise


Reaktion :


Lagerung :


Entsorgung :


Achtung


Verursacht schwere Augenreizung.


Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen.  Nach Gebrauch Hände gründlich 
waschen.


BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
ausspülen.  Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
ausspülen.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente


Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter


Nicht anwendbar.


Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.


:


:


: Nicht anwendbar.


Spezielle Verpackungsanforderungen


Gefährliche Inhaltsstoffe : Nicht anwendbar.


2.3 Sonstige Gefahren


Nicht anwendbar.:Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse


P280, P264, P305 + P351 + P338


IdentifikatorenName des Produkts /
Inhaltsstoffs


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Massen-% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]


Einstufung


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze.


1-Phenoxypropan-2-ol REACH #: 01-2119486566-23
EG: 212-222-7
CAS: 770-35-4


≥25 - ≤50 Eye Irrit. 2, H319 [1]


3.2 Gemische : Gemisch
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PHENOXY PROPANOL ADDITIVE


Code Q001400353-H6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 7 Mai 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.


[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie


Typ


SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.


Es sind keine zusätzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder 
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.


Hautkontakt


Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und 
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat 
einholen.


Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden.


4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.


Hinweise für den Arzt Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen 
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.


Verschlucken


Inhalativ


Augenkontakt


:


:


:


:


:


Besondere Behandlungen


Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Verursacht schwere Augenreizung.:Augenkontakt


Zeichen/Symptome von Überexposition


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


:


:


:


Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Tränenfluss
Rötung


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine besondere Behandlung.:
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PHENOXY PROPANOL ADDITIVE


Code Q001400353-H6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 7 Mai 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Karbonoxide


Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.


Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung


Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.


5.1 Löschmittel


:


:


:


Keine bekannt.


Geeignete Löschmittel :


Ungeeignete Löschmittel :


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal


:


6.2 
Umweltschutzmaßnahmen


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich.  Alternativ,
oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in 
einen geeigneten Abfallbehälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Kleine freigesetzte Menge :


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren


Nicht für Notfälle 
geschultes Personal


:


Einsatzkräfte :


Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.
Für ausreichende Lüftung sorgen.  Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät 
tragen.  Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.


Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".


:
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PHENOXY PROPANOL ADDITIVE


Code Q001400353-H6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 7 Mai 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern.  Eintritt in Kanalisation,
Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.  Ausgetretenes Material in 
eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen 
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Verschmutzte Absorptionsmittel können 
genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.


Große freigesetzte Menge :


6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte


Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.


:


Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 bis 35°C (41 bis 95°F).
Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen.  Nur im Originalbehälter 
aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut 
belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen 
(siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern.  Behälter 
bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche 
geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu 
verhindern.  Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur Vermeidung einer 
Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Siehe vor Umgang oder 
Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Schutzmaßnahmen :


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten


7.3 Spezifische Endanwendungen


Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.  Nicht verschlucken.  Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.  Im Originalbehälter oder einem 
zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material 
gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten.  Leere Behälter 
enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein.  Behälter nicht 
wiederverwenden.


Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienemaßnahmen.


:


Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.
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Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.


Empfohlene 
Überwachungsverfahren


Arbeitsplatz-Grenzwerte


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.


Handschutz


Augen-/Gesichtsschutz


:


:


:


Hautschutz


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen


: Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter 
gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition


Hygienische Maßnahmen :


DNEL - Nicht verfügbar.


PNECs


PNECs - Nicht verfügbar.


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


8.1 Zu überwachende Parameter


DNEL


Individuelle Schutzmaßnahmen


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.  Unter Berücksichtigung der 
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des 
Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch 
gewährleisten.  Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für 
Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann.
Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der 
Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden.  Empfohlene Schutzhandschuhe 
sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel . Bei 
längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 
(Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen 


Chemikalienresistente Schutzbrille.  Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.  Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen.  Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert.  Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140.  Filtertyp:  Filter gegen 
organische Dämpfe (Typ A) und Partikel  P3


Atemschutz :


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition


: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.


Körperschutz


Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.


Handschuhe


:


: Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, PVC, Viton®


Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit 
grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen.


98°C


Physikalischer Zustand


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt


Siedebeginn und Siedebereich


Relative Dichte


Flüssigkeit.


1.04


Geruchlos.Geruch


pH-Wert


Farblos.Farbe


Verdampfungsgeschwindigkeit


Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: 101°C [Produkt unterstützt Verbrennung nicht.]


6


Nicht verfügbar.Geruchsschwelle


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)


:


Material fördert die 
Verbrennung.


: Nein.


Nicht anwendbar.:Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen


Höchster bekannter Wert: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (bei 20°C) (Wasser).
Gewichteter Mittelwert: 2.28 kPa (17.1 mm Hg) (bei 20°C)


:Dampfdruck


Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: 11°C (51.8°F) Dies 
beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: 1-Phenoxypropan-2-ol.
Gewichteter Mittelwert: 3.16°C (37.7°F)


Nicht verfügbar.


flüssig
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Löslichkeit(en) In den folgenden Materialien teilweise löslich: kaltes Wasser.


Selbstentzündungstemperatur


Nicht verfügbar.


Viskosität Kinematisch (40°C): >0.21 cm2/s


Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser


Explosive Eigenschaften


:


:


:


:


:


Oxidierende Eigenschaften :


9.2 Sonstige Angaben


Zersetzungstemperatur :


Keine weiteren Informationen.


Viskosität : < 30 s (ISO 6mm)


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7).


10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte  können die folgenden Materialien 
umfassen:  Karbonoxide


Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.


:


:


:


10.5 Unverträgliche 
Materialien


:


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen


: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.


ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 


der Reaktivität vor.


Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.


Akute Toxizität


1-Phenoxypropan-2-ol LD50 Dermal Kaninchen >2 g/kg -
LD50 Oral Ratte 2830 mg/kg -


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Resultat Spezies Dosis Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reizung/Verätzung


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Schätzungen akuter Toxizität


Nicht verfügbar.


Wirkungsweg ATE-Wert


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Verursacht schwere Augenreizung.:Augenkontakt


Karzinogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Mutagenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Teratogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reproduktionstoxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


:


:


:


Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Tränenfluss
Rötung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :


Augen :


Respiratorisch :


Sensibilisierung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :
Respiratorisch :


Nicht verfügbar.


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition


Aspirationsgefahr


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen


:


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition


Kurzzeitexposition


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Allgemein :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Teratogenität :


Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Auswirkungen auf die 
Entwicklung


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Langzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Sonstige Angaben :


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen 
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.


Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in 
schweren Fällen Bewußtlosigkeit.
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.


12.1 Toxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


Mobilität Nicht verfügbar.:


12.3 Bioakkumulationspotenzial


12.6 Andere schädliche 
Wirkungen


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Nicht verfügbar.


PBT : Nicht anwendbar.


vPvB : Nicht anwendbar.


12.4 Mobilität im Boden


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)


Nicht verfügbar.:


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


:


Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Ja.Gefährliche Abfälle :


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.


:Entsorgungsmethoden


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


13.1 Verfahren der Abfallbehandlung


Produkt


Verpackung


Abfallschlüssel Abfallbezeichnung


Entsorgungsmethoden :


Verpackungsart Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen


:


08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten


Behälter 15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.


Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim 
Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere 
Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.
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14. Angaben zum Transport


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.


:


Zusätzliche Informationen
Nicht angegeben.


Nicht angegeben.
Nicht angegeben.


ADR/RID


ADN
IMDG


:


:
:


-


-


Not regulated.


-


-


Not regulated.


ADR/RID IMDG IATA


No. No.


ADN


Nicht unterstellt.


-


-


-


Nein.


Nicht anwendbar. Not applicable.


IATA : Nicht angegeben.


Nicht unterstellt.


-


-


-


Nein.


Nicht anwendbar.


14.1 UN-Nummer


14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung


14.3 
Transportgefahrenklassen


14.4 
Verpackungsgruppe


14.5 
Umweltgefahren


Meeresschadstoffe


-


Not applicable.


-


14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender


14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code


: Nicht anwendbar.


Sonstige EU-Bestimmungen


Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse


:


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch


EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)


Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet.


Besonders besorgniserregende Stoffe


Keine der Komponenten ist gelistet.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften


Nationale Vorschriften


1Wassergefährdungsklasse :


Referenzen :


Lagerklasse (TRGS 510) : 10


Klasse


Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG)  (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-
Verordnung - 12. BImSchV))
 ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gerfahrgutverordnung  Straße (GGVS)
[Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur 
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
 ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)


15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung


: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.


Seveso-Richtlinie


Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.


Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)


Nicht gelistet.


Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Abkürzungen und Akronyme


ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
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PHENOXY PROPANOL ADDITIVE


Code Q001400353-H6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 7 Mai 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


Version


Datum der letzten Ausgabe


:


:


:


7 Mai 2018


19 April 2018


5.05


ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)


Einstufung Begründung


Eye Irrit. 2, H319 Rechenmethode


Haftungsausschluss


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.


Historie


Erstellt durch : EHS


Volltext der abgekürzten H-Sätze


H319 Verursacht schwere Augenreizung.


Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]


Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
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CATIONIC BATH EV2005-1


SICHERHEITSDATENBLATT


Produktname :


Nicht verfügbar.Andere 
Identifizierungsarten


:


1.1 Produktidentifikator


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB


: EurMsdsContact@ppg.com


1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens


1.4 Notrufnummer


Lieferant


Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 24 Mai 2018


Produktcode : GPSP-W782001339 / W976000395


Verwendung des Produkts : Industrielle Verwendungen.


Verwendung des Stoffes/
des Gemisches


: Beschichtung.


PPG France Business Support SAS
3, ZAE "Les Dix Muids"
B.P. 89
59583 Marly Cedex
France
33 (0)3 27 19 35 00


- Technical contact : Product Compliance EMEA
- Tel : +33 (0)3 27 19 35 00


+33 (0)3 27 19 35 00 (0800-1700)


Version : 1


DeutschlandErfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG)
Nr. 2015/830 


Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.


Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]


2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Produktdefinition : Gemisch


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.


2.2 Kennzeichnungselemente


Signalwort :


Gefahrenhinweise :


Sicherheitshinweise


Kein Signalwort.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Nicht eingestuft.


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
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CATIONIC BATH EV2005-1


Code GPSP-W782001339 /
W976000395


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 24 Mai 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen


Keine bekannt.


Prävention :


Reaktion :


Lagerung :


Entsorgung :


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente


Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter


Nicht anwendbar.


Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.


:


:


: Enthält Poly(propylenoxid)-monocresylether.  Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.


Spezielle Verpackungsanforderungen


Gefährliche Inhaltsstoffe : Nicht anwendbar.


2.3 Sonstige Gefahren


Nicht anwendbar.:Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse


IdentifikatorenName des Produkts /
Inhaltsstoffs


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Massen-% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]


Einstufung


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze.


Titandioxid REACH #: 01-2119489379-17
EG: 236-675-5
CAS: 13463-67-7


≥1.0 - ≤5.0 Nicht eingestuft. [2]


Blocked Isocyanate CAS: SUB120042 ≥1.0 - ≤5.0 Eye Irrit. 2, H319 [1]


[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie


Typ


3.2 Gemische : Gemisch


Es sind keine zusätzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder 
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.
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CATIONIC BATH EV2005-1


Code GPSP-W782001339 /
W976000395


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 24 Mai 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.


SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.


Hautkontakt


Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und 
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat 
einholen.


Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden.


4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.


Hinweise für den Arzt Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen 
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.


Verschlucken


Inhalativ


Augenkontakt


:


:


:


:


:


Besondere Behandlungen


Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Augenkontakt


Zeichen/Symptome von Überexposition


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


:


:


:


Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine besondere Behandlung.:


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen


Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.


Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.


5.1 Löschmittel


:


Keine bekannt.


Geeignete Löschmittel :


Ungeeignete Löschmittel :


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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CATIONIC BATH EV2005-1


Code GPSP-W782001339 /
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Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 24 Mai 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Metalloxide/Oxide


Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung


:


:


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal


:


6.2 
Umweltschutzmaßnahmen


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche 
vermeiden.  Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen 
oder folgendermaßen vorgehen.  Ausgetretenes Material mit unbrennbarem 
Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur 
Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter 
geben.  Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).


Große freigesetzte Menge :


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich.  Alternativ,
oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in 
einen geeigneten Abfallbehälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Kleine freigesetzte Menge :


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren


Nicht für Notfälle 
geschultes Personal


:


Einsatzkräfte :


6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte


Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.


Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Geeignete persönliche Schutzausrüstung 
anlegen.


Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".


:


:
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Nicht unter der folgenden Temperatur lagern: 5°C (41°F).  Aufbewahren gemäß den 
örtlichen Bestimmungen.  Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem 
Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen 
aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und 
nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern.  Behälter bis zur Verwendung dicht 
verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig 
verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.  Nicht in 
unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur Vermeidung einer Kontamination der 
Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Siehe vor Umgang oder Gebrauch 
Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Schutzmaßnahmen :


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten


7.3 Spezifische Endanwendungen


Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.


Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienemaßnahmen.


:


Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte


Titandioxid TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2017).
  Schichtmittelwert: 1.25 mg/m³ 8 Stunden. Form: alveolengängige 
Fraktion
  Kurzzeitwert: 2.5 mg/m³ 15 Minuten. Form: alveolengängige 
Fraktion
  Kurzzeitwert: 20 mg/m³ 15 Minuten. Form: einatembare Fraktion
  Schichtmittelwert: 10 mg/m³ 8 Stunden. Form: einatembare 
Fraktion


Arbeitsplatz-Grenzwerte


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


8.1 Zu überwachende Parameter
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Empfohlene 
Überwachungsverfahren


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.


Handschutz


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.  Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen.  Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert.  Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140.  Filtertyp:  Filter gegen 


Augen-/Gesichtsschutz


Atemschutz :


:


:


:


Hautschutz


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen


: Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter 
gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition


Hygienische Maßnahmen :


DNEL - Nicht verfügbar.


PNECs


PNECs - Nicht verfügbar.


DNEL


Individuelle Schutzmaßnahmen


Körperschutz


Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.


Handschuhe


:


: Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, PVC, Viton®


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.


Schutzbrille mit Seitenblenden.  Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.
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Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 24 Mai 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


organische Dämpfe (Typ A) und Partikel  P3


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition


: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.


>37.78°C


Physikalischer Zustand


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt


Siedebeginn und Siedebereich


Relative Dichte


Löslichkeit(en)


Flüssigkeit.


1.1


In den folgenden Materialien teilweise löslich: kaltes Wasser.


Nicht verfügbar.Geruch


pH-Wert


Nicht verfügbar.Farbe


Verdampfungsgeschwindigkeit


Selbstentzündungstemperatur


Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: Nicht anwendbar. [Produkt unterstützt Verbrennung nicht.
]


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Viskosität Kinematisch (40°C): <0.14 cm2/s


Nicht verfügbar.Geruchsschwelle


Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser


Explosive Eigenschaften


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


Oxidierende Eigenschaften :


9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


9.2 Sonstige Angaben


Zersetzungstemperatur :


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)


:


Keine weiteren Informationen.


Material fördert die 
Verbrennung.


: Nein.


Nicht anwendbar.:Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen


Höchster bekannter Wert: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (bei 20°C) (Wasser).:Dampfdruck


Nicht anwendbar.


Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: 0°C (32°F) Dies 
beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: Wasser.


Nicht verfügbar.


flüssig


Nicht anwendbar.


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7).
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte  können die folgenden Materialien 
umfassen:  Metalloxide/Oxide


Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.


:


:


:


10.5 Unverträgliche 
Materialien


:


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen


: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.


ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 


der Reaktivität vor.


Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.


Akute Toxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Karzinogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Mutagenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Teratogenität


Reproduktionstoxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reizung/Verätzung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :


Augen :


Respiratorisch :


Sensibilisierung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :
Respiratorisch :


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Schätzungen akuter Toxizität


Nicht verfügbar.


Wirkungsweg ATE-Wert


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Augenkontakt


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Allgemein :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Teratogenität :


Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Auswirkungen auf die 
Entwicklung


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


:


:


:


Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.


Nicht verfügbar.


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition


Aspirationsgefahr


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen


:


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition


Kurzzeitexposition


Langzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Sonstige Angaben :


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung 
(EG) 1272/2008 und deren Änderungen.


Wiederholter oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut 
verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.


Enthält Poly(propylenoxid)-monocresylether. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


Mobilität Nicht verfügbar.:


12.3 Bioakkumulationspotenzial


12.6 Andere schädliche 
Wirkungen


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Nicht verfügbar.


12.1 Toxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


PBT : Nicht anwendbar.


vPvB : Nicht anwendbar.


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


12.4 Mobilität im Boden


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)


Nicht verfügbar.:


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


:


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.


:Entsorgungsmethoden


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


13.1 Verfahren der Abfallbehandlung


Produkt
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung


Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Ja.Gefährliche Abfälle :


Verpackung


Abfallschlüssel Abfallbezeichnung


Entsorgungsmethoden :


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen


:


08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.


Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Leere Behälter 
und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie die 
Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.


14. Angaben zum Transport


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.


:


Zusätzliche Informationen
Nicht angegeben.
Nicht angegeben.
Nicht angegeben.


ADR/RID
ADN
IMDG


:
:
:


-


-


Not regulated.


-


-


Not regulated.


ADR/RID IMDG IATA


No. No.


ADN


Nicht unterstellt.


-


-


-


Nein.


Nicht anwendbar. Not applicable.


IATA : Nicht angegeben.


Nicht unterstellt.


-


-


-


Nein.


Nicht anwendbar.


14.1 UN-Nummer


14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung


14.3 
Transportgefahrenklassen


14.4 
Verpackungsgruppe


14.5 
Umweltgefahren


Meeresschadstoffe


-


Not applicable.


-


14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender


14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code


: Nicht anwendbar.
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Nationale Vorschriften


Sonstige EU-Bestimmungen


2Wassergefährdungsklasse :


Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse


:


Referenzen :


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch


EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)


Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe


Lagerklasse (TRGS 510) : 12


Klasse


Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG)  (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-
Verordnung - 12. BImSchV))
 ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gerfahrgutverordnung  Straße (GGVS)
[Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur 
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet.


Besonders besorgniserregende Stoffe


Keine der Komponenten ist gelistet.


Seveso-Richtlinie


Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.


Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)


Nicht gelistet.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
 ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)


15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung


: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


Version


Datum der letzten Ausgabe


:


:


:


Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.


24 Mai 2018


Keine frühere Validierung


1


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Abkürzungen und Akronyme


ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)


Einstufung Begründung


Nicht eingestuft.


Haftungsausschluss


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.


Historie


Erstellt durch : EHS


Volltext der abgekürzten H-Sätze


H319 Verursacht schwere Augenreizung.


Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]


Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
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CB 362


SICHERHEITSDATENBLATT


Produktname :


Nicht verfügbar.Andere 
Identifizierungsarten


:


1.1 Produktidentifikator


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB


: EurMsdsContact@ppg.com


1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens


1.4 Notrufnummer


Lieferant


Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 3 Juli 2018


Produktcode : A-O710155-QH


Verwendung des Produkts : Industrielle Verwendungen.


Verwendung des Stoffes/
des Gemisches


: Biozid.


PPG Industries Lackfabrik GmbH
Stackenbergstrasse 34
Postfach 11 06 52
D-42329 Wuppertal
Germany
+49 (0) 202 788 1000


- Technical contact : PPG INDUSTRIES LACKFABRIK GMBH
- Tel : +49 202 788 1000
- Fax : +49 202 788 1242


+49 (0) 202 78 2499


Version : 11.01


DeutschlandErfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG)
Nr. 2015/830 


Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.


Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]


2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Produktdefinition : Gemisch


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.


Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
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Code A-O710155-QH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen


Enthält möglicherweise einen Bestandteil, welcher ,während der Lagerung nach 
Ablauf der Haltbarkeit und/oder bei Einbrenntemperaturen, über 60C/140F,
Formaldehyd freisetzen kann.


2.2 Kennzeichnungselemente


Gefahrenpiktogramme :


Signalwort :


Gefahrenhinweise :


Prävention :


Sicherheitshinweise


Reaktion :


Lagerung :


Entsorgung :


Gefahr


Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Schutzhandschuhe tragen.  Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen.  Einatmen von 
Dampf vermeiden.


BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
ausspülen.  Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
ausspülen.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente


Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter


Nicht anwendbar.


Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.


:


:


: Nicht anwendbar.


Spezielle Verpackungsanforderungen


Gefährliche Inhaltsstoffe : Bronopol (INN)
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on


2.3 Sonstige Gefahren


Nicht anwendbar.:Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse


P280, P261, P305 + P351 + P338
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Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.


IdentifikatorenName des Produkts /
Inhaltsstoffs


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Massen-% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]


Einstufung


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze.


2,2'-(Ethylendioxy)diethanol EG: 203-953-2
CAS: 112-27-6


≥75 - ≤90 Nicht eingestuft. [2]


Bronopol (INN) REACH #: 01-2119980938-15
EG: 200-143-0
CAS: 52-51-7
Verzeichnis: 603-085-00-8


≥10 - ≤15 Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 3, H331
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 
(M=10)
Aquatic Chronic 2, H411


[1] [2]


2-Octyl-2H-isothiazol-3-on EG: 247-761-7
CAS: 26530-20-1
Verzeichnis: 613-112-00-5


≥1.0 - ≤3.0 Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 
(M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=1)


[1] [2]


[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie


Typ


SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.


3.2 Gemische : Gemisch


Es sind keine zusätzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder 
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.


Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit fließendem 
Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen und dabei die Augenlider geöffnet halten.
Sofort einen Arzt hinzuziehen.


4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.


Inhalativ


Augenkontakt


:


:


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.


Hautkontakt Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden.


Hinweise für den Arzt Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten.  Die 
betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung 
bleiben.


Verschlucken


:


:


:


Besondere Behandlungen


Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Bei Verdacht, dass immer 
noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atmemschutzmaske 
oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.
Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen 
oder tragen Sie Handschuhe dabei.


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen.  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.


Verursacht schwere Augenschäden.:Augenkontakt


Zeichen/Symptome von Überexposition


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Zu den Symptomen können gehören:
Magenschmerzen


Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Rötung
Es kann Blasenbildung auftreten


:


:


:


Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen
Tränenfluss
Rötung


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine besondere Behandlung.:


Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.


5.1 Löschmittel


Keine bekannt.


Geeignete Löschmittel :


Ungeeignete Löschmittel :


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Karbonoxide
Stickoxide
Schwefeloxide
halogenierte Verbindungen
Formaldehyd.


Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
Dieses Material ist für Wasserorganismen sehr giftig.  Dieses Material ist für 
Wasserorganismen giftig und hat langfristige Auswirkungen.  Mit diesem Stoff 
kontaminiertes Löschwasser muß eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer,
Kanalisation oder Abfluß gelangen.


Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung


:


:


:


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal


:


6.2 
Umweltschutzmaßnahmen


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).  Stoff 
ist wasserverschmutzend.  Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich 
sein.  Verschüttete Mengen aufnehmen.


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich.  Alternativ,
oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in 
einen geeigneten Abfallbehälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Kleine freigesetzte Menge :


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren


Nicht für Notfälle 
geschultes Personal


:


Einsatzkräfte :


Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Dampf oder Nebel nicht einatmen.  Für 
ausreichende Lüftung sorgen.  Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen.
Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.


Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".


:
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern.  Eintritt in Kanalisation,
Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.  Ausgetretenes Material in 
eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen 
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Verschmutzte Absorptionsmittel können 
genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.


Große freigesetzte Menge :


6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte


Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.


:


Lagerungstemperatur: 0 bis 40°C (32 bis 104°F).  Aufbewahren gemäß den örtlichen 
Bestimmungen.  Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht 
schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht 
zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit 
Nahrungsmitteln und Getränken lagern.  Unter Verschluss aufbewahren.  Behälter 
bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche 
geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu 
verhindern.  Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur Vermeidung einer 
Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Siehe vor Umgang oder 
Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Schutzmaßnahmen :


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten


7.3 Spezifische Endanwendungen


Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.  Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine 
Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird.  Nicht in die Augen 
oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen.  Nicht verschlucken.
Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.  Im Originalbehälter oder einem 
zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material 
gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten.  Leere Behälter 
enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein.  Behälter nicht 
wiederverwenden.


Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienemaßnahmen.


:


Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.
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Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte


2,2'-(Ethylendioxy)diethanol TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2017).
  Kurzzeitwert: 2000 mg/m³ 15 Minuten. Form: einatembare Fraktion
  Schichtmittelwert: 1000 mg/m³ 8 Stunden. Form: einatembare 
Fraktion


Bronopol (INN) DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2017). Wird über die 
Haut absorbiert. Hautsensibilisator. 


2-Octyl-2H-isothiazol-3-on TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2017). Wird über die Haut 
absorbiert. 
  Kurzzeitwert: 0.1 mg/m³ 15 Minuten. Form: einatembare Fraktion
  Schichtmittelwert: 0.05 mg/m³ 8 Stunden. Form: einatembare 
Fraktion


Empfohlene 
Überwachungsverfahren


Arbeitsplatz-Grenzwerte


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.


:


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition


Propan-1,2-diol DNEL Langfristig Inhalativ 168 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Inhalativ 10 mg/m³ Arbeiter Örtlich
DNEL Langfristig Inhalativ 50 mg/m³ Verbraucher Systemisch
DNEL Langfristig Inhalativ 10 mg/m³ Verbraucher Örtlich


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Exposition Wert Population Wirkungen


PNECs


Propan-1,2-diol - Frischwasser 260 mg/l Bewertungsfaktoren
- Meerwasser 26 mg/l Bewertungsfaktoren
- Abwasserbehandlungsanlage 20000 mg/l Bewertungsfaktoren
- Süßwassersediment 572 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
- Meerwassersediment 57.2 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
- Boden 50 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum 
Kompartiment


Wert Methodendetails


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


8.1 Zu überwachende Parameter


DNEL


Typ


Typ
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Handschutz


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.  Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen.  Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert.  Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140.  Filtertyp:  Filter gegen 
organische Dämpfe (Typ A) und Partikel  P3


Augen-/Gesichtsschutz


Atemschutz :


:


:


Hautschutz


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition


: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen


: Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch, Gas, Dämpfe oder Nebel entstehen, verwenden 
Sie Prozesskammern, örtliche Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen,
um die Exposition der Arbeiter unterhalb der empfohlenen oder gesetzlich 
vorgeschriebenen Grenzen zu halten.


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des 
Arbeitsplatzes tragen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung 
waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.


Hygienische Maßnahmen :


Individuelle Schutzmaßnahmen


Körperschutz


Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.


Handschuhe


:


:


: Butylkautschuk


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.  Unter Berücksichtigung der 
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des 
Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch 
gewährleisten.  Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für 
Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann.
Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der 
Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden.  Empfohlene Schutzhandschuhe 
sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel . Bei 
längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 
(Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen 
Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit 
grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen.


Chemische Spritzschutzbrille und Gesichtsschutz.  Augenschutz gemäß EN 166 
verwenden.
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>37.78°C


Physikalischer Zustand


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt


Siedebeginn und Siedebereich


Relative Dichte


Löslichkeit(en)


Flüssigkeit.


1.17


In den folgenden Materialien teilweise löslich: kaltes Wasser.


Charakteristisch.Geruch


pH-Wert


Farblos.Farbe


Verdampfungsgeschwindigkeit


Selbstentzündungstemperatur


Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: Nicht anwendbar.


6


Viskosität Kinematisch (40°C): <0.14 cm2/s


Nicht verfügbar.Geruchsschwelle


Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser


Explosive Eigenschaften


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


Oxidierende Eigenschaften :


9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


9.2 Sonstige Angaben


Zersetzungstemperatur :


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)


:


Keine weiteren Informationen.


Material fördert die 
Verbrennung.


: Ja.


Größter bekannter Bereich: Unterer Wert: 2.6%  Oberer Wert: 12.6% (Propan-1,
2-diol)


:Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen


Höchster bekannter Wert: 0.3 kPa (2.2 mm Hg) (bei 20°C) (2-Octyl-2H-isothiazol-
3-on).  Gewichteter Mittelwert: 0.007 kPa (0.05 mm Hg) (bei 20°C)


:Dampfdruck


Dampfdichte : Höchster bekannter Wert: 5.2  (Luft = 1)  (2,2'-(Ethylendioxy)diethanol).
Gewichteter Mittelwert: 5.14  (Luft = 1)


Viskosität : < 30 s (ISO 6mm)


Geringster bekannter Wert: 347°C (656.6°F) (2,2'-(Ethylendioxy)diethanol).


Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: -7°C (19.4°F) Dies 
beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: 2,2'-(Ethylendioxy)diethanol.
Gewichteter Mittelwert: -7.34°C (18.8°F)


Höchster bekannter Wert: 0.01 (Propan-1,2-diol)  Gewichteter Mittelwert:
0verglichen mit butylacetat


flüssig


Nicht anwendbar.


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.


Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen 
Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7).
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10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte  können die folgenden Materialien 
umfassen:  Karbonoxide  Stickoxide  Schwefeloxide  halogenierte Verbindungen 
Formaldehyd.


Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.


:


:


:


10.5 Unverträgliche 
Materialien


:


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen


: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.


ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 


der Reaktivität vor.


Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.


Akute Toxizität


Bronopol (INN) LC50 Inhalativ Stäube und 
Nebel


Ratte 800 mg/m³ 4 Stunden


LD50 Oral Ratte 342 mg/kg -
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on LD50 Dermal Kaninchen 0.69 g/kg -


LD50 Oral Ratte 0.55 g/kg -
Propan-1,2-diol LD50 Dermal Kaninchen 20800 mg/kg -


LD50 Oral Ratte 20 g/kg -


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Resultat Spezies Dosis Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reizung/Verätzung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :


Augen :


Respiratorisch :


Sensibilisierung


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Schätzungen akuter Toxizität


Oral 3041.7 mg/kg
Dermal 8340.7 mg/kg
Einatmen (Dämpfe) 150 mg/l
Einatmen (Stäube und Nebel) 8 mg/l


Wirkungsweg ATE-Wert


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen.  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.


Verursacht schwere Augenschäden.:Augenkontakt


Karzinogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Mutagenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Teratogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reproduktionstoxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Zu den Symptomen können gehören:
Magenschmerzen


Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Rötung
Es kann Blasenbildung auftreten


:


:


:


Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen
Tränenfluss
Rötung


2-Octyl-2H-isothiazol-3-on Haut Maus Sensibilisierend


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Expositiosweg Spezies Resultat


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :
Respiratorisch :


Nicht verfügbar.


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie


Aspirationsgefahr


Expositiosweg Zielorgane


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen


:


Nicht verfügbar.


Bronopol (INN) Kategorie 3 Nicht anwendbar. Atemwegsreizung


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit


Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen 
Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.


Allgemein :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Teratogenität :


Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Auswirkungen auf die 
Entwicklung


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition


Kurzzeitexposition


Langzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Sonstige Angaben :


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen 
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.


Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in 
schweren Fällen Bewußtlosigkeit.
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.


Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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Mobilität Nicht verfügbar.:


LogPow BCF Potential


12.3 Bioakkumulationspotenzial


12.6 Andere schädliche 
Wirkungen


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Bronopol (INN) 0.18 - niedrig
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 2.45 - niedrig
Propan-1,2-diol -0.92 - niedrig


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Aquatische 
Halbwertszeit


Photolyse Biologische 
Abbaubarkeit


Bronopol (INN) - - Leicht


12.1 Toxizität


Bronopol (INN) Akut EC50 0.15 mg/l Algen 72 Stunden
Chronisch NOEC 0.1 mg/l Algen 72 Stunden


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


SpeziesResultat Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit


Bronopol (INN) OECD 301B 70 bis 80 % - 28 Tage - -


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Test DosisResultat Inokulum


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


PBT : Nicht anwendbar.


vPvB : Nicht anwendbar.


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


12.4 Mobilität im Boden


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)


Nicht verfügbar.:


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


:


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


13.1 Verfahren der Abfallbehandlung


Produkt
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung


Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als 
gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.


Gefährliche Abfälle :


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.


:Entsorgungsmethoden


Verpackung


Abfallschlüssel Abfallbezeichnung


Entsorgungsmethoden :


Verpackungsart Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen


:


08 01 99 Abfälle a. n. g.


Behälter 15 00 00 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN,
WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (A. N. G.)


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.


Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim 
Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere 
Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.


14. Angaben zum Transport


Zusätzliche Informationen


9


III


UN3082


9


III


UN3082


ADR/RID IMDG IATA


Yes. Yes.


ADN


UN3082


UMWELTGEFÄHRDENDER 


STOFF, FLÜSSIG, N.
A.G.


9


III


Ja.


Nicht anwendbar. Not applicable.


(Bronopol, 2-Octyl-2H-
isothiazol-3-on)


UN3082


UMWELTGEFÄHRDENDER 


STOFF, FLÜSSIG, N.
A.G.


(Bronopol, 2-Octyl-2H-
isothiazol-3-on)


9


III


Ja.


Nicht anwendbar.


14.1 UN-Nummer


14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung


14.3 
Transportgefahrenklassen


14.4 
Verpackungsgruppe


14.5 
Umweltgefahren


Meeresschadstoffe


ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 


SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.


(bronopol (INN),
octhilinone (ISO))


(bronopol (INN),
octhilinone (ISO))


ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 


SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.


(bronopol (INN),
octhilinone (ISO))
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14. Angaben zum Transport


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.


:


Bei einem Transport in Größen von ≤ 5 l oder ≤ 5 kg wird dies Produkt nicht als Gefahrgut reguliert,
vorausgesetzt, dass die Verpackungen die allgemeinen Bestimmungen von 4.1.1.1, 4.1.1.2 sowie 
4.1.1.4 bis 4.1.1.8 erfüllen.
Bei einem Transport in Größen von ≤ 5 l oder ≤ 5 kg wird dies Produkt nicht als Gefahrgut reguliert,
vorausgesetzt, dass die Verpackungen die allgemeinen Bestimmungen von 4.1.1.1, 4.1.1.2 sowie 
4.1.1.4 bis 4.1.1.8 erfüllen.
Bei einem Transport in Größen von ≤ 5 l oder ≤ 5 kg wird dies Produkt nicht als Gefahrgut reguliert,
vorausgesetzt, dass die Verpackungen die allgemeinen Bestimmungen von 4.1.1.1, 4.1.1.2 sowie 
4.1.1.4 bis 4.1.1.8 erfüllen.


ADR/RID


ADN


IMDG


:


:


:


IATA : Bei einem Transport in Größen von ≤ 5 l oder ≤ 5 kg wird dies Produkt nicht als Gefahrgut reguliert,
vorausgesetzt, dass die Verpackungen die allgemeinen Bestimmungen von 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 
und 5.0.2.8 erfüllen.


14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender


14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code


: Nicht anwendbar.


Nationale Vorschriften


Sonstige EU-Bestimmungen


Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse


:


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch


EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)


Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe


Lagerklasse (TRGS 510)


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet.


Besonders besorgniserregende Stoffe


Keine der Komponenten ist gelistet.


Seveso-Richtlinie


Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.


Gefahrenkriterien


Kategorie


E1


Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)


Nicht gelistet.


15/18German (DE) Germany Deutschland







CB 362


Code A-O710155-QH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften


2Wassergefährdungsklasse :


Referenzen :


: 12


AOX : Das Produkt enthält organisch gebundene Halogene und kann zum AOX-Wert im 
Abwasser beitragen.


Klasse


Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG)  (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-
Verordnung - 12. BImSchV))
 ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gerfahrgutverordnung  Straße (GGVS)
[Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur 
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
 ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)


15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung


: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.


Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Abkürzungen und Akronyme


ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
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Code A-O710155-QH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


Version


Datum der letzten Ausgabe


:


:


:


3 Juli 2018


18 April 2018


11.01


IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)


Einstufung Begründung


Skin Irrit. 2, H315 Rechenmethode
Eye Dam. 1, H318 Rechenmethode
Skin Sens. 1, H317 Rechenmethode
Aquatic Acute 1, H400 Rechenmethode
Aquatic Chronic 2, H411 Rechenmethode


Haftungsausschluss


Historie


Erstellt durch : EHS


Volltext der abgekürzten H-Sätze


H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 


Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H331 Giftig bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]


Acute Tox. 3, H311 AKUTE TOXIZITÄT (Dermal) - Kategorie 3
Acute Tox. 3, H331 AKUTE TOXIZITÄT (Einatmen) - Kategorie 3
Acute Tox. 4, H302 AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 4
Acute Tox. 4, H312 AKUTE TOXIZITÄT (Dermal) - Kategorie 4
Aquatic Acute 1, H400 KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
Aquatic Chronic 1, H410 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND -


Kategorie 1
Aquatic Chronic 2, H411 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND -


Kategorie 2
Eye Dam. 1, H318 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1
Skin Corr. 1B, H314 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
Skin Irrit. 2, H315 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1
Skin Sens. 1A, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A
STOT SE 3, H335 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE 


EXPOSITION) (Atemwegsreizung) - Kategorie 3
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Code A-O710155-QH Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


SICHERHEITSDATENBLATT


Produktname :


Nicht verfügbar.Andere 
Identifizierungsarten


:


1.1 Produktidentifikator


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB


: EurMsdsContact@ppg.com


CAS-Nummer : 107-98-2


1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird


Zur Verwendung in Beschichtungen-Verfahren auf Lösemittelbasis
Zur Verwendung in Beschichtungen-Verfahren auf Wasserbasis


Identifizierte Verwendungen


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens


REACH Registrierungsnummer


EG-Nummer : 203-539-1


Registrierungsnummer Juristische Person


1.4 Notrufnummer


Lieferant


01-2119457435-35 -


Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 3 Juli 2018


Produktcode : A-O201896-HN


Verwendung des Produkts : Industrielle Verwendungen.


PPG Industries Lackfabrik GmbH
Stackenbergstrasse 34
Postfach 11 06 52
D-42329 Wuppertal
Germany
+49 (0) 202 788 1000


- Technical contact : PPG INDUSTRIES LACKFABRIK GMBH
- Tel : +49 202 788 1000
- Fax : +49 202 788 1242


+49 (0) 202 78 2499


Version : 3.07


DeutschlandErfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG)
Nr. 2015/830 
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Code A-O201896-HN Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.


Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]


2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Produktdefinition : Stoff mit einem Bestandteil


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.


2.2 Kennzeichnungselemente


Gefahrenpiktogramme :


Signalwort :


Gefahrenhinweise :


Prävention :


Sicherheitshinweise


Reaktion :


Lagerung :


Entsorgung :


Achtung


Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.


Schutzhandschuhe tragen.  Schutzkleidung tragen.  Augenschutz oder 
Gesichtsschutz tragen.  Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen 
sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  Einatmen von Dampf 
vermeiden.


BEI EINATMEN:  Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 
sorgen.  BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):  Alle kontaminierten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen.  Haut mit Wasser abwaschen.


An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  Kühl halten.


Nicht anwendbar.


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente


Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter


Nicht anwendbar.


Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.


:


:


: Nicht anwendbar.


Spezielle Verpackungsanforderungen


Gefährliche Inhaltsstoffe : 1-METHOXY-2-PROPANOL


2.3 Sonstige Gefahren


Substance meets the 
criteria for PBT


: Nein.


P: Nicht verfügbar. B: Nicht verfügbar. T: Nein.


Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.


Nicht anwendbar.:Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse


P280, P210, P261, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P403, P235
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Code A-O201896-HN Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen


Keine bekannt.


Substance meets the 
criteria for vPvB


: Nicht verfügbar.


Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.


IdentifikatorenName des Produkts /
Inhaltsstoffs


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Massen-% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]


Einstufung


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze.


1-Methoxy-2-propanol REACH #: 01-2119457435-35
EG: 203-539-1
CAS: 107-98-2
Verzeichnis: 603-064-00-3


99.55 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336


[A]


2-Methoxypropanol EG: 216-455-5
CAS: 1589-47-5
Verzeichnis: 603-106-00-0


0.29 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Repr. 1B, H360D (Kind 
im Mutterleib)
STOT SE 3, H335


[B]


[A] Bestandteil
[B] Verunreinigung
[C] Stabilisierendes Zusatzmittel


Typ


SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.


3.1 Stoffe : Stoff mit einem Bestandteil


Enthält keine weiteren Inhaltsstoffe, die nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten eingestuft sind und zur 
Einstufung des Stoffes beitragen und die dadurch in diesem Abschnitt genannt werden müssten.


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.


Hautkontakt


Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und 
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat 
einholen.


Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden.


4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.


Verschlucken


Inhalativ


Augenkontakt


:


:


:


:


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Code A-O201896-HN Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


Hinweise für den Arzt Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen 
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.


:


Besondere Behandlungen


Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Bei Verdacht, dass immer 
noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atmemschutzmaske 
oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen.  Kann 
Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.


Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen.:Verschlucken


Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Augenkontakt


Zeichen/Symptome von Überexposition


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Zu den Symptomen können gehören:
Übelkeit oder Erbrechen
Kopfschmerzen
Schläfrigkeit/Müdigkeit
Schwindel/Höhenangst
Bewusstlosigkeit


Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


:


:


:


Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine besondere Behandlung.:


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist.  Dem 
Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Karbonoxide


Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und 
Explosionsgefahr.  Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der 
Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht.


Löschpulver, CO₂, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum verwenden.


5.1 Löschmittel


:


:


Keinen Wasserstrahl verwenden.


Geeignete Löschmittel :


Ungeeignete Löschmittel :


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal


:
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Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung


:


6.2 
Umweltschutzmaßnahmen


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Geräte verwenden.
Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern.  Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller 
oder geschlossene Bereiche vermeiden.  Ausgetretenes Material in eine 
Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen 
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Verschmutzte Absorptionsmittel können 
genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).


Große freigesetzte Menge :


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Geräte verwenden.  Mit 
Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich.  Alternativ, oder falls 
wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen 
geeigneten Abfallbehälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Kleine freigesetzte Menge :


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren


Nicht für Notfälle 
geschultes Personal


:


Einsatzkräfte :


6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte


Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.


Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Alle Zündquellen ausschalten.  Keine 
Funken, kein Rauchen und keine Flamen im Gefahrenbereich.  Einatmen von Dampf 
oder Nebel vermeiden.  Für ausreichende Lüftung sorgen.  Bei unzureichender 
Lüftung Atemschutzgerät tragen.  Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.


Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".


:


:


5/29German (DE) Germany Deutschland







KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Code A-O201896-HN Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Lagerungstemperatur: 5 bis 30°C (41 bis 86°F).  Aufbewahren gemäß den örtlichen 
Bestimmungen.  In einem separatem, entsprechend zugelassenem Bereich lagern.
Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in 
trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit 
unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und 
Getränken lagern.  Unter Verschluss aufbewahren.  Sämtliche Zündquellen 
entfernen.  Von Oxidationsmitteln getrennt halten.  Behälter bis zur Verwendung dicht 
verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig 
verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.  Nicht in 
unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur Vermeidung einer Kontamination der 
Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Siehe vor Umgang oder Gebrauch 
Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Schutzmaßnahmen :


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten


7.3 Spezifische Endanwendungen


Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.  Nicht verschlucken.  Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.  Nur bei ausreichender Belüftung 
verwenden.  Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen.  Lagerzonen und 
geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten.  Im 
Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus 
einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen 
halten.  Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern 
und anwenden.  Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und 
Materialbewegung) verwenden.  Funkenarmes Werkzeug verwenden.
Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen.  Um 
Feuer und Explosion zu vermeiden, statische Elektrizität vor dem Umfüllen des 
Materials durch Erden und Verbinden der Behälter und Geräte ableiten.  Leere 
Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein.  Behälter nicht 
wiederverwenden.


Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienemaßnahmen.


:


Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.
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Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte


1-Methoxy-2-propanol TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2017).
  Kurzzeitwert: 740 mg/m³ 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 200 ppm 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 370 mg/m³ 8 Stunden.
  Schichtmittelwert: 100 ppm 8 Stunden.


2-Methoxypropanol TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2017). Wird über die Haut 
absorbiert. 
  Kurzzeitwert: 152 mg/m³ 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 40 ppm 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 19 mg/m³ 8 Stunden.
  Schichtmittelwert: 5 ppm 8 Stunden.


Empfohlene 
Überwachungsverfahren


Arbeitsplatz-Grenzwerte


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.


:


1-Methoxy-2-propanol DNEL Kurzfristig Inhalativ 553.5 mg/
m³


Arbeiter Örtlich


DNEL Langfristig Inhalativ 369 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Dermal 50.6 mg/


kg bw/Tag
Arbeiter Systemisch


DNEL Langfristig Inhalativ 43.9 mg/m³ Verbraucher Systemisch
DNEL Langfristig Dermal 18.1 mg/


kg bw/Tag
Verbraucher Systemisch


DNEL Langfristig Oral 3.3 mg/kg 
bw/Tag


Verbraucher Systemisch


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Exposition Wert Population Wirkungen


PNECs


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


8.1 Zu überwachende Parameter


DNEL


Typ
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Code A-O201896-HN Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Handschutz


Augen-/Gesichtsschutz


:


:


Hautschutz


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.  Bei einer 
Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung 
getragen werden.  Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen 
Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe 
umfassen.  Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über 
das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen


: Nur bei ausreichender Belüftung verwenden.  Geschlossene Prozeßapparaturen,
lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die 
Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder 
gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten.  Die technischen Einrichtungen 
müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher 
unteren Explosionsgrenzwerte halten.  Explosionsgeschützte Lüftungsanlage 
verwenden.


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition


Hygienische Maßnahmen :


1-Methoxy-2-propanol - Frischwasser 10 mg/l Bewertungsfaktoren
- Meerwasser 1 mg/l Bewertungsfaktoren
- Abwasserbehandlungsanlage 100 mg/l Bewertungsfaktoren
- Süßwassersediment 41.6 mg/kg Verteilungsgleichgewicht
- Meerwassersediment 4.17 mg/kg Verteilungsgleichgewicht
- Boden 2.47 mg/kg Verteilungsgleichgewicht


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum 
Kompartiment


Wert MethodendetailsTyp


Individuelle Schutzmaßnahmen


Körperschutz


Handschuhe


:


Bei längerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden Handschuhtypen tragen:


Empfohlen: Butylkautschuk 0.5 mm > 8 Stunden (Durchdringungszeit):


:


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.  Unter Berücksichtigung der 
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des 
Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch 
gewährleisten.  Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für 
Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann.
Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der 
Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden.  Empfohlene Schutzhandschuhe 
sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel . Bei 
längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 
(Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen 
Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit 
grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen.


Schutzbrille mit Seitenblenden.  Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.
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Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.  Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen.  Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert.  Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140.  Filtertyp:  Filter gegen 
organische Dämpfe (Typ A) und Partikel  P3


Atemschutz :


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition


: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.


Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.


>37.78°C


Physikalischer Zustand


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt


Siedebeginn und Siedebereich


Relative Dichte


Löslichkeit(en)


Flüssigkeit.


0.92


In den folgenden Materialien teilweise löslich: kaltes Wasser.


Nicht verfügbar.Geruch


pH-Wert


Farblos.Farbe


Verdampfungsgeschwindigkeit


Selbstentzündungstemperatur


Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: 32°C


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.Geruchsschwelle


Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


Zersetzungstemperatur :


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)


:


Material fördert die 
Verbrennung.


: Ja.


Größter bekannter Bereich: Unterer Wert: 1.48%  Oberer Wert: 13.74% 
(1-Methoxypropan-2-ol)


:Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen


Höchster bekannter Wert: 1.1 kPa (8.5 mm Hg) (bei 20°C) (1-Methoxypropan-
2-ol).


:Dampfdruck


Dampfdichte : Höchster bekannter Wert: 3.11  (Luft = 1)  (1-Methoxypropan-2-ol).


Geringster bekannter Wert: 270°C (518°F) (1-Methoxypropan-2-ol).


Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: -96°C (-140.8°F)
Dies beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: 1-Methoxypropan-2-ol.


0.814 (1-Methoxypropan-2-ol) verglichen mit butylacetat


flüssig


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7).
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Viskosität Kinematisch (40°C): <0.14 cm2/s


Explosive Eigenschaften :


:


Oxidierende Eigenschaften :


9.2 Sonstige Angaben


Keine weiteren Informationen.


Viskosität : < 30 s (ISO 6mm)


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.


Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen 
Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.


10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte  können die folgenden Materialien 
umfassen:  Karbonoxide


Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.


:


:


:


10.5 Unverträgliche 
Materialien


:


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen


: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.


ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 


der Reaktivität vor.


Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.


Akute Toxizität


1-Methoxy-2-propanol LD50 Dermal Kaninchen 13 g/kg -
LD50 Oral Ratte 5.2 g/kg -


2-Methoxypropanol LC50 Inhalativ Dampf Ratte 15000 ppm 4 Stunden
LD50 Dermal Kaninchen 5660 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 5.3 g/kg -


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Resultat Spezies Dosis Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reizung/Verätzung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :


Augen :


Respiratorisch :


Sensibilisierung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen.  Kann 
Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.


Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen.:Verschlucken


Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Augenkontakt


Karzinogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Mutagenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Teratogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reproduktionstoxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Zu den Symptomen können gehören:
Übelkeit oder Erbrechen
Kopfschmerzen
Schläfrigkeit/Müdigkeit
Schwindel/Höhenangst
Bewusstlosigkeit


Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


:


:


:


Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.


Haut :
Respiratorisch :


Nicht verfügbar.


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie


Aspirationsgefahr


Expositiosweg Zielorgane


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen


:


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition


Kurzzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


: Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


1-Methoxy-2-propanol Kategorie 3 Nicht anwendbar. Narkotisierende 
Wirkungen


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.
Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Allgemein :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Teratogenität :


Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Auswirkungen auf die 
Entwicklung


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Langzeitexposition


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Sonstige Angaben :


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen 
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.


Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in 
schweren Fällen Bewußtlosigkeit.
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.


12.1 Toxizität


1-Methoxy-2-propanol Akut LC50 23300 mg/l Daphnie 48 Stunden
Akut LC50 >4500 mg/l 
Frischwasser


Fisch 96 Stunden


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


SpeziesResultat Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


12/29German (DE) Germany Deutschland







KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Code A-O201896-HN Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


Mobilität Nicht verfügbar.:


LogPow BCF Potential


12.3 Bioakkumulationspotenzial


12.6 Andere schädliche 
Wirkungen


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


2-Methoxypropanol -0.49 - niedrig


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


PBT : Nein.


P: Nicht verfügbar. B: Nicht verfügbar. T: Nein.


vPvB : Nicht verfügbar.


vP: Nicht verfügbar. vB: Nicht verfügbar.


12.4 Mobilität im Boden


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)


Nicht verfügbar.:


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


:


Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Ja.Gefährliche Abfälle :


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.


:Entsorgungsmethoden


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


13.1 Verfahren der Abfallbehandlung


Produkt


Verpackung


Abfallschlüssel Abfallbezeichnung


Entsorgungsmethoden :


08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung


Verpackungsart Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen


:


Behälter 15 01 04 Verpackungen aus Metall


Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim 
Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere 
Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Dampf aus den 
Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder 
explosive Atmosphäre bilden.  Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder 
schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind..  Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.


14. Angaben zum Transport


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.


:


Zusätzliche Informationen
Nicht angegeben.


Nicht angegeben.
Nicht angegeben.


ADR/RID


ADN
IMDG


:


:
:


3


III


3092


3


III


3092


ADR/RID IMDG IATA


No. No.


ADN


3092


1-METHOXY-
2-PROPANOL


3


III


Nein.


Nicht anwendbar. Not applicable.


Lösung


IATA : Nicht angegeben.


3092


1-METHOXY-
2-PROPANOL


Lösung


3


III


Nein.


Nicht anwendbar.


14.1 UN-Nummer


14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung


14.3 
Transportgefahrenklassen


14.4 
Verpackungsgruppe


14.5 
Umweltgefahren


Meeresschadstoffe


1-METHOXY-
2-PROPANOL


solution


Not applicable.


1-METHOXY-
2-PROPANOL


solution


14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender


14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code


: Nicht anwendbar.


14/29German (DE) Germany Deutschland







KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Code A-O201896-HN Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Nationale Vorschriften


Sonstige EU-Bestimmungen


Zutreffend. Kategorie:  6 Entzündlich.Störfallverordnung


1Wassergefährdungsklasse


:


:


Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse


:


Referenzen :


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch


EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)


Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe


Lagerklasse (TRGS 510) : 3


AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im 
Abwasser beitragen.


Klasse


Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG)  (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-
Verordnung - 12. BImSchV))
 ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gerfahrgutverordnung  Straße (GGVS)
[Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die 


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet.


Besonders besorgniserregende Stoffe


Keine der Komponenten ist gelistet.


Seveso-Richtlinie


Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.


Gefahrenkriterien


Kategorie


P5c


Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)


Nicht gelistet.
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Code A-O201896-HN Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur 
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
 ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)


15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung


: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.


Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Abkürzungen und Akronyme


ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)


Einstufung Begründung


Flam. Liq. 3, H226 Auf Basis von Testdaten
STOT SE 3, H336 Rechenmethode


Volltext der abgekürzten H-Sätze


H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.


Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Code A-O201896-HN Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 3 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


Version


Datum der letzten Ausgabe


:


:


:


3 Juli 2018


18 April 2018


3.07


Haftungsausschluss


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.


Historie


Erstellt durch : EHS


Eye Dam. 1, H318 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1
Flam. Liq. 3, H226 ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3
Repr. 1B, H360D REPRODUKTIONSTOXIZITÄT (Kind im Mutterleib) - Kategorie 1B
Skin Irrit. 2, H315 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
STOT SE 3, H335 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE 


EXPOSITION) (Atemwegsreizung) - Kategorie 3
STOT SE 3, H336 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE 


EXPOSITION) (Narkotisierende Wirkungen) - Kategorie 3
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)


: 107-98-2 industrial solvent-based


Industriell


Liste der 
Verwendungsdeskriptoren:


: Name der identifizierten Verwendung: Zur Verwendung in Beschichtungen-
Verfahren auf Lösemittelbasis
Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC07,
PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC13, PROC15
Bereitstellung des Stoffs für diese Verwendung in Form von: Als solche(r/s)
Endverwendungssektor: SU03
Folgende für diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC04
Marktsektor nach chemischen Produkttypen: PC09a


Beitragende 
Umweltszenarien


:


Gesundheit Beitragende 
Szenarien


:  Allgemeine für alle Arbeiten gültige Maßnahmen
 Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)
 Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) mit Probenahme
 Schichtbildung - Schnelltrocknen, Einbrennen und andere Verfahren
 Mischen
 Schichtbildung - Lufttrocknung
 Vorbereitung des Materials für die Anwendung
 Spritzen (automatisch/mit Roboter)
 Manuelles Spritzen
 Materialtransfers
 Auftragen durch Rollen, Streichen, Verlauf
 Tauchen, Eintauchen und Gießen
 Laborarbeiten


Abschnitt 1 - Titel
Kurztitel des 
Expositionsszenarios:


Code : A-O201896-HN


Produktdefinition : Stoff mit einem Bestandteil


Produktname : KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches


Nummer des ES: : 1


Industrieverband : CEPE


Vom Expositionsszenario 
abgedeckte Verfahrens- und 
Tätigkeitsbeschreibungen


: Gilt für die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Klebstoffen usw.),
einschließlich Exposition bei der Verwendung (einschließlich Materialempfang,
Lagerung, Zubereitung und Transfer von Bulk- und Semi-Bulkware, Aufbringen durch 
Spritzen, Rollen, Aufstreichen, Tauchen, Verlauf, Fließbett auf Fertigungsanlagen 
und Schichtbildung) und Gerätereinigung, Wartung und zugehörige Laborarbeiten.


Abschnitt 2 - Begrenzung und Überwachung der Exposition


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für 1:


Produkteigenschaften : Der Stoff ist von einzigartiger Struktur.
Leicht biologisch abbaubar


Verwendete Mengen : Anteil der EU-Menge, der in der Region verwendet wird 1
Regionale Verwendungsmengen 6.3E+04
Anteil der regionalen Menge, der örtlich verwendet wird 0.05
Jährliche Menge am Standort 3.2E+03
Maximale tägliche Menge am Standort 1.1E+04


Häufigkeit und Dauer der 
Verwendung


: Kontinuierliche Freisetzung
Emissionstage 300


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 18/29







KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL) 107-98-2 industrial solvent-based


Umweltfaktoren, die nicht 
vom Risikomanagement 
beeinflusst werden


: Örtlicher Süsswasser-Verdünnungsfaktor 10
Örtlicher Meerwasser-Verdünnungsfaktor 100


Andere Bedingungen, die 
sich auf die 
Umweltbelastung auswirken 
können


: Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in die Luft (erste Freisetzung vor RMM) 0.9
Freisetzungsanteil aus dem Verfahren ins Abwasser (erste Freisetzung vor RMM) 0.
02
Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in den Boden (erste Freisetzung vor RMM) 0.
001


Technische Bedingungen 
und Maßnahmen auf 
Prozessebene (Quelle) zur 
Verhinderung von 
Freisetzungen


: Die übliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher werden 
konservative Schätzungen der Freisetzung durch das Verfahren verwendet.


Technische standortinterne 
Bedingungen und 
Maßnahmen zur 
Verringerung oder 
Begrenzung von 
Einleitungen,
Abluftemissionen und 
Freisetzungen in den Boden


: Das Risiko durch Umweltexposition wird von Süßwasser bestimmt.
Ungelösten Stoff nicht in betriebliches Abwasser einleiten oder sonst aus dem 
Abwasser wiedergewinnen.
Bei der Ableitung zu kommunalen Kläranlagen ist keine Abwasserentsorgung vor Ort 
erforderlich.
Die Luftemissionen reinigen, um eine typische Reinigungswirkung zu erreichen von 
70
Abwässer vor Ort (vor der Aufnahme der Wassereinleitung) reinigen, um die 
erforderliche Reinigungswirkung zu erreichen von >= (%): 87.3
Beim Einleiten in kommunale Kläranlagen, die erforderliche Reinigung vor Ort 
bereitstellen mit einer Reinigungswirkung von >= (%): 0


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
von Freisetzungen am 
Standort


: Industrielle Schlämme nicht auf Naturböden ausbringen.
Klärschlamm sollte verbrannt, aufgefangen oder aufbereitet werden.


Bedingungen und 
Maßnahmen bezüglich 
Abwasseraufbereitungsanlage


: Geschätzte Beseitigung des Stoffs aus dem Abwasser durch werksseitige Kläranlage 
87.3
Gesamteffizienz der Abwasserentsorgung nach RMMs vor Ort und außerhalb 
(kommunale Kläranlage) 87.3
Maximal erlaubte Standortmenge (MSafe) aufgrund der Freisetzung nach 
Gesamtbeseitigung bei der Abwasserreinigung 7.9E+04
Angenommener Durchfluss durch die werksseitige Kläranlage 2,000


Bedingungen und 
Maßnahmen bezüglich der 
externen Behandlung von 
Abfällen zur Entsorgung


: Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abfällen müssen die zutreffenden 
örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.


Bedingungen und 
Maßnahmen bezüglich der 
externen Rückgewinnung 
von Abfällen


: Bei externer Wiedergewinnung und Recycling von Abfällen müssen die zutreffenden 
örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  2: Allgemeine für alle Arbeiten 
gültige Maßnahmen 


Konzentration des Stoffs 
im Gemisch oder 
Erzeugnis:


: Gilt für einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 100 % (wenn nicht anders 
angegeben).


Physikalischer Zustand : Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei Standardtemperatur und -druck


Andere Bedingungen, die 
sich auf die Exposition der 
Arbeitnehmer auswirken 
können


: Wenn nicht anders angegeben, wird eine Verwendung bei nicht mehr als 20°C über 
Umgebungstemperatur angenommen.
Setzt voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in Kraft sind


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


:Häufigkeit und Dauer der 
Verwendung/Exposition


Gilt für tägliche Exposition bis zu 8 Stunden


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 19/29







KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL) 107-98-2 industrial solvent-based


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  3: Allgemeine Expositionen 
(geschlossene Systeme)


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  4: Allgemeine Expositionen 
(geschlossene Systeme) mit Probenahme 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  5: Schichtbildung - Schnelltrocknen,
Einbrennen und andere Verfahren 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  6: Mischen 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  7: Schichtbildung - Lufttrocknung 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  8: Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung 


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


:


:


:


:


:


:


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL) 107-98-2 industrial solvent-based


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  9: Spritzen (automatisch/mit 
Roboter)


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  10: Manuelles Spritzen 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  11: Materialtransfers 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  12: Auftragen durch Rollen,
Streichen, Verlauf 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  13: Tauchen, Eintauchen und 
Gießen 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  14: Laborarbeiten 


Technische 
Regelmöglichkeiten


: In einer belüfteten Kabine oder einem entlüfteten Gehäuse durchführen.


Be- und 
Entlüftungsmaßnahmen:


: Gute gesteuerte Belüftung bereitstellen (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


:


:


:


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Persönlicher Schutz


Persönlicher Schutz


:


:


Geeignete nach EN374 geprüfte Schutzhandschuhe tragen.


Geeignete nach EN374 geprüfte Schutzhandschuhe tragen.


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Abschnitt 3 - Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle


Webseite: : Nicht anwendbar.


Expositionsabschätzung 
(Umwelt):


: EUSES


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


: Nicht verfügbar.


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt: 1:


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum
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Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


:


:


:


:


:


:


:


:


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


:


:


:


:


:


:


:


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 2: Allgemeine für alle Arbeiten gültige 
Maßnahmen 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 3: Allgemeine Expositionen (geschlossene 
Systeme)


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 4: Allgemeine Expositionen (geschlossene 
Systeme) mit Probenahme 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 5: Schichtbildung - Schnelltrocknen,
Einbrennen und andere Verfahren 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 6: Mischen 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 7: Schichtbildung - Lufttrocknung 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 8: Vorbereitung des Materials für die 
Anwendung 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 9: Spritzen (automatisch/mit Roboter)


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 22/29







KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL) 107-98-2 industrial solvent-based


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


:


:


:


:


:


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


:


:


:


:


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 10: Manuelles Spritzen 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 11: Materialtransfers 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 12: Auftragen durch Rollen, Streichen, Verlauf 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 13: Tauchen, Eintauchen und Gießen 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 14: Laborarbeiten 


Abschnitt 4 - Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb 
der im ES festgelegten Grenzen arbeitet


Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH-
Stoffsicherheitsbeurteilung


Umwelt : Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht unbedingt 
auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine Skalierung notwendig sein, um 
geeignete standortspezifische Risikomanagement-Massnahmen zu bestimmen.
Die geforderte Reinigungswirkung für Abwässer kann mit betrieblichen und 
außerbetrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen erzielt werden.
Die geforderte Reinigungswirkung für Luft kann mit betrieblichen Anlagen entweder 
allein oder in Kombinationen erzielt werden.
Weitere Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien werden im SPERC-
Datenblatt.


Gesundheit : Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen Maßnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingehalten werden, ist nicht zu erwarten, dass die 
vorhergesagten Expositionen den DN(M)EL überschreiten.
Werden andere Maßnahmen zum Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen 
eingesetzt, muss von den Benutzern ein Risikomanagement auf mindestens dem 
gleichen Niveau gewährleistet werden.


Umwelt : Nicht verfügbar.


Gesundheit : Nicht verfügbar.


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 23/29







Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)


: 107-98-2 industrial water-based


Industriell


Liste der 
Verwendungsdeskriptoren:


: Name der identifizierten Verwendung: Zur Verwendung in Beschichtungen-
Verfahren auf Wasserbasis
Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC07,
PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC13, PROC15
Bereitstellung des Stoffs für diese Verwendung in Form von: Als solche(r/s)
Endverwendungssektor: SU03
Folgende für diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC04
Marktsektor nach chemischen Produkttypen: PC09a


Beitragende 
Umweltszenarien


:


Gesundheit Beitragende 
Szenarien


:  Allgemeine für alle Arbeiten gültige Maßnahmen
 Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme)
 Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) mit Probenahme
 Schichtbildung - Schnelltrocknen, Einbrennen und andere Verfahren
 Mischen
 Schichtbildung - Lufttrocknung
 Vorbereitung des Materials für die Anwendung
 Spritzen (automatisch/mit Roboter)
 Manuelles Spritzen
 Materialtransfers
 Auftragen durch Rollen, Streichen, Verlauf
 Tauchen, Eintauchen und Gießen
 Laborarbeiten


Abschnitt 1 - Titel
Kurztitel des 
Expositionsszenarios:


Code : A-O201896-HN


Produktdefinition : Stoff mit einem Bestandteil


Produktname : KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL)


Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches


Nummer des ES: : 1


Industrieverband : CEPE


Vom Expositionsszenario 
abgedeckte Verfahrens- und 
Tätigkeitsbeschreibungen


: Gilt für die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Klebstoffen usw.),
einschließlich Exposition bei der Verwendung (einschließlich Materialempfang,
Lagerung, Zubereitung und Transfer von Bulk- und Semi-Bulkware, Aufbringen durch 
Spritzen, Rollen, Aufstreichen, Tauchen, Verlauf, Fließbett auf Fertigungsanlagen 
und Schichtbildung) und Gerätereinigung, Wartung und zugehörige Laborarbeiten.


Abschnitt 2 - Begrenzung und Überwachung der Exposition


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für 1:


Produkteigenschaften : Der Stoff ist von einzigartiger Struktur.
Leicht biologisch abbaubar


Verwendete Mengen : Anteil der EU-Menge, der in der Region verwendet wird 1
Regionale Verwendungsmengen 2.6E+03
Anteil der regionalen Menge, der örtlich verwendet wird 0.05
Jährliche Menge am Standort 130
Maximale tägliche Menge am Standort 1.1E+04


Häufigkeit und Dauer der 
Verwendung


: Kontinuierliche Freisetzung
Emissionstage 300


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL) 107-98-2 industrial water-based


Umweltfaktoren, die nicht 
vom Risikomanagement 
beeinflusst werden


: Örtlicher Süsswasser-Verdünnungsfaktor 10
Örtlicher Meerwasser-Verdünnungsfaktor 100


Andere Bedingungen, die 
sich auf die 
Umweltbelastung auswirken 
können


: Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in die Luft (erste Freisetzung vor RMM) 0.8
Freisetzungsanteil aus dem Verfahren ins Abwasser (erste Freisetzung vor RMM) 0.1
Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in den Boden (erste Freisetzung vor RMM) 0.
001


Technische Bedingungen 
und Maßnahmen auf 
Prozessebene (Quelle) zur 
Verhinderung von 
Freisetzungen


: Die übliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher werden 
konservative Schätzungen der Freisetzung durch das Verfahren verwendet.


Technische standortinterne 
Bedingungen und 
Maßnahmen zur 
Verringerung oder 
Begrenzung von 
Einleitungen,
Abluftemissionen und 
Freisetzungen in den Boden


: Das Risiko durch Umweltexposition wird von Süßwasser bestimmt.
Ungelösten Stoff nicht in betriebliches Abwasser einleiten oder sonst aus dem 
Abwasser wiedergewinnen.
Bei der Ableitung zu kommunalen Kläranlagen ist keine Abwasserentsorgung vor Ort 
erforderlich.
Die Luftemissionen reinigen, um eine typische Reinigungswirkung zu erreichen von 0
Abwässer vor Ort (vor der Aufnahme der Wassereinleitung) reinigen, um die 
erforderliche Reinigungswirkung zu erreichen von >= (%): 87.3
Beim Einleiten in kommunale Kläranlagen, die erforderliche Reinigung vor Ort 
bereitstellen mit einer Reinigungswirkung von >= (%): 0


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
von Freisetzungen am 
Standort


: Industrielle Schlämme nicht auf Naturböden ausbringen.
Klärschlamm sollte verbrannt, aufgefangen oder aufbereitet werden.


Bedingungen und 
Maßnahmen bezüglich 
Abwasseraufbereitungsanlage


: Geschätzte Beseitigung des Stoffs aus dem Abwasser durch werksseitige Kläranlage 
87.3
Gesamteffizienz der Abwasserentsorgung nach RMMs vor Ort und außerhalb 
(kommunale Kläranlage) 87.3
Maximal erlaubte Standortmenge (MSafe) aufgrund der Freisetzung nach 
Gesamtbeseitigung bei der Abwasserreinigung1.4E+05
Angenommener Durchfluss durch die werksseitige Kläranlage 2,000


Bedingungen und 
Maßnahmen bezüglich der 
externen Behandlung von 
Abfällen zur Entsorgung


: Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abfällen müssen die zutreffenden 
örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.


Bedingungen und 
Maßnahmen bezüglich der 
externen Rückgewinnung 
von Abfällen


: Bei externer Wiedergewinnung und Recycling von Abfällen müssen die zutreffenden 
örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  2: Allgemeine für alle Arbeiten 
gültige Maßnahmen 


Konzentration des Stoffs 
im Gemisch oder 
Erzeugnis:


: Gilt für einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 5 %.


Physikalischer Zustand : Flüssigkeit, Dampfdruck 0,5 - 10 kPa bei Standardtemperatur und -druck


Andere Bedingungen, die 
sich auf die Exposition der 
Arbeitnehmer auswirken 
können


: Wenn nicht anders angegeben, wird eine Verwendung bei nicht mehr als 20°C über 
Umgebungstemperatur angenommen.
Setzt voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in Kraft sind


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


:Häufigkeit und Dauer der 
Verwendung/Exposition


Gilt für tägliche Exposition bis zu 8 Stunden


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL) 107-98-2 industrial water-based


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  3: Allgemeine Expositionen 
(geschlossene Systeme)


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  4: Allgemeine Expositionen 
(geschlossene Systeme) mit Probenahme 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  5: Schichtbildung - Schnelltrocknen,
Einbrennen und andere Verfahren 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  6: Mischen 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  7: Schichtbildung - Lufttrocknung 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  8: Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  9: Spritzen (automatisch/mit 
Roboter)


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


:


:


:


:


:


:


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Persönlicher Schutz : Geeignete nach EN374 geprüfte Schutzhandschuhe tragen.


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL) 107-98-2 industrial water-based


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  10: Manuelles Spritzen 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  11: Materialtransfers 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  12: Auftragen durch Rollen,
Streichen, Verlauf 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  13: Tauchen, Eintauchen und 
Gießen 


Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für  14: Laborarbeiten 


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


Organisatorische 
Maßnahmen zur 
Verhinderung/Begrenzung 
der Freisetzung,
Verbreitung und Exposition


:


:


:


:


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.


Persönlicher Schutz : Geeignete nach EN374 geprüfte Schutzhandschuhe tragen.


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der 
Gesundheitsbeurteilung


Abschnitt 3 - Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle


Webseite: : Nicht anwendbar.


Expositionsabschätzung 
(Umwelt):


: EUSES


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


: Nicht verfügbar.


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


: Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


: Nicht verfügbar.


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt: 1:


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 2: Allgemeine für alle Arbeiten gültige 
Maßnahmen 


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL) 107-98-2 industrial water-based


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


:


:


:


:


:


:


:


:


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


:


:


:


:


:


:


:


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 3: Allgemeine Expositionen (geschlossene 
Systeme)


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 4: Allgemeine Expositionen (geschlossene 
Systeme) mit Probenahme 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 5: Schichtbildung - Schnelltrocknen,
Einbrennen und andere Verfahren 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 6: Mischen 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 7: Schichtbildung - Lufttrocknung 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 8: Vorbereitung des Materials für die 
Anwendung 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 9: Spritzen (automatisch/mit Roboter)


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 10: Manuelles Spritzen 


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum
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KTL-VERLAUFSMITTEL (METHOXYPROPANOL) 107-98-2 industrial water-based


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


Expositionsabschätzung 
(Mensch):


:


:


:


:


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


Expositionsabschätzung 
und Verweis auf deren 
Quelle


:


:


:


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 11: Materialtransfers 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 12: Auftragen durch Rollen, Streichen, Verlauf 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 13: Tauchen, Eintauchen und Gießen 


Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter: 14: Laborarbeiten 


Abschnitt 4 - Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb 
der im ES festgelegten Grenzen arbeitet


Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH-
Stoffsicherheitsbeurteilung


Umwelt : Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht unbedingt 
auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine Skalierung notwendig sein, um 
geeignete standortspezifische Risikomanagement-Massnahmen zu bestimmen.
Die geforderte Reinigungswirkung für Abwässer kann mit betrieblichen und 
außerbetrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen erzielt werden.
Die geforderte Reinigungswirkung für Luft kann mit betrieblichen Anlagen entweder 
allein oder in Kombinationen erzielt werden.
Weitere Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien werden im SPERC-
Datenblatt.


Gesundheit : Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen Maßnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingehalten werden, ist nicht zu erwarten, dass die 
vorhergesagten Expositionen den DN(M)EL überschreiten.
Werden andere Maßnahmen zum Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen 
eingesetzt, muss von den Benutzern ein Risikomanagement auf mindestens dem 
gleichen Niveau gewährleistet werden.


Umwelt : Nicht verfügbar.


Gesundheit : Nicht verfügbar.


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum
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CATIONIC BINDER 79759


SICHERHEITSDATENBLATT


Produktname :


Nicht verfügbar.Andere 
Identifizierungsarten


:


1.1 Produktidentifikator


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB


: EurMsdsContact@ppg.com


1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens


1.4 Notrufnummer


Lieferant


Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 27 Juli 2018


Produktcode : W782001339-A6


Verwendung des Produkts : Industrielle Verwendungen.


Verwendung des Stoffes/
des Gemisches


: Beschichtung.


PPG Ibérica S.A.
Ctra. Gracia Manresa, Km. 19.2
08191 Rubi (Barcelona)
Spain
+34 902 333 405


- Technical contact : SERVICIO SEGURIDAD E HIGIENE
- Tel : +34 902 333 406
- Fax : +34 902 107 499


+34 902 333 406


Version : 9.07


DeutschlandErfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG)
Nr. 2015/830 


Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.


Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]


2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Produktdefinition : Gemisch


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.


2.2 Kennzeichnungselemente


Signalwort :


Gefahrenhinweise :


Sicherheitshinweise


Kein Signalwort.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Nicht eingestuft.


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
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CATIONIC BINDER 79759


Code W782001339-A6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 27 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen


Keine bekannt.


Prävention :


Reaktion :


Lagerung :


Entsorgung :


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente


Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter


Nicht anwendbar.


Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.


:


:


: Enthält 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol.  Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.


Spezielle Verpackungsanforderungen


Gefährliche Inhaltsstoffe : Nicht anwendbar.


2.3 Sonstige Gefahren


Nicht anwendbar.:Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse


IdentifikatorenName des Produkts /
Inhaltsstoffs


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Massen-% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]


Einstufung


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze.


Blocked Isocyanate CAS: SUB120042 ≥1.0 - ≤5.0 Eye Irrit. 2, H319 [1]


1-Phenoxypropan-2-ol REACH #: 01-2119486566-23
EG: 212-222-7
CAS: 770-35-4


≥1.0 - ≤3.5 Eye Irrit. 2, H319 [1]


[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie


Typ


3.2 Gemische : Gemisch


Es sind keine zusätzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder 
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.
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CATIONIC BINDER 79759


Code W782001339-A6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 27 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.


SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.


Hautkontakt


Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und 
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat 
einholen.


Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden.


4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.


Hinweise für den Arzt Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen 
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.


Verschlucken


Inhalativ


Augenkontakt


:


:


:


:


:


Besondere Behandlungen


Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Augenkontakt


Zeichen/Symptome von Überexposition


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


:


:


:


Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine besondere Behandlung.:


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen


Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.


Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.


5.1 Löschmittel


:


Keine bekannt.


Geeignete Löschmittel :


Ungeeignete Löschmittel :


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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CATIONIC BINDER 79759


Code W782001339-A6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 27 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Karbonoxide


Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung


:


:


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal


:


6.2 
Umweltschutzmaßnahmen


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche 
vermeiden.  Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen 
oder folgendermaßen vorgehen.  Ausgetretenes Material mit unbrennbarem 
Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur 
Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter 
geben.  Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).


Große freigesetzte Menge :


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich.  Alternativ,
oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in 
einen geeigneten Abfallbehälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Kleine freigesetzte Menge :


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren


Nicht für Notfälle 
geschultes Personal


:


Einsatzkräfte :


6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte


Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.


Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Geeignete persönliche Schutzausrüstung 
anlegen.


Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".


:


:
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CATIONIC BINDER 79759


Code W782001339-A6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 27 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 bis 35°C (41 bis 95°F).
Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen.  Nur im Originalbehälter 
aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut 
belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen 
(siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern.  Behälter 
bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche 
geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu 
verhindern.  Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur Vermeidung einer 
Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Siehe vor Umgang oder 
Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung


Schutzmaßnahmen :


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten


7.3 Spezifische Endanwendungen


Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.


Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienemaßnahmen.


:


Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.


Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.


Empfohlene 
Überwachungsverfahren


Arbeitsplatz-Grenzwerte


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 


:


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


8.1 Zu überwachende Parameter
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.


Handschutz


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.  Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen.  Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert.  Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140.  Filtertyp:  Filter gegen 
organische Dämpfe (Typ A) und Partikel  P3


Augen-/Gesichtsschutz


Atemschutz :


:


:


Hautschutz


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition


: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen


: Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter 
gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition


Hygienische Maßnahmen :


DNEL - Nicht verfügbar.


PNECs


PNECs - Nicht verfügbar.


DNEL


Individuelle Schutzmaßnahmen


Körperschutz


Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.


Handschuhe


:


: Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, PVC, Viton®


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.


Schutzbrille mit Seitenblenden.  Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.
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>37.78°C


Physikalischer Zustand


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt


Siedebeginn und Siedebereich


Relative Dichte


Löslichkeit(en)


Flüssigkeit.


1.06


In den folgenden Materialien teilweise löslich: kaltes Wasser.


Schwacher Geruch.Geruch


pH-Wert


Farblos.Farbe


Verdampfungsgeschwindigkeit


Selbstentzündungstemperatur


Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: Nicht anwendbar. [Produkt unterstützt Verbrennung nicht.
]


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Viskosität Kinematisch (40°C): <0.14 cm2/s


Nicht verfügbar.Geruchsschwelle


Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser


Explosive Eigenschaften


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


Oxidierende Eigenschaften :


9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


9.2 Sonstige Angaben


Zersetzungstemperatur :


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)


:


Keine weiteren Informationen.


Material fördert die 
Verbrennung.


: Nein.


Nicht anwendbar.:Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen


Höchster bekannter Wert: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (bei 20°C) (Wasser).
Gewichteter Mittelwert: 3.09 kPa (23.18 mm Hg) (bei 20°C)


:Dampfdruck


Nicht anwendbar.


Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: 11°C (51.8°F) Dies 
beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: 1-Phenoxypropan-2-ol.
Gewichteter Mittelwert: 0.37°C (32.7°F)


Nicht verfügbar.


flüssig


Nicht anwendbar.


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7).


Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität :


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen


: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.


ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 


der Reaktivität vor.
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität


10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte  können die folgenden Materialien 
umfassen:  Karbonoxide


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.


:


:


10.5 Unverträgliche 
Materialien


:


Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.


Akute Toxizität


1-Phenoxypropan-2-ol LD50 Dermal Kaninchen >2 g/kg -
LD50 Oral Ratte 2830 mg/kg -


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Resultat Spezies Dosis Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Karzinogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Mutagenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Teratogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reproduktionstoxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reizung/Verätzung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :


Augen :


Respiratorisch :


Sensibilisierung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :
Respiratorisch :


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Schätzungen akuter Toxizität


Nicht verfügbar.


Wirkungsweg ATE-Wert


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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CATIONIC BINDER 79759


Code W782001339-A6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 27 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Augenkontakt


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Allgemein :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Teratogenität :


Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Auswirkungen auf die 
Entwicklung


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


:


:


:


Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.


Nicht verfügbar.


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition


Aspirationsgefahr


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen


:


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition


Kurzzeitexposition


Langzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Sonstige Angaben :


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.
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CATIONIC BINDER 79759


Code W782001339-A6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 27 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung 
(EG) 1272/2008 und deren Änderungen.


Wiederholter oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut 
verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.


Enthält 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


Mobilität Nicht verfügbar.:


12.3 Bioakkumulationspotenzial


12.6 Andere schädliche 
Wirkungen


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Nicht verfügbar.


12.1 Toxizität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


PBT : Nicht anwendbar.


vPvB : Nicht anwendbar.


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


12.4 Mobilität im Boden


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)


Nicht verfügbar.:


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


:


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.


:Entsorgungsmethoden


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


13.1 Verfahren der Abfallbehandlung


Produkt
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CATIONIC BINDER 79759


Code W782001339-A6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 27 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung


Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Ja.Gefährliche Abfälle :


Verpackung


Abfallschlüssel Abfallbezeichnung


Entsorgungsmethoden :


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen


:


08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.


Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Leere Behälter 
und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie die 
Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.


14. Angaben zum Transport


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.


:


Zusätzliche Informationen
Nicht angegeben.
Nicht angegeben.
Nicht angegeben.


ADR/RID
ADN
IMDG


:
:
:


-


-


Not regulated.


-


-


Not regulated.


ADR/RID IMDG IATA


No. No.


ADN


Nicht unterstellt.


-


-


-


Nein.


Nicht anwendbar. Not applicable.


IATA : Nicht angegeben.


Nicht unterstellt.


-


-


-


Nein.


Nicht anwendbar.


14.1 UN-Nummer


14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung


14.3 
Transportgefahrenklassen


14.4 
Verpackungsgruppe


14.5 
Umweltgefahren


Meeresschadstoffe


-


Not applicable.


-


14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender


14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code


: Nicht anwendbar.
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CATIONIC BINDER 79759


Code W782001339-A6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 27 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Nationale Vorschriften


Sonstige EU-Bestimmungen


2Wassergefährdungsklasse :


Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse


:


Referenzen :


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch


EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)


Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe


Lagerklasse (TRGS 510) : 12


Klasse


Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG)  (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-
Verordnung - 12. BImSchV))
 ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gerfahrgutverordnung  Straße (GGVS)
[Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur 
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet.


Besonders besorgniserregende Stoffe


Keine der Komponenten ist gelistet.


Seveso-Richtlinie


Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.


Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)


Nicht gelistet.
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CATIONIC BINDER 79759


Code W782001339-A6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 27 Juli 2018:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
 ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)


15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung


: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


Version


Datum der letzten Ausgabe


:


:


:


Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.


27 Juli 2018


9 April 2018


9.07


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Abkürzungen und Akronyme


ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)


Einstufung Begründung


Nicht eingestuft.


Haftungsausschluss


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.


Historie


Erstellt durch : EHS


Volltext der abgekürzten H-Sätze


H319 Verursacht schwere Augenreizung.


Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]


Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
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CATIONIC PASTE


SICHERHEITSDATENBLATT


Produktname :


Nicht verfügbar.Andere 
Identifizierungsarten


:


1.1 Produktidentifikator


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB


: EurMsdsContact@ppg.com


1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird


ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und 
des Unternehmens


1.4 Notrufnummer


Lieferant


Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 5 Februar 2019


Produktcode : W976000395-C6


Verwendung des Produkts : Industrielle Verwendungen.


Verwendung des Stoffes/
des Gemisches


: Pigmentpaste


PPG France Business Support SAS
3, ZAE "Les Dix Muids"
B.P. 89
59583 Marly Cedex
France
33 (0)3 27 19 35 00


- Technical contact : Product Compliance EMEA
- Tel : +33 (0)3 27 19 35 00


+33 (0)3 27 19 35 00 (0800-1700)


Version : 1


DeutschlandErfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG)
Nr. 2015/830 


Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.


Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]


2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Produktdefinition : Gemisch


Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.


2.2 Kennzeichnungselemente


Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
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CATIONIC PASTE


Code W976000395-C6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 5 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen


Keine bekannt.


Gefahrenpiktogramme :


Signalwort :


Gefahrenhinweise :


Prävention :


Sicherheitshinweise


Reaktion :


Lagerung :


Entsorgung :


Achtung


Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.


Schutzhandschuhe tragen.  Dampf nicht einatmen.  Kontaminierte Arbeitskleidung 
nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.


BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:  Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor 
erneutem Tragen waschen.  Bei Hautreizung oder -ausschlag:  Ärztliche Hilfe 
anfordern.


Nicht anwendbar.


Nicht anwendbar.


Ergänzende 
Kennzeichnungselemente


Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter


Nicht anwendbar.


Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.


:


:


: Nicht anwendbar.


Spezielle Verpackungsanforderungen


Gefährliche Inhaltsstoffe : Dioctylzinnoxid
Poly(propylenoxid)-monocresylether


2.3 Sonstige Gefahren


Nicht anwendbar.:Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe,
Mischungen und 
Erzeugnisse


P280, P260, P272, P302 + P362+P364, P333 + P313


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


3.2 Gemische :


Gemisch
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CATIONIC PASTE


Code W976000395-C6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 5 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.


IdentifikatorenName des Produkts /
Inhaltsstoffs


Massen-% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]


Einstufung


Siehe Abschnitt 16 für 
den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-Sätze.


Titandioxid REACH #: 01-2119489379-17
EG: 236-675-5
CAS: 13463-67-7


≥10 - ≤25 Nicht eingestuft. [2]


2-Butoxyethanol REACH #: 01-2119475108-36
EG: 203-905-0
CAS: 111-76-2
Verzeichnis: 603-014-00-0


≥5.0 - ≤7.9 Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319


[1] [2]


Silika, amorph, ausgefällt und Gel CAS: 112926-00-8 ≥1.0 - ≤5.0 Nicht eingestuft. [2]


Dioctylzinnoxid REACH #: 01-2119971268-27
EG: 212-791-1
CAS: 870-08-6


≥1.0 - <3.0 Repr. 2, H361d (Kind im 
Mutterleib)
STOT RE 1, H372 (Oral)
Aquatic Chronic 4, H413


[1] [2]


Poly(propylenoxid)-
monocresylether


CAS: 9064-13-5 ≥1.0 - ≤5.0 Skin Sens. 1B, H317 [1]


1-Butoxy-2-propanol REACH #: 01-2119475527-28
EG: 225-878-4
CAS: 5131-66-8
Verzeichnis: 603-052-00-8


≤2.0 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319


[1]


[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie


Typ


SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.


Es sind keine zusätzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder 
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.


Hautkontakt


Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und 
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat 
einholen.


Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser 
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder 
Verdünner NICHT verwenden.


4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.


Verschlucken


Inhalativ


Augenkontakt


:


:


:


:


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
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CATIONIC PASTE


Code W976000395-C6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 5 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


Hinweise für den Arzt Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten.  Die 
betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung 
bleiben.


:


Besondere Behandlungen


Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.
Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen 
oder tragen Sie Handschuhe dabei.


4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Augenkontakt


Zeichen/Symptome von Überexposition


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Zu den Symptomen können gehören:
Reizung
Rötung


:


:


:


Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.


4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung


Keine besondere Behandlung.:


Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus 
dem Gefahrenbereich evakuieren.  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden,
die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.


Gefährliche 
Verbrennungsprodukte


Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen


Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Karbonoxide
Stickoxide
halogenierte Verbindungen
Metalloxide/Oxide


Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.


Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.


5.1 Löschmittel


:


:


Keine bekannt.


Geeignete Löschmittel :


Ungeeignete Löschmittel :


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren


5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal


:
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden.  Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und 
Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen 
Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.


Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung


:


6.2 
Umweltschutzmaßnahmen


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern.  Eintritt in Kanalisation,
Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.  Ausgetretenes Material in 
eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen 
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Verschmutzte Absorptionsmittel können 
genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.


Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).


Große freigesetzte Menge :


Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich.  Alternativ,
oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in 
einen geeigneten Abfallbehälter geben.  Über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.


Kleine freigesetzte Menge :


6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren


Nicht für Notfälle 
geschultes Personal


:


Einsatzkräfte :


6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte


Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.


Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht 
benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.
Für ausreichende Lüftung sorgen.  Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät 
tragen.  Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.


Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".


:


:


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung


Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 bis 35°C (41 bis 95°F).
Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen.  Nur im Originalbehälter 
aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut 
belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen 
(siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern.  Behälter 
bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche 
geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu 
verhindern.  Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur Vermeidung einer 
Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Siehe vor Umgang oder 
Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.


Schutzmaßnahmen :


Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene


:


7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten


7.3 Spezifische Endanwendungen


Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 
entfernen.  Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine 
Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird.  Nicht in die Augen 
oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen.  Nicht verschlucken.
Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.  Im Originalbehälter oder einem 
zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material 
gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten.  Leere Behälter 
enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein.  Behälter nicht 
wiederverwenden.


Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen.  Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor 
dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu 
Hygienemaßnahmen.


:


Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte


Titandioxid TRGS 900 AGW (Deutschland, 5/2018).
  Schichtmittelwert: 1.25 mg/m³ 8 Stunden. Form: alveolengängige 
Fraktion
  Kurzzeitwert: 2.5 mg/m³ 15 Minuten. Form: alveolengängige 
Fraktion
  Kurzzeitwert: 20 mg/m³ 15 Minuten. Form: einatembare Fraktion
  Schichtmittelwert: 10 mg/m³ 8 Stunden. Form: einatembare 
Fraktion


2-Butoxyethanol TRGS 900 AGW (Deutschland, 5/2018). Wird über die Haut 


Arbeitsplatz-Grenzwerte


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


8.1 Zu überwachende Parameter
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


absorbiert. 
  Kurzzeitwert: 196 mg/m³ 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 40 ppm 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 49 mg/m³ 8 Stunden.
  Schichtmittelwert: 10 ppm 8 Stunden.


Silika, amorph, ausgefällt und Gel DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2017).
  8-Stunden-Mittelwert: 4 mg/m³ 8 Stunden. Form: einatembare 
Fraktion
  8-Stunden-Mittelwert: 0.3 mg/m³ 8 Stunden. Form:
alveolengängige Fraktion


Dioctylzinnoxid TRGS 900 AGW (Deutschland, 5/2018). Wird über die Haut 
absorbiert. 
  Kurzzeitwert: 0.004 ppm 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 0.02 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 0.01 mg/m³ 8 Stunden.
  Schichtmittelwert: 0.002 ppm 8 Stunden.


Empfohlene 
Überwachungsverfahren


Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.


:


2-Butoxyethanol DNEL Langfristig Inhalativ 98 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Kurzfristig Inhalativ 663 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Kurzfristig Inhalativ 246 mg/m³ Arbeiter Örtlich
DNEL Langfristig Dermal 75 mg/kg 


bw/Tag
Arbeiter Systemisch


DNEL Kurzfristig Dermal 89 mg/kg 
bw/Tag


Arbeiter Systemisch


1-Butoxy-2-propanol DNEL Kurzfristig Dermal 50 % Arbeiter Örtlich
DNEL Langfristig Dermal 44 mg/kg 


bw/Tag
Arbeiter Systemisch


DNEL Langfristig Inhalativ 270.5 mg/
m³


Arbeiter Systemisch


DNEL Langfristig Dermal 50 % Arbeiter Örtlich


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Exposition Wert Population Wirkungen


PNECs


DNEL


Typ
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Handschutz


Augen-/Gesichtsschutz


:


:


Hautschutz


Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.


Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen


: Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch, Gas, Dämpfe oder Nebel entstehen, verwenden 
Sie Prozesskammern, örtliche Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen,
um die Exposition der Arbeiter unterhalb der empfohlenen oder gesetzlich 
vorgeschriebenen Grenzen zu halten.


Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des 
Arbeitsplatzes tragen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung 
waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.


8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition


Hygienische Maßnahmen :


2-Butoxyethanol - Frischwasser 8.8 mg/l Bewertungsfaktoren
- Meerwasser 0.88 mg/l Bewertungsfaktoren
- Süßwassersediment 34.6 mg/kg Verteilungsgleichgewicht
- Meerwassersediment 3.46 mg/kg Verteilungsgleichgewicht
- Boden 3.13 mg/kg Verteilungsgleichgewicht
- Abwasserbehandlungsanlage 463 mg/l Bewertungsfaktoren


1-Butoxy-2-propanol - Frischwasser 0.525 mg/l Bewertungsfaktoren
- Meerwasser 0.0525 mg/l Bewertungsfaktoren
- Abwasserbehandlungsanlage 10 mg/l Bewertungsfaktoren
- Süßwassersediment 2.36 mg/kg dwt -
- Meerwassersediment 0.236 mg/kg dwt Bewertungsfaktoren
- Boden 0.16 mg/kg dwt -


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum 
Kompartiment


Wert MethodendetailsTyp


Individuelle Schutzmaßnahmen


Körperschutz


Handschuhe


:


: Butylkautschuk


Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige,
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.  Unter Berücksichtigung der 
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des 
Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch 
gewährleisten.  Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für 
Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann.
Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der 
Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden.  Empfohlene Schutzhandschuhe 
sind basierend auf dem/den mengenmässig vorherrschenden Lösemittel . Bei 
längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 
(Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen 
Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit 
grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen.  Der Benutzer muss sicherstellen, dass 
er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten 
geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der 
Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.


Schutzbrille mit Seitenblenden.  Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen


Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und 
den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.  Wenn die 
Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie 
geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen.  Verwenden Sie ein 
ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer 
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert.  Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140.  Filtertyp:  Filter gegen 
organische Dämpfe (Typ A) und Partikel  P3


Atemschutz :


Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition


: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen.


Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.


>37.78°C


Physikalischer Zustand


Schmelzpunkt/Gefrierpunkt


Siedebeginn und Siedebereich


Relative Dichte


Löslichkeit(en)


Flüssigkeit.


1.35


In den folgenden Materialien teilweise löslich: kaltes Wasser.


Schwacher Geruch.Geruch


pH-Wert


Grau.Farbe


Verdampfungsgeschwindigkeit


Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: Nicht anwendbar. [Produkt unterstützt Verbrennung nicht.
]


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.Geruchsschwelle


Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


:


9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Aussehen


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)


:


Material fördert die 
Verbrennung.


: Nein.


Nicht anwendbar.:Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen


Höchster bekannter Wert: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (bei 20°C) (Wasser).
Gewichteter Mittelwert: 2.7 kPa (20.25 mm Hg) (bei 20°C)


:Dampfdruck


Dampfdichte : Höchster bekannter Wert: 4.55  (Luft = 1)  (1-Butoxypropan-2-ol).  Gewichteter 
Mittelwert: 4.19  (Luft = 1)


Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: 0°C (32°F) Dies 
beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: Wasser. Gewichteter Mittelwert:
-10.89°C (12.4°F)


0.072 (2-Butoxyethanol) verglichen mit butylacetat


flüssig


Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Selbstentzündungstemperatur


Nicht verfügbar.


Viskosität Kinematisch (40°C): <0.14 cm2/s


Explosive Eigenschaften


:


:


:


Oxidierende Eigenschaften :


9.2 Sonstige Angaben


Zersetzungstemperatur :


Keine weiteren Informationen.


Nicht anwendbar.


Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.


Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe 
Abschnitt 7).


10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte


10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen


Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.


Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte  können die folgenden Materialien 
umfassen:  Karbonoxide  Stickoxide  halogenierte Verbindungen  Metalloxide/Oxide


Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität


Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.


:


:


:


10.5 Unverträgliche 
Materialien


:


10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen


: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.


ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 


der Reaktivität vor.


Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.


Akute Toxizität


2-Butoxyethanol LD50 Dermal Kaninchen 1060 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 470 mg/kg -


Dioctylzinnoxid LD50 Oral Ratte 2500 mg/kg -
Poly(propylenoxid)-monocresylether LD50 Oral Ratte 6000 mg/kg -
1-Butoxy-2-propanol LD50 Dermal Kaninchen 3100 mg/kg -


LD50 Oral Ratte 2.2 g/kg -


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Resultat Spezies Dosis Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reizung/Verätzung


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Schätzungen akuter Toxizität


Oral 8069.2 mg/kg
Dermal 18198.5 mg/kg
Einatmen (Dämpfe) 188.9 mg/l


Wirkungsweg ATE-Wert


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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CATIONIC PASTE


Code W976000395-C6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 5 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit


Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Verschlucken


Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.:Augenkontakt


Karzinogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Mutagenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Teratogenität


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Reproduktionstoxizität


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Maternale 
Toxizität


Fruchtbarkeit Entwicklungsgift Spezies


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


Dosis Exposition


Dioctylzinnoxid - - - Mensch Oral:
ähnlicher 
Stoff


-


2-Butoxyethanol Haut - Mäßig reizend Kaninchen - 4 Stunden 28 Tage
Augen - Reizend Kaninchen - 24 Stunden 21 Tage


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


Resultat Punktzahl Exposition Beobachtung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :


Augen :


Respiratorisch :


Sensibilisierung


Schlussfolgerung / Zusammenfassung


Haut :
Respiratorisch :


Spezies


Nicht verfügbar.


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition


Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie


Aspirationsgefahr


Expositiosweg Zielorgane


Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen


:


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Dioctylzinnoxid Kategorie 1 Oral Nicht bestimmt


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
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CATIONIC PASTE


Code W976000395-C6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 5 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit


Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  Nach einer 
Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen 
schwere allergische Reaktionen auftreten.


Allgemein :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität :


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Teratogenität :


Nicht verfügbar.


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


: Nicht verfügbar.


Auswirkungen auf die 
Entwicklung


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit


: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften


Hautkontakt


Verschlucken


Inhalativ Keine spezifischen Daten.


Keine spezifischen Daten.


Zu den Symptomen können gehören:
Reizung
Rötung


:


:


:


Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.


Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender 
Exposition


Kurzzeitexposition


Langzeitexposition


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Mögliche sofortige 
Auswirkungen


Mögliche verzögerte 
Auswirkungen


:


:


Sonstige Angaben :


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Nicht verfügbar.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen 
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.


Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in 
schweren Fällen Bewußtlosigkeit.
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.
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CATIONIC PASTE


Code W976000395-C6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 5 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


Enthält Poly(propylenoxid)-monocresylether. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


Mobilität Nicht verfügbar.:


LogPow BCF Potential


12.3 Bioakkumulationspotenzial


12.6 Andere schädliche 
Wirkungen


Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


2-Butoxyethanol 0.81 - niedrig
1-Butoxy-2-propanol 1.15 - niedrig


Name des Produkts / Inhaltsstoffs Aquatische 
Halbwertszeit


Photolyse Biologische 
Abbaubarkeit


2-Butoxyethanol - - Leicht
Poly(propylenoxid)-monocresylether - - Leicht


12.1 Toxizität


2-Butoxyethanol Akut LC50 1474 mg/l Fisch 96 Stunden
Chronisch NOEC >100 mg/l Fisch 21 Tage


Poly(propylenoxid)-monocresylether Akut EC50 >100 mg/l Algen - Chlorella 
pyrenoidosa


72 Stunden


Akut EC50 116.47 mg/l Daphnie - Daphnia 
magna


48 Stunden


Akut LC50 53 mg/l Fisch - Leuciscus 
idus


96 Stunden


Name des Produkts /
Inhaltsstoffs


SpeziesResultat Exposition


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


12.2 Persistenz und Abbaubarkeit


Schlussfolgerung /
Zusammenfassung


:


PBT : Nicht anwendbar.


vPvB : Nicht anwendbar.


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


12.4 Mobilität im Boden


Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)


Nicht verfügbar.:


12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


:


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.


13/17German (DE) Germany Deutschland







CATIONIC PASTE


Code W976000395-C6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 5 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Ja.Gefährliche Abfälle :


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in die 
Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.


:Entsorgungsmethoden


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.


13.1 Verfahren der Abfallbehandlung


Produkt


Verpackung


Abfallschlüssel Abfallbezeichnung


Entsorgungsmethoden :


Verpackungsart Europäischer Abfallkatalog (EAK)


Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen


:


08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten


Behälter 15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff


Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.


Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim 
Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere 
Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.


14. Angaben zum Transport


-


-


Not regulated.


-


-


Not regulated.


ADR/RID IMDG IATA


No. No.


ADN


Nicht unterstellt.


-


-


-


Nein.


Nicht anwendbar. Not applicable.


Nicht unterstellt.


-


-


-


Nein.


Nicht anwendbar.


14.1 UN-Nummer


14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung


14.3 
Transportgefahrenklassen


14.4 
Verpackungsgruppe


14.5 
Umweltgefahren


Meeresschadstoffe


-


Not applicable.


-
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CATIONIC PASTE


Code W976000395-C6 Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


: 5 Februar 2019:


Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


14. Angaben zum Transport


Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für 
das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.


:


Zusätzliche Informationen
Nicht angegeben.


Nicht angegeben.
Nicht angegeben.


ADR/RID


ADN
IMDG


:


:
:


IATA : Nicht angegeben.


14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender


14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code


: Nicht anwendbar.


Nationale Vorschriften


Sonstige EU-Bestimmungen


1Wassergefährdungsklasse :


Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse


:


Referenzen :


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch


EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)


Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe


Lagerklasse (TRGS 510) : 12


Klasse


Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG)  (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz -
SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-
Verordnung - 12. BImSchV))


Anhang XIV


Keine der Komponenten ist gelistet.


Besonders besorgniserregende Stoffe


Keine der Komponenten ist gelistet.


Seveso-Richtlinie


Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.


Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)


Nicht gelistet.
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Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2015/830 


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
 ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur,
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gerfahrgutverordnung  Straße (GGVS)
[Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur 
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)
 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-
Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
 ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)


15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung


: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.


Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Abkürzungen und Akronyme


ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung


Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)


Einstufung Begründung


Skin Sens. 1, H317 Rechenmethode
STOT RE 2, H373 Rechenmethode


Volltext der abgekürzten H-Sätze
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum


Version


Datum der letzten Ausgabe


:


:


:


5 Februar 2019


Keine frühere Validierung


1


Haftungsausschluss


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in 
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des 
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften 
zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen 
Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.


Historie


Erstellt durch : EHS


H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H372 (Oral) Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition 


durch Verschlucken.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 


Exposition.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 


Wirkung.


Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]


Acute Tox. 4, H302 AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 4
Acute Tox. 4, H312 AKUTE TOXIZITÄT (Dermal) - Kategorie 4
Acute Tox. 4, H332 AKUTE TOXIZITÄT (Einatmen) - Kategorie 4
Aquatic Chronic 4, H413 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND -


Kategorie 4
Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
Repr. 2, H361d REPRODUKTIONSTOXIZITÄT (Kind im Mutterleib) - Kategorie 2
Skin Irrit. 2, H315 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1
Skin Sens. 1B, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B
STOT RE 1, H372 (Oral) SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE 


EXPOSITION) (Oral) - Kategorie 1
STOT RE 2, H373 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE 


EXPOSITION) - Kategorie 2
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